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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu und vor Ihnen 
liegt bereits die Weihnachtsausgabe unserer Fachzeitschrift.

In dieser letzten Ausgabe des Jahres 2025 setzt sich zunächst 
ein Autorenteam der Bundesinitiative Gewaltschutz um Tatyana 
Gardner, Sandra Hübsch, Mandy Thomas und Anna Hansen 
aus Hannover mit dem Thema „Missbrauch“, den Ausprägungen 
der physischen, psychischen, ökonomischen, sexualisierten und 
institutionellen Gewalt, sowie den damit verbundenen Heraus-
forderungen für die Polizeiarbeit auseinander. Der vor drei Jah-
ren gegründete Verein besteht aus engagierten Frauen, die aus 
dem gesamten Bundesgebiet und verschiedenen Tätigkeitsfel-
dern kommen, mit diversen Netzwerkpartnern zusammenarbei-
ten und teils aus eigener Betroffenheit Erfahrungen und Exper-
tise einbringen. Ziel ist die vorbehaltlose Umsetzung des Über-
einkommens zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und häuslicher Gewalt des Europarates – kurz „Istan-
bul-Konvention“. Es geht um die Erarbeitung von Standards für 
die Praxis, den wirksamen Schutz Betroffener, die konsequente 
Verfolgung von erkannten Normverletzungen und die bessere 
Zusammenarbeit zwischen den handelnden Akteuren. Aufbau-
end auf einer erweiterten Definition des Gewaltbegriffs werden 
im Kontext häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt klar 
beschreibbare Formen und Muster in den Fokus gerückt. Die 
Autorinnen fordern eine durchgehende Evaluation und Anpas-
sung polizeilicher und justizieller Verfahren unter Berücksichti-
gung wissenschaftlicher Standards, um so den Opferschutz wei-
ter zu stärken und zugleich den Rechtsstaat zu festigen.

Der ehemalige Schwerpunktleiter für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie am Universitätsklinikum Würzburg Prof. Dr. 
Herbert Csef geht auf Partnerschaftsgewalt und Intimizide in 
lesbischen Beziehungen ein. Er kritisiert in seinem Aufsatz, dass 
dieser Themenkreis bisher in der bereichsspezifischen Forschung 
und im Schrifttum deutlich unterrepräsentiert ist und die Debatte 
zudem einseitig geführt wird. Er verweist in diesem Kontext auf 
den seit mehr als zehn Jahren veröffentlichten „National Intimate 
Partner and Sexual Violence Survey“ der USA als geeignetes Vorbild, 
um dieses Defizit zumindest teilweise auszugleichen.

Die Bedeutung von Sicherheitsaudits im Kinderschutz wird von 
dem Ehrenvorsitzenden der Deutschen Kinderhilfe – die stän-
dige Kindervertretung e.V. PD a.D. Rainer Becker und der 
Journalistin Dana Zelck thematisiert. Es handelt sich dabei 
nach ihrer Darstellung um ausgesprochen wichtige Instru-
mente, die system- und professionsübergreifende Überprüfun-
gen von öffentlichen und nichtöffentlichen Einrichtungen auf 
Sicherheitslücken ermöglichen und dadurch zum bestmöglichen 
Schutz von Kindern beitragen können.

Im fünften und letzten Teil ihrer viel beachteten Beitragsreihe zu 
„Diskriminierungsrisiken im polizeilichen Handeln“ beschäftigen 
sich Prof. Dr. Birgitta Sticher und Prof. Dr. Claudius Ohder aus 
Berlin mit Sexarbeitenden in Deutschland. Neben der rechtlichen 
Situation und der gesellschaftlichen Wahrnehmung gehen die 
Autoren auch kritisch auf die Einstellung von Polizeibeamtinnen 
und -beamten zu Sexarbeitenden ein und zeigen Lösungsansätze 
auf. In diesem Kontext fordern sie insbesondere eine intensive 

Auseinandersetzung mit 
dem Thema, gesellschaftli-
chen Vorurteilen und eige-
nen handlungsleitenden 
Narrativen.

OStA Dr. Sören Pansa 
und StA Dr. Felix Doege 
nehmen im zweiten Teil 
ihres Aufsatzes zu strafprozessualen Problemen der Auswer-
tung von Mobiltelefonen und der dazu ergangenen Rechtspre-
chung Stellung. Sie stellen heraus, dass die „offene“ Sicherung 
von Mobiltelefonen von besonderer Bedeutung ist, da dadurch 
nachfolgende Ermittlungen entscheidend beschleunigt, wenn 
nicht gar überhaupt erst ermöglicht werden, und plädieren in 
diesem Kontext für Entschlusskraft und Handlungsschnelligkeit 
der Ermittlungsbeamten. Sören Pansa ist bei der Generalstaats-
anwaltschaft des Landes Schleswig-Holstein tätig, Felix Doege 
Angehöriger der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Kiel, 
derzeit abgeordnet an den Generalbundesanwalt.

In weiteren Aufsätzen geht es um zu fordernde Qualitätsmaß-
stäbe bei der Anfertigung polizeibezogener Beiträge in Fach-
zeitschriften, die praktische Anwendbarkeit kriminalwissen-
schaftlicher Erkenntnisse sowie empirische Erfahrungen und 
Möglichkeiten der Extremismusprävention an Schulen im Lichte 
einer heterogen geprägten Gesellschaft. Autoren dieser Bei-
träge sind PK Alexander Alff und KK Robert Lippitz, KHK 
Mario Rietig und KOK Alexander Lösch sowie Dr. Erdmann 
Görg und Prof. Dr. Helen Schneider.

Eine strafrechtliche Rechtsprechungsübersicht, Aktuelles aus 
dem Netz, Rezensionen und gewerkschaftspolitische Nachrich-
ten runden unsere Zeitschrift schließlich wie gewohnt ab. 

Liebe Leserinnen und Leser, wir wünschen Ihnen eine anre-
gende Lektüre und sind auf Ihre Rückmeldungen gespannt. 
Zugleich wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein besinn-
liches Weihnachtsfest, erholsame Tage zwischen den Jah-
ren sowie ein glückliches, erfolgreiches und vor allen Dingen 
gesundes Jahr 2026. Wir freuen uns auf den weiteren Austausch 
mit Ihnen.

Für das Redaktionsteam

Ihr

Hartmut Brenneisen
Bildrechte: Kay Herschelmann.
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Missbrauch neu definiert –
  Herausforderungen und Chancen für die 

Polizeiarbeit
Von Tatyana Gardner, Sandra Hübsch, Mandy Thomas und Anna Hansen, 

Bundesinitiative Gewaltschutz, Hannover1  

1 Einleitung

Im folgenden Beitrag des Autorinnenteams 
der Bundesinitiative (Frauen) für Gewalt-

schutz geht es um den Begriff des Missbrauchs und seine unter-
schiedlichen Ausprägungen – einschließlich institutioneller und 
struktureller Gewalt. Die seit Oktober 2022 bestehende Initiative 
setzt sich aus einem bundesweiten Team von Frauen aus verschie-
denen Bereichen sowie Netzwerkpartner:innen zusammen, die teils 
aus eigener Betroffenheit ihre Erfahrungen und Expertise einbrin-
gen. Ziel ist die vorbehaltlose Umsetzung der seit 2018 in Deutsch-
land geltenden Istanbul-Konvention: Durch Aufklärung, traumasen-
sible Standards in der Praxis, wirksamen Schutz Betroffener, konse-
quente Verfolgung und bessere interinstitutionelle Zusammenarbeit.

Für den vorliegenden Artikel wagen wir eine Neudefinition 
des Missbrauchbegriffs: Etymologisch birgt das Präfix „miss-“ 
(ahd. missi-, mhd. mis-) eine negative Konnotation im Sinne von 
„falsch, schlecht, unrichtig, verschieden”. „Missbrauch“ steht für 
den zweckwidrigen, schädigenden Gebrauch und – im zwischen-
menschlichen Kontext – für die schädigende, unrichtige Behand-
lung. Im Englischen erfüllt „abuse“ – aus lat. abūsus (abūtī, „miss-
brauchen“) – eine ähnliche Funktion und umfasst im Gewaltkon-
text vielfältige Formen. Wir verstehen Missbrauch als Oberbegriff 
für Gewalt, die auf Machtungleichgewichten beruht: physisch, psy-
chisch, ökonomisch, digital, institutionell und strukturell. In der 
Praxis treten diese Formen selten isoliert auf, sondern verschränkt 
– etwa im Muster der Coercive Control2 („Zwangskontrolle“), das 
Kontrolle durch die Kombination mehrerer Gewaltformen herstellt. 
Eine breite, kontextbezogene Definition bildet diese Realität ab 
und verhindert das Ausblenden „unsichtbarer“ Gewalt.

Gerade für die Polizei ist diese Perspektive zentral: Einsätze 
bei häuslicher Gewalt erfordern Sensibilität für weniger sicht-
bare Gewaltformen sowie eine Erfassung des Gesamtbildes jen-
seits sichtbarer Verletzungen – mit Risikoindikatoren, Verlaufs-
mustern sowie Verstößen gegen Schutzanordnungen.

Die Istanbul-Konvention, seit 2018 geltendes Recht in 

Deutschland, bietet eine klare Grundlage: Sie verpflichtet zur 
Prävention, zum Schutz der Betroffenen und zur konsequenten 
Verfolgung von Gewalt – in allen Erscheinungsformen. Trauma-
informierte Fortbildungen und klare Leitlinien sind Vorausset-
zung, um den Konventionsauftrag einzulösen und ein verläss-
liches Signal an Institutionen und die Gesellschaft zu senden.

2 �Missbrauch als machtbasierte Gewalt: Erschei-
nungsformen, Dynamiken, polizeiliche Arbeit

Aufbauend auf der erweiterten Definition rücken im Kontext 
häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt klar beschreibbare 
Gewaltformen und Muster in den Fokus – physische, psychische, 
ökonomische, digitale, institutionelle Gewalt sowie Coercive Con-
trol. Diese Einteilung ist keine Theorie, sondern dient Polizei und 
Strafjustiz als praxisorientierte Grundlage für Gefährdungsbewer-
tung, Beweissicherung und Interventionsplanung.

In der polizeilichen Realität treten diese Gewaltformen oft kom-
biniert auf3. Das Strafrecht greift punktuell – etwa bei Körperver-
letzung, Nötigung, Nachstellung, Bedrohung oder Sexualdelikten 
–, während komplexe, kontrollbasierte Verhaltensweisen teils nur 
indirekt erfasst werden4. Wie Hoven betont, liegt hier eine doppelte 
Herausforderung: Das Strafrecht ist überwiegend reaktiv und setzt 
oft erst bei erheblichen Schädigungen ein, gleichzeitig fehlen klare 
Tatbestände für psychische und kontrollierende Gewaltformen5.

Die Bundesinitiative begegnet in ihrer Arbeit sämtlichen 
Gewaltformen. Um die polizeiliche und juristische Relevanz 
greifbar zu machen, wird jede Form durch eine Kurzzusammen-
fassung eines anonymisierten Beispielfalls ergänzt.

2.1 Physische Gewalt

Physische Gewalt reicht von leichten Körperverletzungen bis 
zu schweren Misshandlungen und Tötungsdelikten6. Sie ist 
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vergleichsweise leicht nachweisbar, dennoch erstatten viele 
Betroffene aus Scham oder Angst selten Anzeige7.

Herausforderungen und Möglichkeiten für die polizeili-
che Arbeit: Erforderlich ist eine lückenlose Beweissicherung 
– Fotos, ärztliche Atteste, Tatortdokumentation8. Wohnungs-
verweise nach Landespolizeirecht (§ 34a PolG NRW o.ä.) kön-
nen akute Gefahren stoppen. Die Hürde: Opfer kooperieren aus 
Angst oder Abhängigkeit oft nicht9. Hier helfen proaktive Kon-
takte zu Interventionsstellen und eine sofortige Gefährdungs-
bewertung nach standardisierten Checklisten.

Beispiel aus der eigenen Fallarbeit
Elisa (Name geändert) wendet sich nach jahrelanger häuslicher Gewalt an das 

Familiengericht. Trotz ärztlicher Atteste und Polizeiprotokolle wird ihr „Eltern-

Kind-Entfremdung“ (PAS/EKE) vorgeworfen, der Kontakt zum gewalttätigen 

Vater wird ausgeweitet. Die Kinder berichten später erneut von Gewalt.

Handlungsempfehlung für die Polizei: Fachliche Sensibilisierung 

zu fragwürdigen Konzepten wie PAS/EKE und aktive Einbringung 

evidenzbasierter Positionen in interdisziplinären Fallkonferenzen.

2.2 Psychische Gewalt

Psychische Gewalt umfasst Drohungen, Demütigungen, Iso-
lation, Gaslighting und strategische Einschüchterung. Straf-
rechtlich kommen Nötigung, Bedrohung oder Beleidigung 
in Betracht10. Problem: Es muss eine gewisse „Erheblichkeits-
schwelle“ überschritten sein, die in der Praxis schwer zu bele-
gen ist11. Internationale Leitlinien zu Coercive Control betonen 
die Bedeutung kontextbasierter Beweiserhebung12.

Herausforderungen und Möglichkeiten für die polizeiliche 
Arbeit: Auch scheinbar „banale“ Äußerungen oder Kontaktversu-
che sollten dokumentiert werden, wenn sie Teil eines fortgesetzten 
Gewaltmusters sind13. Internationale Modelle zu „controlling or coer-
cive behaviour“ zeigen, wie solche Taten frühzeitig geahndet werden 
können14. In Deutschland könnte die vollständige Umsetzung der 
Istanbul-Konvention die Strafbarkeit psychischer Gewalt erweitern.

Stalking (§ 238 StGB) ist eine Unterform der psychischen 
Gewalt. Seit 2021 erfasst Stalking auch Fälle mit geringerer Wie-
derholungsfrequenz15. Neben klassischem Nachstellen treten 
Cyberstalking, GPS-Tracking und Social-Media-Missbrauch auf.

Herausforderungen und Möglichkeiten für die polizeili-
che Arbeit: Für die Praxis sind der Einsatz forensischer Auswer-
tungstools und die digitale Sicherung von Beweisen wie Chat-
verläufen, Standortdaten, Metadaten entscheidend16. Hürden 
sind anonyme Accounts oder ausländische Server17. Speziali-
sierte Cybercrime-Einheiten und die Kooperation mit Plattform-
betreibern sind hier entscheidend.

Beispiel aus der eigenen Fallarbeit
Sabine (Name geändert) wird nach der Trennung dauerhaft überwacht, 

beleidigt und bedroht. Der Ex-Partner stellt sie vor Dritten als psychisch 

instabil dar. Die ständige Belastung führt zu Schlafstörungen, 

Angstzuständen und sozialem Rückzug.

Handlungsempfehlung für die Polizei: Muster fortgesetzter Belästigung 

frühzeitig erkennen, sämtliche Vorfälle systematisch protokollieren und 

Betroffene ermutigen, jede einzelne Handlung anzuzeigen.

2.3 Ökonomische Gewalt

Ökonomische Gewalt schafft Abhängigkeit, etwa durch Kon-
trolle über Einkommen, Vorenthalten von Unterhalt oder 

Verschuldung im Namen des Opfers18. Strafrechtlich können Betrug  
(§ 263 StGB), Untreue (§ 266 StGB) oder Erpressung (§ 253 StGB) 
greifen, viele Fälle bleiben jedoch mangels Anzeige unentdeckt19.

Herausforderungen und Möglichkeiten für die polizeili-
che Arbeit: Bankunterlagen, Verträge und digitale Kommuni-
kation sollten früh gesichert werden. Da Betroffene ökonomi-
sche Gewalt oft nicht als Straftat wahrnehmen, ist Aufklärung 
im Erstkontakt zentral. In Australien und Kanada ist ökonomi-
sche Gewalt explizit im Recht verankert – ein Modell, das auch 
deutschen Polizeistrukturen helfen könnte.20

Beispiel aus der eigenen Fallarbeit
Elina (Name geändert) erhält trotz gerichtlichen Unterhaltsanspruchs 

keine Zahlungen. Ihr Ex-Partner meldet sie mehrfach fälschlich 

bei Behörden als in einer neuen Partnerschaft lebend, wodurch 

Sozialleistungen gestrichen werden. Es folgen finanzielle Engpässe, 

verschobene Anschaffungen und Kreditkündigungen.

Handlungsempfehlung für die Polizei: Manipulations- und 

Einschüchterungsversuche konsequent dokumentieren sowie frühzeitig eine 

enge Zusammenarbeit mit Sozialbehörden zur Beweissicherung herstellen.

2.4 Sexualisierte Gewalt

Sexualisierte Gewalt umfasst sämtliche Handlungen, die gegen 
den Willen einer Person vorgenommen werden und die sexu-
elle Selbstbestimmung verletzen – unabhängig davon, ob kör-
perlicher Kontakt erfolgt21, und einschließlich Vergewaltigung, 
sexueller Nötigung, Belästigung, erzwungener Prostitution, Miss-
brauch von Abhängigkeits- und Machtverhältnissen sowie sexua-
lisierter Gewalt in Partnerschaften, Familien oder Institutionen22.

Seit der Reform des Sexualstrafrechts 2016 gilt in Deutsch-
land das Prinzip „Nein heißt Nein“ (§ 177 StGB)23. Trotz dieser 
wichtigen Änderung scheitern Verfahren noch immer häufig an 
Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen24.

Herausforderungen und Möglichkeiten für die polizeiliche 
Arbeit: Eine effektive Strafverfolgung setzt voraus, dass Betrof-
fene schnell und ohne weitere Hürden Zugang zu spezialisierten 
Strukturen erhalten. Kindgerechte und traumasensible Verneh-
mungen, der Einsatz standardisierter Spurensicherungskits sowie 
eine sofortige medizinische Untersuchung können die Beweissi-
cherheit deutlich erhöhen25. Durch eine Sensibilisierung der Ein-
satzkräfte für unterschiedliche Erscheinungsformen sexualisier-
ter Gewalt können auch subtilere Tatmuster wie digitale Nöti-
gung, Bildmissbrauch oder sexualisierte Erniedrigung im Rahmen 
von Coercive Control frühzeitig erkannt werden26.

Beispiel aus der eigenen Fallarbeit 
Lisa (Name geändert) wird über Jahre vom Partner sexuell 

ausgebeutet. Mehrere Anzeigen bleiben zunächst ohne Verfahren, bis 

spezialisierte Vernehmungskräfte eingesetzt werden.

Handlungsempfehlung für die Polizei: Frühzeitige, traumasensible 

Befragung in einem geschützten Umfeld durch spezialisierte Ermittler:innen.

2.5 Institutionelle Gewalt

Institutionelle Gewalt entsteht, wenn staatliche oder private Ins-
titutionen Betroffene systematisch nicht schützen oder zusätzlich 
belasten. Ein prägnantes Beispiel ist die unkritische Übernahme 
der sog. Eltern-Kind-Entfremdung (EKE), international als Parental 
Alienation Syndrome (PAS) bezeichnet. Das Bundesverfassungsge-
richt (BVerfG) stellte am 17.11.2023 klar, dass PAS wissenschaftlich 
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nicht gesichert ist und nicht ohne fundierte Prüfung als Entschei-
dungsgrundlage dienen darf27. Dennoch wird das Konzept weiter-
hin in familiengerichtlichen Verfahren angeführt – häufig mit dem 
Ziel, Gewaltvorwürfe zu relativieren oder zu entkräften. Internati-
onale Fachliteratur zeigt, dass PAS weder auf validen empirischen 
Befunden beruht noch methodisch überzeugt und im forensischen 
Kontext zu Fehlentscheidungen führen kann28. Untersuchungen 
belegen zudem, dass die Etikettierung von Schutzmaßnahmen als 
„Eltern-Kind-Entfremdung“ in dokumentierten Fällen häuslicher 
Gewalt dazu führen kann, dass Kinder in den Kontakt mit gewalt-
tätigen Elternteilen gezwungen werden,29 obwohl gerichtlich 
durchgesetzte Umgangskontakte langfristig tendenziell eher keine 
positive Auswirkung auf die Beziehung zwischen umgangsberech-
tigtem Elternteil und Kind nach sich ziehen30. Langzeitstudien 
berichten von einem erhöhten Risiko für posttraumatische Belas-
tungsstörungen, Depressionen und spätere Beziehungsprobleme.31

Herausforderungen und Möglichkeiten für die polizeiliche 
Arbeit: Es ist eine Sensibilisierung zu fragwürdigen Konzepten 
wie PAS/EKE erforderlich, um in Fallkonferenzen evidenzbasierte 
Positionen einzubringen. Speziell geschulte Fachkräfte müssen 
Täterstrategien wie DARVO oder Gaslighting erkennen und einord-
nen. Interdisziplinäre Fallbesprechungen bieten die Möglichkeit, 
institutionellen Fehlentscheidungen früh entgegenzuwirken.

Beispiel aus der eigenen Fallarbeit
Ein Junge im Kindergartenalter berichtet von sexualisierten 

Übergriffen des Vaters. Die Anhörung wird über zwei Jahre verzögert, 

nachdem der Mutter PAS/EKE vorgeworfen wird. Inzwischen verstummt 

das Kind vollständig zu den Vorfällen.

Handlungsempfehlung für die Polizei: Unverzügliche, kindgerechte 

Anhörung durch geschulte Fachkräfte sowie konsequente Vermeidung 

von Fehleinschätzungen aufgrund unbelegter PAS/EKE-Vorwürfe.

3 �Glaubwürdigkeit in Missbrauchsverfahren: 
Herausforderungen, Empfehlungen und poli-
zeiliche Relevanz

Die Beurteilung der Glaubwürdigkeit von Aussagen ist ein zentrales 
Element in Missbrauchsverfahren, insbesondere im Kontext häusli-
cher und geschlechtsspezifischer Gewalt32. Kinder und Jugendliche 
sind dabei häufig direkt betroffen oder werden mittelbar belastet. 
Für verlässliche Entscheidungen ist entscheidend, Aussagen nicht 
isoliert, sondern unter Berücksichtigung der Gefährdungslage, der 
Dynamik und möglicher Beeinflussungen zu bewerten33.

3.1 Historische Debatten und ihre Wirkung

In den 1990er-Jahren befeuerte die False-Memory-Syndrome 
Foundation (FMSF) eine internationale Kontroverse, indem sie 
behauptete, Erinnerungen an sexualisierte Gewalt in der Kind-
heit seien häufig „falsch“, d.h. erfunden34. Medien griffen diese 
These bereitwillig auf. Kritiker:innen sehen darin eine Verharm-
losung realer Gewaltkonstellationen, insbesondere bei organisier-
ter oder ritualisierter Gewalt, deren Erlebnisberichte pauschal als 
„eingepflanzte Pseudoerinnerung“ abgetan werden35.

Parallel dazu prägte in Deutschland die Formel vom „Miss-
brauch mit dem Missbrauch“ die öffentliche und fachliche Dis-
kussion: Jurist:innen und Sachverständige vermuteten eine 
Zunahme strategisch motivierter Vorwürfe in familiengericht-
lichen Verfahren. Eine Analyse familiengerichtlicher Akten 
zeigte jedoch nur etwa drei Prozent Missbrauchsvorwürfe insge-
samt und keinen Trendanstieg36.

Aktuell verlagert die Debatte um „Eltern-Kind-Entfremdung“ 
(EKE) den Fokus erneut. Wie im Abschnitt Institutionelle 
Gewalt dargestellt, kann die unkritische Anwendung des PAS/
EKE-Konzepts dazu führen, dass selbst schwerwiegende Gewalt-
vorwürfe relativiert werden. Für die Polizei besteht dabei die 
Gefahr, dass Ermittlungen verzögert oder weniger konsequent 
geführt werden, wenn der Anschein entsteht, die Anzeige sei 
primär familienrechtlich motiviert.

3.2 Standards, Belastungen und Kritik

Mit Urteil vom 30.7.1999 erklärte der Bundesgerichtshof (BGH) die 
kriterienorientierte Aussageanalyse zur maßgeblichen Methode bei 
kindlichen Opferzeug:innen37. Häufig wird hierbei von der Nullhy-
pothese ausgegangen, also der Annahme, die Aussage sei unwahr. 
Für Betroffene – insbesondere bei wiederholter Gewalt – ist diese 
methodische Ausgangslage hoch belastend. Empirisch erfolgt eine 
Begutachtung oft erst lange nach dem Ereignis, was Erinnerungs-
details beeinflussen kann38. Zudem schildern Kinder Gefährdungs-
ereignisse z.B. insbesondere im Zusammenhang elterlicher Kon-
flikte häufig überaus unkonkret 39.

Kritiker:innen bemängeln, dass die Nullhypothese in der 
Praxis pseudo-fachlich verengt und wie eine Beweisregel ange-
wandt werde, die den Prüfungsumfang reduziert40. Das inter-
disziplinäre Plädoyer von Fegert et al. fordert eine Rückkehr zu 
einer individuellen, leitfadengestützten Exploration, bei der der 
erlebnisbezogene Gehalt wieder im Mittelpunkt steht41.

Die USBKM-Expertise (2020) betont, dass in Fällen häuslicher 
Gewalt Traumatisierung, Angst, Scham und Manipulation das Aus-
sageverhalten erheblich beeinflussen können42. Eine rein sprach-
liche Analyse greift hier zu kurz; vielmehr sind Kontext, nonver-
bales Verhalten, Interaktionsmuster und Entstehungsbedingungen 
der Aussage zu berücksichtigen43. Unsachgemäße Befragungen ber-
gen zudem das Risiko sekundärer Viktimisierung und können das 
Vertrauen in die Ermittlungsbehörden nachhaltig erschüttern44.

3.3 Polizeiliche Relevanz

Für die Polizei beginnt die Weichenstellung oft im Erstkontakt, 
weshalb die folgenden Handlungsempfehlungen als verbindli-
cher Orientierungsrahmen dienen sollten, um von Beginn an 
ein strukturiertes, traumasensibles und beweissicherndes Vor-
gehen zu gewährleisten:

	f kontextbezogene, offene Fragen stellen,
	f frühere Vorfälle, Schutzanordnungen und deren Verstöße 
dokumentieren,
	f nonverbale Signale und die Dynamik zwischen Beteiligten 
festhalten,
	f unnötige Mehrfachbefragungen vermeiden und spezialisierte 
Vernehmungsteams einbeziehen45.

Gerade bei Kindern ist eine traumasensible, kindgerechte Ver-
nehmung entscheidend. Dabei sollten Polizei und Justiz früh-
zeitig zusammenarbeiten, um Wiederholungsbefragungen zu 
vermeiden und die Beweissicherung zu gewährleisten.

4 �Sekundäre Viktimisierung und sekundäre 
Traumatisierung

Fehlerhafte Befragungen oder mangelnde Sensibilität können 
Opfer erneut traumatisieren. Gleichzeitig kann wiederholter 
Kontakt mit schwerer Gewalt bei Einsatzkräften zu sekundärer 
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Traumatisierung führen – mit Symptomen wie Intrusionen, 
Schlafstörungen, emotionaler Abstumpfung oder Rückzug46. 
Risikofaktoren sind u.a. fehlende Supervision, Zeitdruck und 
unzureichende organisatorische Unterstützung47.

Herausforderungen und Möglichkeiten für die polizeiliche 
Arbeit: Präventions- und Interventionsmaßnahmen umfassen:

	f verpflichtende Debriefings nach Hochbelastungseinsätzen,
	f Peer-Support-Programme,
	f Supervision durch psychologisch geschulte Fachkräfte,
	f Umsetzung organisationsweiter Strategien wie des OVC-Vica-
rious Trauma Toolkits48.

5 Fazit

Eine glaubwürdigkeitsorientierte, traumainformierte und poli-
zeispezifisch geschulte Praxis steigert die Qualität der Ermitt-
lungen, stärkt das Vertrauen von Betroffenen in die Strafver-
folgung und reduziert Risiken sekundärer Traumatisierung 
bei Opfern wie Einsatzkräften49. Dafür sind verbindliche Fort-
bildungen, der Ausbau spezialisierter Vernehmungseinheiten, 
feste interdisziplinäre Fallkonferenzen und wirksame Unter-
stützungsstrukturen innerhalb der Polizei notwendig.

6 �Entwicklung polizeilicher Richtlinien und 
Standards seit den 1990er-Jahren

Die Berliner Polizei gehörte in den 1990er-Jahren zu den ersten 
Behörden in Deutschland, die verbindliche Einsatzrichtlinien 
zum Umgang mit häuslicher Gewalt einführte50. Dazu gehörten 
standardisierte Gefährdungsprognosen, verpflichtende Woh-
nungsverweise bei hinreichendem Verdacht sowie die sofortige 
Information von Opferschutzeinrichtungen.

Die Erfahrungen aus Berlin führten zu einer Übernahme in ande-
ren Ländern: Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hamburg  u.a. entwi-
ckelten eigene polizeiliche Handlungsleitfäden, die eine konse-
quente Beweissicherung, enge Zusammenarbeit mit Interventions-
stellen und sofortige Trennung von Täter und Opfer vorschrieben51.

Mit der Reform des Gewaltschutzgesetzes und dem Inkraft-
treten der Istanbul-Konvention wurden diese Ansätze aus-
gebaut. Einige Länder führten verpflichtende Schulun-
gen zur Erkennung komplexer Gewaltmuster ein.52 Im Rah-
men der Umsetzung des Berliner Landesaktionsplans zur 

Istanbul-Konvention wurden z.B. Maßnahmen wie die syste-
matische Erfassung von digitaler Gewalt, Stalking und öko-
nomischer Gewalt im Kontext der lokalen Gesundheits- und 
Interventionsstrukturen verstärkt53.

Trotz Fortschritten bestehen weiterhin Unterschiede zwi-
schen den Ländern. Ein bundeseinheitlicher Mindeststandard 
– vergleichbar den Berliner Richtlinien – könnte eine gleich-
mäßige Qualität des polizeilichen Opferschutzes gewährleisten.

7 �Ausblick: Handlungsperspektiven für Polizei 
und Strafverfolgung

Die wirksame Bekämpfung von Missbrauch in all seinen Formen 
– physisch, psychisch, ökonomisch, sexuell, digital, institutio-
nell und strukturell – erfordert ein abgestimmtes, interdiszip-
linäres Vorgehen54. Das Strafrecht bleibt unverzichtbar, greift 
jedoch oft erst nach Eintritt der Schädigung55. Internationale 
Beispiele verdeutlichen, dass präventive und reaktive Maßnah-
men ineinandergreifen müssen56.
Für die Polizei bedeutet dies:

	f Früherkennung komplexer Gewaltmuster,
	f Dokumentation aller relevanten Anzeichen,
	f Erkennen und Einordnen von Täterstrategien wie DARVO und 
Gaslighting,
	f Sicherung digitaler Beweise,
	f enge Zusammenarbeit mit Justiz, Jugendhilfe und Opferschutz,
	f traumainformierte Einsatzpraxis, die Sekundärviktimisierung 
vermeidet57.

Neben der operativen Ebene bedarf es struktureller Reformen:
	f spezialisierte Polizeieinheiten für häusliche Gewalt, Stalking 
und Coercive Control,
	f verbindliche Fortbildungsprogramme zu Aussagepsychologie, 
Trauma, kultureller Sensibilität und Täterstrategien,
	f Präventionsstrategien gegen sekundäre Traumatisierung bei 
Einsatzkräften,
	f Ausbau internationaler Kooperation58.

Der Schutz von Betroffenen hängt davon ab, Dynamiken früh 
zu erkennen, konsequent zu handeln und institutionelle Hür-
den abzubauen. Polizei und Strafjustiz müssen ihre Verfahren 
kontinuierlich evaluieren und an wissenschaftliche Erkennt-
nisse anpassen59. So wird der Opferschutz gestärkt und das Ver-
trauen in den Rechtsstaat gefestigt60.
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Partnerschaftsgewalt 
und Intimizide in  
lesbischen Beziehungen

Von Prof. Dr. med. Herbert Csef, Würzburg1

1 �Der Mythos der friedfertigen Frau

Seit Jahrhunderten wird in psychologischen, forensischen und psy-
chiatrischen Abhandlungen darüber diskutiert, ob und inwiefern 
Männer gewalttätiger sind als Frauen. Kriege wurden schon immer 
überwiegend von Männern geführt. Die Frau als Gewalttäterin bei 
häuslicher Gewalt oder Partnerschaftsgewalt wurde lange Zeit als 
eine absolute Rarität betrachtet. Bereits in der Bibel wurden Frauen 
beschrieben, die zu Mörderinnen wurden. Ihre Opfer waren aber 
nicht ihre Liebespartner oder Ehemänner. Salome, Jahel oder Judith 
töteten Fremde oder Feinde. Medea tötete ihre eigenen Kinder. Die 
gefürchtete Femme Fatale, die zu Aggression und Vernichtung neigt, 
war und blieb jedoch immer wieder Topos in der Literatur. Friedrich 
Schiller sorgte mit seinem Ausspruch „Da werden Weiber zu Hyänen“ 
für Impulse zu einer Sichtweise weiblicher Aggression. In den zahl-
losen Kriegen der Menschheitsgeschichte hatten Frauen im Krieg 
eine unterstützende oder dienende Funktion: Sie arbeiteten in der 
Feldküche, im Lazarett oder im Bordell. Sie zogen meist nicht mit 
schweren Waffen ins Gefecht. In der Gesamtbeurteilung waren die 
Frauen früher bevorzugt in der Opfer-Rolle. Sie wurden vergewal-
tigt, gequält, geschunden und ermordet. Seit dem Zweiten Weltkrieg 
tauchten Frauen aggressiver auf. In der Sowjetarmee gab es Frauen 
als Offiziere an der Front. Im Nazi-Regime gab es tausende von KZ-
Wächterinnen, die in grausamster Weise KZ-Insassen folterten und 

ermordeten. Fast alle Täterinnen haben sich freiwillig für die mör-
derische Tätigkeit gemeldet. Mittlerweile gibt es in vielen Armeen 
Pilotinnen oder weibliche Generäle. Angeregt durch die Aufarbei-
tung des Zweiten Weltkriegs hat die Psychoanalytikerin Margarete 
Mitscherlich eine umfassende Untersuchung zur weiblichen Aggres-
sion vorgelegt. Das Buch trägt den Titel: „Die friedfertige Frau“.2 
Die Psychoanalytikerin sieht die Frau nicht a priori als „friedfertig“, 
vielmehr seien bei beiden Geschlechtern von Geburt an aggressive 
Potentiale vorhanden und können jederzeit geweckt werden. Die 
Frau sieht sie jedoch als wesentliches Gegenregulativ zur männli-
chen Aggression: „An der Frau liegt es, männlichem Imponier- und 
Selbstdarstellungsgehabe, diese Wurzel vieler Gewaltakte und kriegeri-
scher Auseinandersetzungen, die zur Aufrechterhaltung solcher Men-
talität notwendige Bewunderung zu Versagen“.3

2 �Geschlechter-Stereotyp in der aktuellen 
Femizid-Diskussion

Partnerschaftsgewalt und die Tötung des Liebespartners (Intimi-
zid) waren bis ins 20. Jahrhundert weitgehend tabu. Sie spielten 
weder im öffentlichen Bewusstsein noch in der Forschung eine 
große Rolle. Die Tötung des Liebespartners aus Eifersucht war 
schon Jahrhunderte zuvor ein beliebter Topos von Literatur und 
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Oper. Das Shakespeare-Drama „Othello“ und zugehörige Oper oder 
„Carmen“ werden schon Jahrhunderte regelmäßig auf den Büh-
nen aufgeführt. Diese Intimizide folgten alle nach dem Muster: Der 
eifersüchtige Mann tötet seine Partnerin. Die Zuschreibung von 
Täter und Opfer blieb eindeutig in dieser Position. Eines der ersten 
Werke im 20. Jahrhundert war die literarische Aufarbeitung wahrer 
Mordfälle eines lesbischen Paares an ihren Ehemännern, die sich 
im Jahr 1922 in Berlin ereigneten und zu einer Verurteilung des 
lesbischen Paares führte. Der Nervenarzt und Schriftsteller Alfred 
Döblin verarbeitete diesen realen Fall zu einer Erzählung mit dem 
Titel „Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord“.4

In der aktuellen Femizid-Diskussion wird die Debatte über 
Intimizide einseitig mit dem Geschlechts-Stereotyp „männ-
licher Täter – weibliches Opfer“ geführt. Die Einseitigkeit der 
Debatte liegt darin begründet, dass wesentliche Phänomene 
ausgeblendet werden, die diesem Stereotyp widersprechen. Die 
drei wichtigsten Phänomene hierzu sind:

	f Je nach Studie werden 15 bis 20% aller Intimizide von 
Frauen an Männern verübt. Hier ist das Gegenteil des Stereo-
typs der Fall: „weibliche Täterin – männliches Opfer“.
	f Es gibt auch Intimizide in lesbischen Paarbeziehungen. Hier 
sind Täterinnen und Opfer weiblich. Männer sind hier gar 
nicht beteiligt.
	f Beim Großteil der Intimizide sind im Vorfeld der Tat Part-
nerschaftsgewalt oder häusliche Gewalt bekannt. Sie belas-
teten oft jahrelang die Ehe oder Paarbeziehung. In Hellfeld-
Analysen sind bei etwa 20% der Fälle von Partnerschaftsge-
walt Frauen die Täterinnen. In Dunkelfeld-Analysen liegt der 
Frauen-Anteil sogar noch höher.

Aufschlussreich sind auch Söhne von alleinerziehenden Müt-
tern, die von Geburt an ausschließlich von der Mutter aufgezo-
gen werden. Wie kommt es bei derart sozialisierten Jungen und 
Männern zur Entstehung von späterer häuslicher Gewalt oder 
Partnerschaftsgewalt?

Partnerschaftsgewalt und Intimizide in lesbischen Beziehun-
gen sind auf jeden Fall sehr aussagekräftig für die Diskussion 
von Gewalt in Paarbeziehungen.

3 �Epidemiologischen Daten des BKA

Das Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlicht jedes Jahr zwei 
relevante Berichte zum Thema von Partnerschaftsgewalt. Im 
Juli erscheint jeweils das „Bundeslagebild Häusliche Gewalt“, im 
November die Kriminalstatistische Auswertung „Partnerschaftsge-
walt“. Hinsichtlich der Täter-Opfer-Beziehungen werden seit 2015 
„eingetragene Lebenspartnerschaften“ getrennt ausgewiesen. In 
den letzten Jahren gab es in dieser Beziehungskategorie zwi-
schen 400 und 500 angezeigte Fälle. Der Anteil an der Gesamt-
zahl ist offiziell lediglich 0,3% – was deutlich unter dem tat-
sächlichen Anteil der homosexuellen Beziehungen liegt. Bei den 
angezeigten Fällen dieser Gruppe sind etwa zwei Drittel lesbische 
Paare. Dies wird damit erklärt, dass homosexuelle Männer eine 
sehr geringe Anzeige-Bereitschaft zeigen. Die Hellfeld-Daten des 
BKA sind also für das Phänomen der Partnerschaftsgewalt bei les-
bischen Paaren in Deutschland nur sehr bedingt aussagekräftig. 

4 �The National Intimate Partner and Sexual 
Violence Survey der USA

In den USA wird seit mehr als 10 Jahren ein nationaler Report 
über Partnerschaftsgewalt und sexuelle Gewalt veröffent-
licht. Diese Reporte sind für das Thema dieses Beitrages von 

besonderem Interesse, weil sie bei den Opfer-Analysen Männer 
und Frauen nach der sexuellen Orientierung differenzieren. Sie 
vergleichen heterosexuelle, homosexuelle und bisexuelle Män-
ner und Frauen. Beim ersten Report im Jahr 2010 wurden die 
Interviews von 9.970 Frauen und 7.421 Männer ausgewertet.5 
Bei beiden Geschlechtern hatten Bisexuelle die höchste Opfer-
quote für Partnerschaftsgewalt und sexuelle Gewalt, bei hete-
rosexuellen Männern und Frauen war sie am niedrigsten. Für 
die befragten Frauen waren die Opferquoten wie folgt: 35% der 
heterosexuellen, 43,8% der lesbischen und 61,1% der bisexuel-
len Frauen berichteten über entsprechende Opfer-Erfahrungen. 
Im neueren Survey6, der 2016 und 2017 durchgeführt wurde, 
war die repräsentative Stichprobe größer (15.152 Frauen und 
12.419 Männer). Die Opferquoten waren ähnlich wie 2010 
(gobale Opferrate für Frauen von 47,3%).

5 �Der „Mantel des Schweigens“ und entspre-
chende Forschungsdefizite

Im deutschsprachigen Raum gibt es sehr wenig Forschungsli-
teratur zur Partnerschaftsgewalt in lesbischen Beziehungen. 
Die Soziologin und Psychotherapeutin Constanze Ohms war 
eine Pionierin auf diesem Gebiet. Als junge Erwachsene war sie 
selbst Gewaltopfer in einer lesbischen Beziehung und machte 
dieses Thema zum Hauptinhalt ihrer Forschung als Soziologin. 
Sie hat drei Bücher zu diesem Thema verfasst oder herausgege-
ben.7 Für das „Handbuch häusliche Gewalt“ lieferte sie den Bei-
trag „Beratung und Therapie von cis-gleichgeschlechtlichen der 
trans*Personen“.8 In einem neueren Interview betonte sie die 
unbewusste Queerfeindlichkeit, verinnerlichten Selbsthass und 
Angst als wesentliche Faktoren der Gewaltdynamik in lesbischen 
Beziehungen. Abhängigkeiten und Angst davor, nach einer Tren-
nung allein dazustehen und keine neue Partnerin mehr zu fin-
den, führten dazu, in gewalttätigen Beziehungen zu verharren. 
Da nur etwa 1 bis 2% der Frauen eine lesbische Orientierung 
haben, sei der „Markt eng“ und die potenzielle Partnerinnenver-
fügbarkeit gering. Das schüre Verlust- und Verlassenheitsängste. 
Die institutionellen Unterstützungen für queere oder lesbische 
Frauen seien nur in einem viel zu geringen Umfang vorhanden. 
Es gäbe nur wenige queere Beratungsstellen und die meisten 
Frauenschutzhäuser nehmen überwiegend weibliche Gewaltopfer 
aus heterosexuellen Beziehungen auf. Es bestehe also ein gro-
ßer Nachholbedarf. Angesichts der geschilderten Defizite werde 
aktuell über die ganze Problematik der Gewalt in lesbischen oder 
queeren Beziehungen „ein Mantel des Schweigens“ ausgebreitet.9

6 �Die Berliner Giftmörderinnen – Intimizide 
eines lesbischen Paares

Am 1. April 1922 vergiftete die verheiratete Ella Klein in Ber-
lin ihren Ehemann Willi Klein mit Arsen. Die Täterin hatte eine 
heimliche lesbische Beziehung mit ihrer Partnerin Margarete 
Nebbe, die als Mittäterin angeklagt wurde. Am 16. März 1923 
verurteilte das Schwurgericht des Landgerichts Berlin das lesbi-
sche Paar wegen Totschlags. Die Haupttäterin Ella Klein wurde 
zu vier Jahren Gefängnis, ihre Mittäterin Margarete Nebbe zu 
eineinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt. Dieser reale Kriminalfall 
erregte in Berlin großes Aufsehen. Der deutsche Nervenarzt und 
Schriftsteller Alfred Döblin, der zu dieser Zeit ebenfalls in Berlin 
lebte, nahm dieses reale Tötungsdelikt als Vorlage für eine lange 
Erzählung mit dem Titel „Die beiden Freundinnen und ihr Gift-
mord“. Sie erschien im Jahr 1924 in dem Sammelband „Außensei-
ter der Gesellschaft. Die Verbrechen der Gegenwart.“10 Bis in die 
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Gegenwart gab es immer wieder Neuauflagen dieser Erzählung. 
Döblins Prosawerk enthält fiktionale und non-fiktionale Mate-
rialien die nebeneinanderstehen. Er analysierte die Gutachten 
der Psychologen und Sexualwissenschaftler sowie den Verlauf der 
Hauptverhandlung vor dem Schwurgericht. Als erfahrener Ner-
venarzt fragte er nach den Tatmotiven. Diese sah er darin, dass 
das lesbische Paar die Ehemänner loswerden wollte, um „freie 
Bahn“ für ihre Beziehung zu haben. In Döblins Erzählung wird 
später auch der Ehemann von Mararete Nebbe mit Arsen vergif-
tet. Döblins Erzählung wurde nicht nur mehrmals in Buchform 
als Neuauflage herausgebracht, sie erschien auch als Hörbuch 
und wurde verfilmt. Der österreichische Regisseur Alex Corti ver-
filmte im Jahr 1978 die Erzählung.

7 �Intimizid in einer lesbischen Beziehung – der 
Mord in Senden bei Münster – Urteil Landge-
richt Münster 2016

Am 7. Oktober 2015 tötete die 18-jährige Megi B. ihre 17-jährige 
Liebespartnerin Melina R. Es war eine entsetzliche und brutale 
Tat im Blutrausch. Der zuständige Staatsanwalt Ralph Hinkel-
mann sagte dazu bei seinem Schlussplädoyer: „Es ist ein zutiefst 
erschütterndes Verbrechen, was in der Geschichte des Strafverfah-
rens in Münster so ohne Beispiel ist.“ Mit einem Keramikmesser, 
dessen Klinge zehn Zentimeter lang war, fügte Megi ihrer Ex-
Geliebten 49 Stiche zu, die ersten in den Rücken, schließlich 
41 Stiche ins Gesicht. Vor allem das Gesicht sollte wohl ent-
stellt und zerstört sein. Dieses blutige Ende einer gescheiterten 
Liebe, ein Drama zwischen zwei Jugendlichen, erregte großes 
Aufsehen in der gesamten Bundesrepublik und wurde auch in 
überregionalen Medien ausführlich diskutiert. Megi und Melina 
waren Klassenkameradinnen in der Edith-Stein-Hauptschule in 
Senden bei Münster. Melina war bereits Schülerin dieser Schule 
und Maggie ist im Jahr 2010 nach einem Wohnortwechsel neu 
in ihre Klasse gekommen. Sie freundeten sich schnell an und 
wurden bald ein Liebespaar. Die Mutter Melinas wusste von die-
ser Beziehung und sagte: „Als Melina dann vierzehn war, hat 
sie mir gesagt, sie seien jetzt zusammen.“ Die neue Schülerin 
ist ein Jahr älter und einen Kopf größer als die meisten Schü-
lerinnen der Klasse. Megi wurde bald zur Meinungsführerin und 
zum „Leitwolf“ der Klasse. Beide Jugendlichen hatten Migrati-
onshintergrund. Melinas Eltern kamen 1992 aus Kirgisien nach 
Deutschland, Megis Eltern kamen 1996 aus Polen hierher. Die 
Beziehung zwischen Melina und Megi wurde immer enger und 
sie schmiedeten sogar Hochzeitspläne. Megi hatte seit dem 
11. Lebensjahr fast keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern, war 
Heimkind und unter Betreuung des zuständigen Jugendamtes. 
Die Eltern Melinas hatten das Gefühl, dass ihre Tochter der sehr 
dominant auftretenden Megi hörig sei. Die Beziehung war wohl 
stark geprägt von Abhängigkeit und Manipulation. Sehr ambi-
valent und zunehmend aggressiv wurde die Beziehung zwischen 
Megi und Melina, als Melinas Schwester schwanger wurde und 
Melina immer begeisterter von deren Baby erzählte. Sie sprach 
nun manchmal davon, dass sie vielleicht doch mal später eine 
Familie mit einem Mann und Kindern haben möchte. Bei Megi 
lösten solche Äußerungen massive Wut und Aggression aus. Es 
kam schließlich am Valentinstag im Jahr 2015 zu einer Tren-
nung. Megi war äußerst empfindlich und verletzlich durch 
Trennungen. Denn gerade schmerzhafte Trennungen hat sie in 
ihrem Leben wiederholt hinnehmen müssen. Ihre Eltern hatten 
in ihrer frühen Kindheit schon wiederholte Trennungen und 
versöhnten sich dann wieder. Der Vater war Alkoholiker und 
verprügelte die Mutter oft. Die Mutter ging regelmäßig fremd 
und verprügelte Megi. In ihrem elften Lebensjahr trennten sich 

die Eltern endgültig und Megi kam in ein Heim. Die Schwester 
von Megi sagte im Gerichtssaal: „Megi war nie in ihrem Leben 
so glücklich wie mit Melina.“ Doch gerade dieses Glück ist für 
sie zerbrochen und sie konnte damit nur destruktiv umgehen. 
Zuerst überwog die autodestruktive Seite: Sie hatte Suizidge-
danken – wie schon so oft in ihrem Leben – sie wurde depressiv, 
nahm Medikamente und fügte sich intensiv Selbstverletzun-
gen mit brennenden Zigaretten zu. Der ganze Körper sah aus 
wie ein Schlachtfeld durch Brandnarben. Die autodestruktiven 
Tendenzen wurden zunehmend durchsetzt von Rachegedanken 
und Mordphantasien. Kurz, bevor sie schließlich getötet hat, 
schrieb Megi an eine Bekannte: „Ich bin so psycho wegen der, 
ich bring die um und fertig.“ 

An diesem Abend trafen sich Melina, eine ihrer Freundin-
nen und Megi. Sie gingen zuerst in ein Mac Donald-Restaurant 
essen und dann in die Wohnung von Melinas Freundin. Dort 
tranken sie einiges an Alkohol. Morgens um 6.00 Uhr verlie-
ßen Melina und Megi die Wohnung der Freundin. Auf dem Weg 
zum Busbahnhof fragte Megi Melina plötzlich: „Warum hast du 
mich verlassen, warum stehst du plötzlich auf Männer? Warum 
bist du so gemein zu mir?“ Dann stach sie mit voller Wucht 
Melina mit dem Keramikmesser in den Rücken. Die folgende 
Raserei und den Blutrausch beschrieb Daniel Müller in seinem 
Dossier wie folgt: „Megi schleift ihre große Liebe vom Rasen eine 
Kellertreppe hinunter, trampelt auf dem noch lebenden Körper 
herum, die Leber reißt. Mit einer rostigen Zange schlägt sie ihr 
mehrere Zähne aus dem Kiefer. Megi setzt sich auf Melina, legt 
beide Hände fest um ihren Hals und würgt sie, mindestens drei, 
wahrscheinlich fünf Minuten lang. Zum Schluss rammt sie ihr das 
Messer immer und immer wieder ins Gesicht. Es ist ein Overkill. 
Ein Schlachtfest.“11 

Der forensische Psychiater Norbert Leygraf und die Psy-
chologin Christina Kruse sprachen elf Stunden mit der Täte-
rin Megi. Sie fanden eine „geschundene Seele“, eine trauma-
tisierte Jugendliche, die überwiegend durch Gewalt, Trennun-
gen, Verlassenwerden und zahlreiche Umzüge „beschädigt“ 
wurde. Bei diesen „desaströsen Entwicklungsbedingungen“ gab 
es keine Liebe und keine Zuwendungen. Die Gutachter diag-
nostizierten eine Borderline-Persönlichkeitsstörung (emotio-
nale instabile Persönlichkeitsstörung) mit ausgeprägten disso-
zialen Zügen und erheblichen Gewalttendenzen. Im Mai 2016 
fand die Gerichtsverhandlung an der Jugendstrafkammer des 
Landgerichtes Münster statt. In der Anklageschrift wurde Megi 
Mord aus niedrigen Beweggründen vorgeworden. Im Laufe des 
Prozesses und nach Anhörung der forensischen Gutachter ver-
stärkte sich die Einschätzung des Gerichts, dass nicht die nied-
rigen Beweggründe eines Mordes vorlagen. Vielmehr habe eine 
traumatisierte und geschädigte Jugendliche keinen anderen 
Ausweg mehr gefunden. Selbst der Staatsanwalt plädierte auf 
Totschlag. Megi wurde schließlich zu sieben Jahren Jugendhaft 
verurteilt, verbunden mit der Auflage einer Unterbringung in 
der Psychiatrie.

8 �Extremer Sadomasochismus mit gefährlicher 
Körperverletzung und versuchtem Totschlag 
in einer lesbischen Beziehung (13 Straftaten) 
– Urteil Landgericht Braunschweig 2022

In Salzgitter und Goslar wurde eine junge Frau von der Kindheit 
an durch sexuellen Missbrauch und andere Strafdelikte trau-
matisiert. Während eines Aufenthaltes in einer psychiatrischen 
Fachklinik lernte sie eine vier Jahre ältere Mitpatientin kennen, 
mit der sie eine lesbische Beziehung einging und zeitweise mit 
ihr zusammenwohnte. In der komplexen Missbrauchsgeschichte 
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gab es ein zweites Gerichtsverfahren, in dem die Mutter und der 
Stiefvater verurteilt wurden.

Das Missbrauchsopfer – in den Medien Josefine R. genannt 
– ist die Tochter von Ramona R. (Mutter) und die Stieftochter 
von Thorsten R. Josefine R. ist jetzt 25 Jahre alt, die Mutter 
53 Jahre, der Stiefvater 57 Jahre. Als Mittäterin ist Miriam 
A. (heute 29 Jahre alt), eine lesbische Freundin von Josefine 
R. bekannt. Sie wurde im Juli 2022 vom Landgericht Braun-
schweig zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Etwa ein 
Jahr später wurden von demselben Gericht die Mutter zu drei-
zehneinhalb Jahren und der Stiefvater zu neuneinhalb Jahren 
Gefängnis verurteilt. Der Mutter wurden für 18 Straftaten, der 
Freundin für 13 Straftaten und der Stiefvater für sechs Taten 
bestraft. Hauptdelikt war jeweils schwere Vergewaltigung. Das 
Opfer war zum Zeitpunkt der sexuellen Gewalt bereits voll-
jährig. Das Opfer war durch frühere kindliche sexuelle Trau-
matisierungen und durch schwere psychische Erkrankungen 
extrem abhängig, gehorsam und hörig. Die drei sadistischen 
Täter nutzten dies schamlos aus. Josefine wurde bereits im 
vierten Lebensjahr von ihrem leiblichen Vater sexuell miss-
braucht. Die Eltern trennten sich und Josefine blieb bei ihrer 
Mutter. Diese war lieblos, gewalttätig und dressierte über die 
Jahre ihre Tochter zu einer gehorsamen Untergebenen. Die 
Mutter heiratete später Thorsten R., der als Stiefvater Jose-
fine ebenfalls als Objekt degradierte. Josefine entwickelte 
Angstzustände, Depressionen und eine Posttraumatische 
Belastungsstörung. Wegen ihrer psychischen Erkrankungen 
war sie mehrmals in stationärer psychiatrischer Behandlung in 
der Fachklinik Liebenburg im Landkreis Goslar. Dort lernte sie 
im Dezember 2020 die spätere Täterin Miriam A. aus Salzgitter 
kennen, die mit ihr in der Klinik als Mitpatientin ein Zimmer 
teilte. Miriam A. hatte die Diagnosen Borderline-Persönlich-
keitsstörung und Essstörungen. Sie hatte ausgeprägte sadisti-
sche Züge und erhebliche manipulative Fähigkeiten. Bald war 
es ihr Ziel, die gefügige und hilflose Josefine zu ihrem Objekt 
und Besitz zu machen. Nach der Klinikentlassung ist Miriam in 
Josefines Wohnung mit eingezogen und präsentierte sich nach 
außen als hilfreiche Freundin. Sie entwarf aber heimlich ein 
sadistisches Programm zur totalen Unterwerfung von Josefine. 
Ihre Schritte – wie ein Drehbuch – protokollierte sie in einem 
Tagebuch, auf dem eine Peitsche und Handschellen den Buch-
deckel markierten. Es kam zu Gewalttaten und Vergewaltigun-
gen. Ob dritte Personen dabei beteiligt waren, ist bis heute 
unklar. Einen Teil der Verbrechen hat Miriam auf Videos auf-
genommen. Irgendwann tauchte Josefine in einem bedauerns-
wert schlechten Zustand bei dem Psychiater der Klinik auf, 
zu dem sie Vertrauen hatte. Sie war vollkommen abgemagert, 
hatte eine Glatze und sogar die Augenbrauen waren abrasiert. 
Auf dem Rücken waren mit Rasierklingen die Worte „Hure“, 
„Unfall“ und „Fehler“ eingeritzt. Zweimal hat die Polizei sie 
befreit – einmal fanden sie die Polizisten mit Handschellen an 
den Heizkörper gefesselt vor. Im Herbst 2021 befahl Miriam 
ihrem Opfer Josefine, alle Briefe, Dokumente und Beweismit-
tel zu vernichten. Josefine jedoch brachte alle Beweismittel zu 
ihrem Psychiater, der diese der Polizei übergab. Es waren das 
Tagebuch (Drehbuch der Verbrechen), Kabelbinder, ein blut-
verschmierter Slip und Videos, die die Vergewaltigungen von 
Miriam an Josefine zeigten. Um in Sicherheit zu sein, flüch-
tete Josefine in die Psychiatrische Klinik Liebenburg. Dort 
hatte Miriam Hausverbot. Diese hielt sich aber nicht daran, 
verkleidete sich, trug eine Perücke und drang heimlich in die 
Klinik ein. Sie versuchte, Josefine im Patientenzimmer mit 
einer Weinflasche zu erschlagen und würgte sie. Mitpatienten 
hörten die Schreie und retteten sie. Miriam wurde verhaftet 
und kam in Untersuchungshaft. Im Prozess wurde sie mit den 

Beweismitteln konfrontiert und ihr wurde im Einvernehmen 
mit der Staatsanwaltschaft ein Deal angeboten. Wenn sie die 
Taten gestehe, blieben Josefine die peinlichen Aussagen und 
Befragungen vor Gericht erspart. Sie bekäme dafür eine nied-
rigere Strafe von maximal sechseinhalb Jahren. Miriam legte 
ein Geständnis ab und erhielt im Urteil dieses Strafmaß. 

Im Rahmen der Ermittlungen kamen immer mehr die Eltern 
von Josefine in den Focus. Sie wurden ebenfalls angeklagt und 
im Juni 2023 verurteilt. Die Eltern wurden wegen gemein-
schaftlicher Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung 
verurteilt. Die Verteidigung ging gegen dieses Urteil in Revi-
sion. Der Bundesgerichtshof äußerte schließlich Zweifel an der 
Glaubwürdigkeit des Opfers und forderte eine neue Gerichtsver-
handlung. Diese erfolgte mittlerweile und die Eltern wurden im 
Jahr 2024 freigesprochen.

In der Kriminalserie „Tatort Niedersachsen“ sind die Strafta-
ten zwischen Miriam A. und Josefine R. ausführlich dokumen-
tiert.12 Ihr Fall erschien in der Buchform als Episode 45 mit dem 
Titel „Sklavin, Hure, Nutztier“. Eine Zusammenfassung erschien 
in der Salzgitter Zeitung unter demselben Titel.13

Die beiden dargestellten Fallbeispiele sind sicherlich extreme 
und insgesamt seltene Fälle von Mord oder intensiver Gewalt. Die 
Partnerschaftsgewalt durch psychische Gewalt oder leichte Kör-
perverletzung sind viel häufiger und noch zu wenig untersucht. 
Dieses Forschungsdefizit sollte dringend behoben werden.

9 �Kriminologische Forschungsdesiderate und zu 
erwartende Aufschlüsse über geschlechtsspe-
zifische Gewalt

Partnerschaftsgewalt und Intimizide in lesbischen Beziehungen 
sind bislang in der Forschung deutlich unterrepräsentiert. Sie 
werden noch nicht einmal in den Statistiken des BKA adäquat 
aufgeführt, da die sexuelle Orientierung von Tatverdächtigen 
und Opfern nicht erfasst wird, sondern der offizielle Bezie-
hungsstatus. In den jährlichen Lagebildern zur häuslichen 
Gewalt werden die LSBTIQ-Personen ebenfalls nicht differenziert 
untersucht. Dies erschwert Studien zu diesem Thema. Der oben 
dargestellte „National Intimate Partner and Sexual Violence Sur-
vey“ wäre ein gutes Vorbild, um dieses Forschungsdefizit teil-
weise auszugleichen. In Deutschland fehlen auch weitgehend 
spezifische Beratungsstellen und entsprechende Schutzeinrich-
tungen, die LSBTIQ-Personen aufnehmen und unterstützen. Die 
oben zitierte engagierte Expertin Constance Ohms gründete 
und leitet in Frankfurt eine entsprechende Beratungsstelle mit 
dem Namen „Broken Rainbow“.

Dringend wünschenswert ist psychologische Forschung zur 
Entstehung der Gewaltdynamik in lesbischen Beziehungen. Da 
hier keine männlichen Akteure im Spiel sind, dürften alterna-
tive Erklärungsmuster auftauchen. Das einseitige und simplifi-
zierende Deutungsmuster der Femizid-Diskussion, Männer wür-
den ihre Partnerinnen umbringen, „weil sie Frauen sind“ und 
der Rückgriff auf patriarchale Gewalt dürfte zu kurz greifen. 
Im Perspektivenwechsel auf zugrunde liegende Konflikte oder 
Streitszenarien taucht sicherlich ein vielgestaltigeres Motiv-
bündel auf. Paare streiten oft über ganz alltägliche Dinge, über 
Unterschiede bezüglich Pünktlichkeit, Ordnung, Kindererzie-
hungsstil, Reiseziele, sexuelle Bedürfnisse oder finanzielle Pro-
bleme. Ungelöste Konflikte führen oft zu Streit und Streit-Eska-
lationen führen nicht selten zu Partnerschaftsgewalt. Die Psy-
chologie der Gewaltdynamik in lesbischen Beziehungen dürfte 
wesentliche Beiträge zum Verständnis von Partnerschaftsgewalt 
und Intimiziden liefern.
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Sicherheitsaudits – 
Standards der Deutschen  

Kinderhilfe im Kinderschutz
Von PD a.D. Rainer Becker und Dana Zelck, Berlin/Güstrow*

Nachfolgend geht es uns, der 
Deutschen Kinderhilfe, darum, 
unseren Kindern den bestmög-
lichen Schutz vor körperlicher 
Gewalt, sexueller Gewalt, psy-
chischer Gewalt, Vernachlässi-
gung und Mobbing in Einrich-
tungen oder bei Trägern zu 
bieten. Es geht also dort um 
Schutz, wo Kinder sich aufhal-
ten oder wo mit ihnen gear-
beitet wird – etwa in Schulen, 
Kitas, Sportstätten, Bibliothe-
ken, Freibädern, Reitvereinen.

Hierbei können Sicherheitsaudits einen wichtigen Beitrag 
leisten. Sie ermöglichen system- und professionsübergreifende 
regelmäßige Überprüfungen von öffentlichen und nicht-öffent-
lichen Einrichtungen/Trägern auf Sicherheitslücken. So können 
Sie als Verantwortliche oder Verantwortlicher der Einrichtung 
bzw. des Trägers bewerten, wie effizient Ihre Sicherheitsmaß-
nahmen und -richtlinien zum Schutz der Kinder sind. Mögli-
che potenzielle Schwachstellen und Risiken können von Ihnen 
ausgemacht und so die Sicherheit der Kinder erhöht werden. 
Sicherheitsaudits sind ein wertvolles Instrument, um unsere 
Kinder vor Bedrohungen zu schützen.

Hier einige Vorschläge für Fragestellungen: 
	f Wer trägt in der Einrichtung/beim Träger, in der/bei dem mit 
mehreren Kindern gearbeitet wird, oder in der/bei dem regel-
mäßig mehrere Kinder zusammenkommen, die Verantwortung?
	f Welche Ziele sollen in der Einrichtung/beim Träger mit dem 
Audit verfolgt werden?

	f Wer sind die Personen, die regelmäßig in ihrer Funktion 
oder auch ehrenamtlich mit Kindern arbeiten/spielen/Sport 
treiben?
	f Konkret: Haben diese Personen alle ein erweitertes Füh-
rungszeugnis vorgelegt und wird dieses in regelmäßigen 
Abständen überprüft?
	f Wie sind die jeweiligen Abläufe in der Einrichtung/beim Trä-
ger geregelt?
	f Kann ausgeschlossen oder zumindest begrenzt werden, dass 
einzelne Mitarbeiter alleine mit Kindern bzw. nur mit einzel-
nen Kindern arbeiten/spielen?
	f Gibt es Abholungen und Fahrten nach Hause durch externe 
Personen?
	f Wenn ja, wie sind diese Begleitungen/Fahrten abgesichert? 
Wurden die Personen überprüft?
	f Gibt es hierzu verbindliche Regeln, etwa, dass mindestens 
zwei Kinder zusammen begleitet werden?

	f Sind Räume, in denen mit Kindern gearbeitet, gespielt oder Sport 
getrieben wird, einsehbar? Wenn nicht: Finden regelmäßig unan-
gekündigte Begehungen nicht einsehbarer Bereiche statt?
	f Gibt es unter Beachtung des Datenschutzes technische Vor-
kehrungen zur Überwachung der Räume, z.B. eine temporäre 
Videoaufzeichnung?
	f Gibt es sonstige zu überwachende Räume und Nebenräume, 
die zu kontrollieren sind, wie Umkleideräume, Duschen, Toi-
letten, Tiefgaragen usw.?
	f Sind die Ein- und Ausgänge, Kellerräume, Abstellräume, 
Garagen u.ä. gesichert bzw. einsehbar?
	f Gibt es in der Einrichtung/beim Träger oder in der unmittel-
baren Umgebung ein Erfordernis, den Konsum von Alkohol 
und anderen berauschenden Substanzen, bzw. den Handel 
mit letzteren, zu verhindern?
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	f Gibt es in der Einrichtung/beim Träger das Erfordernis, den 
Umgang mit kinder- und jugendgefährdenden Medien zu 
kontrollieren?
	f Verfügt die Einrichtung/der Träger über ein individuelles 
Schutzkonzept?
	f Wird im Schutzkonzept berücksichtigt, dass auch Kinder und 
Jugendliche selbst (sexuelle) Gewalt gegen andere Kinder 
und Jugendliche ausüben können? 

	f Werden regelmäßig Präventions-/Schutzkonzepte zur Aufklärung 
und zur Stärkung des Risikobewusstseins der Kinder angewandt?
	f Werden in dem Schutzkonzept alle Arten von Gewalt 
berücksichtigt?

	f Gibt es eine/einen Schutzkonzeptbeauftragten/Ansprech-
partnerin für Betroffene in der jeweiligen Einrichtung/
Institution? 
	f Verfügt die Einrichtung/der Träger, über ein Netzwerk mit 
Ansprechpartnern, die im Fall von festgestellten Gewaltvor-
fällen wissen, was zu tun ist?
	f Welche Experten aus welchen Bereichen sollten hinzugezo-
gen werden, um ein Sicherheitsaudit durchzuführen?
	f Gibt es in der Einrichtung/beim Träger besonders benannte/
gekennzeichnete „Awareness“-Ansprechpartner zur frühest-
möglichen Meldung von Übergriffen/Belästigungen bei grö-
ßeren Veranstaltungen?

Kindesmisshandlung Sexueller Missbrauch  
von Kindern

Diskriminierungsrisi-
ken im polizeilichen 
Handeln – 

Teil 5: Sexarbeitende
Von Prof. Dr. Birgitta Sticher1 und Prof. Dr. Claudius Ohder2, Berlin

1 �Sexarbeitende in 
Deutschland

Es wird geschätzt, dass in 
Deutschland ca. 200.000 bis 
400.000 Personen sexuelle 
Dienstleistungen gegen Geld 
oder andere Formen der Entloh-
nung erbringen. Diese Dienst-
leistungen werden als „Sexar-

beit“ oder „Prostitution“ bezeichnet. Wie viele Personen diese 
sexuellen Dienstleistungen gegen ihren Willen erbringen, ist 
zahlenmäßig nur schwer zu ermitteln (BKA 2025). Der Paritä-
tische Gesamtverband (2025) geht davon aus, dass die Perso-
nengruppe, die sexuelle Handlungen jenseits von Zwangspro-
stitution erbringt, sehr groß ist. Aktuell vorliegende quantita-
tive und qualitative Forschung zu dem Thema Sexarbeit (KFN, 
2025; Studie Aidshilfe, 2024) verdeutlicht, dass Sexarbeitende 

eine sehr heterogene Gruppe bilden: es sind alle sexuellen und 
geschlechtlichen Identitäten vertreten, ihr Bildungsniveau deckt 
das gesamte Spektrum ab, die ethnischen und kulturellen Hin-
tergründe sind vielfältig. Mit Sexarbeit wird der Lebensunterhalt 
bestritten oder auch nur eine Nebeneinnahme erzielt. Ausgeübt 
wird diese Arbeit  in sehr unterschiedlichen Settings: online, in 
der eigenen Wohnung, (Lauf-)Hotels, in Bordellen, Parks oder 
Autos. Sexarbeitende gewinnen ihrer Tätigkeit Positives ab:  Sie 
sehen sich als Expertin oder Experte in Bezug auf die unter-
schiedlichen Kundenbedarfe, schätzen die freie Zeiteinteilung 
und die guten Verdienstmöglichkeiten – dies sicherlich auch 
mangels akzeptabler Alternativen. Diese Bewertung kann sich im 
Laufe der Zeit verändern. Ausschlaggebend sind Erfahrungen mit 
den Kunden, der eigene gesundheitliche Zustand und die Arbeits-
bedingungen. Bereits diese kurze Übersicht lässt erkennen, dass 
eine starre Unterteilung in „selbstbestimmte Sexarbeit“ und 
„unfreiwillige Prostitution“ der Realität nicht gerecht wird. Wich-
tig ist festzuhalten, dass Sexarbeit für viele Tausend Menschen 

Anmerkungen
* �Rainer Becker ist ehemaliger Polizeidirektor und Fachbereichsleiter sowie Dozent an 

der heutigen Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern (FHöVPR) sowie von 2013 bis 2020 Vorsitzender, seit-
her Ehrenvorsitzender der Deutschen Kinderhilfe – die ständige Kindervertretung e.V.; 
Dana Zelck ist Journalistin. Sie arbeitet seit 2022 im Bereich PR und Öffentlichkeitsar-
beit bei der Deutschen Kinderhilfe.
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eine wichtige Ressource ist und als beste oder sogar einzige Mög-
lichkeit gesehen wird, den eigenen Lebensunterhalt und in man-
chen Fällen auch den ihrer Familien zu sichern. Zugleich gibt es 
viele Formen der Einflussnahme auf die Sexarbeitenden und des 
psychischen und physischen Zwangs.

2 Die rechtliche Situation in Deutschland

In Deutschland wurde 2002 das Prostitutionsgesetz (ProstG) 
eingeführt, welches die Sittenwidrigkeit von Sexarbeit abge-
schafft hat. Durch dieses Gesetz wurde die rechtliche Stellung 
und soziale Lage der Prostituierten verbessert. Es wurden die 
Voraussetzungen für eine Durchsetzung von Entgeltforderungen 
mit rechtlichen Mitteln geschaffen. Auch sollten Prostituierte 
besser vor Zuhälterei (§ 181a StGB) geschützt werden. Weiter 
erhielten sie einen Zugang zur gesetzlichen Kranken-, Renten- 
und Arbeitslosenversicherung.

Das 2017 in Kraft getretene Prostituiertenschutzgesetz (Prost-
SchG) verfolgt das Ziel, die Prostituierten noch stärker zu schüt-
zen.  Dafür wird von ihnen verlangt, dass sie an einem verbindli-
chen gesundheitlichen Beratungsgespräch teilnehmen, das durch 
eine für den öffentlichen 
Gesundheitsdienst zuständigen 
Behörde durchgeführt wird. 
Hierbei geht es um die Abklä-
rung von Infektionskrank-
heiten sowie die Information 
über  gesundheitliche Risiken 
und Schwangerschaftsverhü-
tung. Auch müssen sie sich 
bei der Anmeldung über die 
Rechtslage, ihre soziale Absi-
cherung und Hilfsangebote 
informieren lassen. Für das 
Prostitutionsgewerbe wurde 
eine Erlaubnispflicht einge-
führt, die an bestimmte Bedin-
gungen gebunden ist, wie z.B. 
die Umsetzung der Mindestan-
forderungen an Prostitutionsstätten. Das Gesetz enthält auch 
behördliche Befugnisse zur Überwachung des Prostitutionsge-
werbes und der Prostitution (§§ 29-31). Außerdem wurden zur 
Regulierung der Sexarbeit verschiedene verwaltungsrechtliche 
Instrumente geschaffen. So beispielsweise die Sperrgebietsver-
ordnungen gemäß EGStGB Art. 297, auf deren Basis bei Gemein-
den bis zu 50.000 Einwohnenden die Prostitution im gesamten 
Gemeindegebiet verboten werden kann. 

In § 38  ProstSchG wurde festgelegt, dass nach fünf Jah-
ren (also 2022) überprüft werden muss, ob die mit dem Gesetz 
verfolgten Ziele erreicht worden sind (retrospektive Gesetzes-
folgenabschätzung). Diese sozialwissenschaftliche Evaluation 
wurde durch das Kriminologische Forschungsinstitut Nieder-
sachsen durchgeführt, das im April 2025 den Abschlussbericht 
vorgelegt hat (KFN, 2025). Die Ergebnisse basieren auf quan-
titativen und qualitativen Studien. An der online-Befragung 
nahmen 2.350 Prostituierte teil. Zudem wurden ca. 800 Behör-
denmitarbeitende, 3.400 Kundinnen und Kunden und 280 Pros-
titutionsgewerbebetreibende einbezogen. 

In dem Bericht wird herausgestellt, dass laut Bundesstatis-
tik zum ProstSchG lediglich 30.636 Prostituierte als Gewerbe-
treibende gemeldet sind (KFN, 2025, S.169). Bei diesen han-
delt es sich überwiegend um Bürger/innen osteuropäischer 
Staaten (Rumänien, Bulgarien und Ungarn); 5.392 stam-
men aus Deutschland, 951 aus Thailand. Die übrigen sind 

Staatsangehörige von Ländern fast aller Regionen der Welt.
Die Evaluation kommt zu dem Ergebnis, dass das Gesetz 

positive Wirkung zeigt und die zentralen Ziele, die Stärkung 
der sexuellen Selbstbestimmung von Prostituierten und deren 
Schutz vor Zwang und sexueller Ausbeutung, „zu einem erheb-
lichen Teil“ erreicht wurden. Dennoch wird ein Nachbesserungs-
bedarf gesehen, um beispielsweise die Akzeptanz des Anmel-
deverfahrens durch die Prostituierten zu erhöhen. Hierzu – so 
der Bericht – bedarf es u.a. einer Verbesserung der Aus- und 
Fortbildung der Sachbearbeitenden in ProstSchG-Behörden.

Im Rahmen der Evaluationsstudie wurde auch ein Rechtsgut-
achten erstellt, das sich mit der Frage beschäftigt, ob Prosti-
tution mit dem rechtlichen Konzept der Freiwilligkeit in Ein-
klang steht. Die deutsche Rechtsordnung geht davon aus, dass 
niemand in vollkommener Weise frei von äußeren Einflüssen 
ist, aber die Freiheit haben muss, Entscheidungen bewusst 
und eigenständig zu treffen. Das Gutachten kommt zu dem 
Ergebnis, dass Prostitution mit dem Grundsatz der Selbstbe-
stimmung vereinbar ist. Dazu gehört auch die Freiheit, für die 
eigene Person Risiken in Kauf zu nehmen, soweit Dritte oder 
die Allgemeinheit davon keine Nachteile haben (vgl. BmfSFJ, 
2025, S.91f). Somit kann Prostitution im Rahmen sexueller und 

wirtschaftlicher Selbstbestim-
mung ausgeübt werden. Perso-
nen, die diese sexuelle Dienst-
leistung erbringen, benutzen 
deshalb auch den Begriff der 
„Sexarbeit“, um damit her-
vorzuheben, dass es sich um 
eine reguläre, nicht moralisch 
zu bewertender Tätigkeit han-
delt, für die sie sich  frei ent-
schieden haben.

Dagegen steht die Position, 
dass sexuelle Dienstleistung 
nie freiwillig, sondern immer 
aufgrund von strukturellen 
Zwängen und Notlagen aus-
geübt wird und somit mit der 
Menschenwürde nicht verein-

bar ist. Die in der Prostitution Tätigen werden als Opfer der 
Verhältnisse aufgefasst (Drobnik, 2025). Die rechtlichen Kon-
sequenzen dieser Position gehen in zwei Richtungen. Gefordert 
wird entweder die Kriminalisierung derer, die sexuelle Dienst-
leistungen in Anspruch nehmen („Nordisches Modell“) oder 
(zusätzlich) die Kriminalisierung derjenigen, die diese Dienst-
leistungen anbieten oder ermöglichen. 

3 �Die gesellschaftliche Wahrnehmung von Sex-
arbeitenden in Deutschland

Eine bundesweite Online-Befragung (Döring & Mohensi, 2024) 
von über 3.000 Erwachsenen im Alter von 18 bis 78 kommt zu 
dem Ergebnis, dass das in Deutschland bestehende Modell der 
Legalisierung der Prostitution mit 51,9% die größte Zustimmung 
findet. Für das „Nordische Modell“ und die umfassende Bestra-
fung von Prostitution gibt es  nur geringe Zustimmung. Aber 
trotz dieser hohen Akzeptanz der Anerkennung von Sexarbeit  
als Gewerbe machen Sexarbeitende in Deutschland die Erfahrung, 
dass es für sie schwierig ist, mit ihrer beruflichen Tätigkeit offen 
umzugehen. Auch vor nahestehenden Personen wird sie verbor-
gen. Die gesellschaftliche Stigmatisierung („Hurenstigma“) wird 
von den meisten Sexarbeitenden als große Belastung erlebt. Auch 
wenn sie eine breit nachgefragte Dienstleistung erbringen, wird 

Abb.: Straßenprostitution in einer Großstadt.
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ihnen der Zugang zu immateriellen Ressourcen wie Anerkennung 
und Wertschätzung wie auch zu materiellen Lebensgrundlagen 
(z.B. Wohnraum) erschwert. Sexarbeitende, die weitere Diskrimi-
nierungs- und Vulnerabilitätsmerkmale aufweisen wie eine von 
der Norm abweichende geschlechtliche Identität, dunkle Haut-
farbe, Armut, eine chronische Erkrankung oder einen Fluchthin-
tergrund, sind besonders von Diskriminierung betroffen („inter-
sektionelle Diskriminierung“). 

4 �Einstellung von Polizist/innen zu 
Sexarbeitenden

Trotz des Endes der rechtlichen Benachteiligung von Sexarbeit/
Prostitution kann man davon ausgehen, dass Sexarbeit auch bei 
Polizistinnen und Polizisten weiterhin mit Vorurteilen verknüpft 
ist, die sich in diskriminierenden Verhaltensweisen äußern. Denn 
wie kaum ein anderes Thema ist Sexarbeit mit gesellschaftlich 
tradierten und geformten Geschlechterverhältnissen und -bezie-
hungen und damit einhergehenden normativen Vorstellungen 
von „Sittlichkeit“ bzw. „Gefährdung der Sittlichkeit“ verbunden, 
die auch bei Polizist/innen anzutreffen sind (siehe hierzu Beitrag 
4 zu LGBTQ*, DIE KRIMINALPOLIZEI 3/2025, S. 20-23). Ein Blick 
in die Entwicklung der polizeilichen Aufgaben im 20. Jahrhun-
dert verdeutlicht (ZDF Eco Media, 2023), dass deutsche Polizis-
ten lange Zeit „Anstand und Moral“ überwachten. Die Zeiten der 
Polizei als Sittenwächter ist seit den 1980er-Jahren vorbei. Heute 
ermittelt die Polizei vor allem bei Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung (§§ 180a, 181a StGB) sowie Straftaten gegen 
die persönliche Freiheit (§§ 232, 232a StGB). Ein Blick auf die 
Berufsmotivation von Polizistinnen und Polizisten (MEGAVO-Stu-
die, 2024) verdeutlicht, dass sie den Beruf nicht nur wählen, 
weil er spannend und vielseitig ist und sie finanziell absichert, 
sondern auch deshalb, weil sie gegen Ungerechtigkeit kämpfen 
und an der Seite der Schwachen stehen wollen. Da der medi-
ale Blick auf Sexarbeitende überwiegend negativ gefärbt ist, sie 
mit Gewalt, Ausbeutung und Drogen in Verbindung gebracht wer-
den, triggert dies vermutlich die starke intrinsische Motivation 
von Polizist/innen, Prostituierte als Opfer wahrzunehmen und 
schützen zu wollen. Ohne jeden Zweifel ist es eine polizeiliche 
Aufgabe, Straftaten gegenüber Prostituierten zu verhindern und 
Menschenhandel und Zwangsprostitution zu bekämpfen. Aber: 
Polizistinnen und Polizisten arbeiten auf der Grundlage beste-
hender Gesetze. Sie dürfen trotz möglicherweise vorhandener 
persönlicher Vorbehalte Sexarbeitende nicht moralisch bewer-
ten und müssen grundsätzlich davon ausgehen, dass sie ihre 
Tätigkeit aus freiem Willen ausüben. Erst wenn Anhaltspunkte 
für Ausbeutung und Zwang oder für die Verletzung gesetzlicher 
Pflichten bestehen, sind die Voraussetzungen für polizeiliches 
Handeln gegeben.

5 �Diskriminierungsrisiken von Sexarbeitenden 
im polizeilichen Kontext

Lassen wir zunächst eine Prostituierte selbst zu Wort kommen:  
„Wir sind es leid, ausgeschlossen, kriminalisiert, pathologisiert 
und zum Schweigen gebracht zu werden“ so Kali Sudhra vom 
Vorstand der European Sex Workers Alliance (ESWA) auf dem 50. 
Jahrestag des Internationalen Hurentags in Berlin (2.6.2025). 
Trotz Prostituiertenschutzgesetz fühlten sich die Prostituier-
ten nicht besser geschützt, sondern erlebten verstärkte poli-
zeiliche Überwachung, Datenerfassung und Stigmatisierung. 
Sexarbeiter/-innen würden ein Ende von Geldstrafen, Stigmati-
sierung und Polizeischikanen  fordern (Schröder, 20253). 

Aber ist dieser Vorwurf berechtigt? Die Polizei muss ihren 
Aufgaben auch im Bereich der Prostitution nachkommen. Dazu 
zählen Personenkontrollen, die Feststellung von Ordnungswid-
rigkeiten und deren Ahndung (z.B. bei Verstößen gegen die 
Sperrverordnung), Freiheitsentziehungen (wenn bspw. keine 
Ausweispapiere vorgelegt werden können oder keine Gewer-
beberechtigung vorliegt) und selbstverständlich strafverfol-
gende Maßnahmen. Zudem leistet sie Vollzugshilfe für originär 
zuständige Behörden wie Ordnungs- und Gesundheitsämter. Die 
Durchführung dieser Tätigkeiten an sich stellt keine Diskrimi-
nierung dar, denn sie entspricht dem gesetzlichen Auftrag der 
Polizei. Einige Aufgaben sind sogar eine Folge der Entkrimina-
lisierung der Prostitution und somit die Kehrseite ihrer recht-
lichen Emanzipation. Es ist aber wichtig zu fragen, warum, bei 
wem und wie die einzelnen Maßnahmen konkret durchgeführt 
werden. Wird z.B. die Sexarbeit ohne zwingenden Grund stär-
ker kontrolliert als andere Gewerbe, wie die Gastronomie oder 
Baubetriebe? Wäre das der Fall, läge Diskriminierung in Form 
des „overpolicing“ vor. Erhalten bestimmte Sexarbeitende von 
der Polizei weniger Schutz? Betroffen sein könnten männliche 
Prostituierte, Transvestiten, schwarze Prostituierte, oder Dro-
genabhängige. In diesen Fällen läge Diskriminierung in Form 
des „underprotection“ vor. 

Die Ergebnisse aus den wenigen Forschungsarbeiten zum 
Handeln der Polizistinnen und Polizisten im Umgang mit 
Prostituierten, die durch Experteninterviews und teilneh-
mende Beobachtung gewonnen wurden, beziehen sich vor 
allem auf Razzien in Bordellen oder privaten Wohnungen, in 
denen Prostituierte tätig sind. In diesen Arbeiten (z.B. Kün-
kel, 2013; Leser, 2018; Leser & Pates, 2019) ist fast immer 
nur von männlichen Polizisten und Sexarbeiterinnen die Rede. 
Eine Erkenntnis ist, dass vor allem Schutzpolizisten Sexarbei-
tende kategorisieren und ihr Verhalten danach ausrichten. Die 
Möglichkeit, dass Sexarbeiterinnen diese Tätigkeit freiwillig 
ausüben und als bezahlte Dienstleistung begreifen, wird gese-
hen. Aber viel präsenter und dominant ist die Vorstellung, 
dass sich Sexarbeiterinnen unter Zwang prostituieren, durch 
widrige Umstände wie Armut im Heimatland oder Abhängig-
keit von „bad boys“ in dieses Gewerbe getrieben wurden und 
ihm mit eigener Kraft nicht entkommen können. Die Art und 
Weise, wie Polizisten ihre Interaktionen mit Sexarbeitenden 
im Rahmen von Razzien gestalten, ist stark durch das Narra-
tiv geprägt, es gelte schutzbedürftige  Opfer zu retten. Damit 
verbunden ist auch die Erwartung, dass die weiblichen Opfer 
hilflos sind und ihren Rettern Dankbarkeit entgegenbrin-
gen. Wird diese Erwartung nicht erfüllt, entsteht die Gefahr 
einer vergleichsweise schlechteren Behandlung („unmittel-
bare Benachteiligung“). Ausgelöst durch die Frustration der 
Erfolglosigkeit droht Hilfsbereitschaft der Polizisten in eine 
moralische Verurteilung der Sexarbeiterinnen umzuschlagen. 
Vor allem Personen, die sich den polizeilichen Kontrollbemü-
hungen widersetzen oder diese erschweren, wie z.B. selbst-
bewusste Sexarbeiterinnen, sind diesem Diskriminierungsri-
siko ausgesetzt. Treten weitere Merkmale wie Migrationshin-
tergrund und fehlende Deutschkenntnisse hinzu, steigt das 
Diskriminierungsrisiko.

Ein weiteres Diskriminierungsrisiko, das in der Forschung 
angesprochen wird, besteht für Sexarbeitende, wenn sie sich 
aufgrund von „Konflikten“ mit Kunden an die Polizei wenden. 
Ursachen sind die Weigerung der Freier für die erbrachte 
Dienstleistung zu bezahlen, erzwungener ungeschützter 
Geschlechtsverkehr oder andere Formen sexueller Gewalt. Hier 
stellt sich die Frage: Werden diese Anzeigen mit der gleichen 
professionellen Haltung und Intensität bearbeitet wie dies 
bei Anzeigen durch andere Personen der Fall wäre? Dass hier  
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Sexarbeitende Diskriminierung erleben, verdeutlicht folgender 
Ausschnitt aus einem Interview mit der Sexarbeiterin Margalit:

„… wenn ich ins Auto einsteige und es passiert etwas 
und du gehst zur Polizei und die sagen, ja wieso bist du 
eingestiegen. Ist doch scheißegal, ob du eingestiegen 
bist. Trotzdem kann der doch nicht irgendwas machen, 

was du nicht willst. Aber die werden nicht bestraft. 
Dann heißt es, ja du bist ja selber Schuld, weil du ein-

gestiegen bist. So haben sie mir das auf der Wache 
gesagt. Hättest ja nicht einsteigen brauchen. Scheiß ist 

das.“ (Künkel und Schrader, 2020, 228)

Auch wenn sich die Sexarbeiterin durch den Einstieg in das 
Auto des Freiers einem erhöhten Risiko aussetzt, darf dies kein 
Grund sein, ihre Anzeige weniger ernst zu nehmen und ihr eine 
Mitschuld zu geben („underprotection“). 

6 Lösungsansätze

Egal ob Schutz- oder Kriminalpolizei – Polizistinnen und Pol-
zisten dürfen Prostituierte wegen ihrer Tätigkeit weder mora-
lisch verurteilen noch diese vorrangig als Opfer wahrzunehmen. 
Es ist zunächst einmal davon auszugehen, dass Sexarbeitende 
eine Entscheidung getroffen haben, diese Tätigkeit auszuüben, 
auch wenn diese mit bestimmten Gefahren für sie verbunden 
ist. Somit ist ihnen mit Respekt zu begegnen. Um die Diskrimi-
nierungsrisiken im Umgang mit diesen Personen zu verringern, 
bedarf es einer intensiven Auseinandersetzung in Ausbildung, 
Studium und Beruf mit dem Thema, den gesellschaftlichen Vor-
urteilen gegen Sexarbeitende („Hurenstigma“) und den eige-
nen handlungsleitenden Narrativen.

Bildrechte: photografee, stock.adobe.com.
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„Ein Leben unter dem 
Brennglas“: Die straf-
prozessualen Probleme 
der Auswertung von 
Mobiltelefonen – Teil 2

Von Oberstaatsanwalt Dr. Sören Pansa und Staatsanwalt Dr. Felix Doege, 
Schleswig/Karlsruhe1

3.3 �Gestaltung der 
Durchsicht

3.3.1 Vorgehen vor Ort

Im Grundsatz erfolgt die Durch-
sicht als Teil der Durchsuchung vor Ort. Während sich dies bei 
Papierunterlagen jedenfalls bis zu einem gewissen Umfang auch 
noch umsetzen lassen wird, ist bei Datenträgern die Durchsicht vor 
Ort nicht nur häufig nicht praktikabel. Sie am Originaldatenbe-
stand vorzunehmen, birgt auch stets die Gefahr von Datenverän-
derungen und mindert daher den Beweiswert.2 Die Durchsicht von 
Datenträgern vor Ort sollte daher die Ausnahme bilden. Sie kann 
aus Verhältnismäßigkeitsgründen angezeigt sein, wenn Unver-
dächtige betroffen sind und sich die Auffindevermutung unpro-
blematisch überprüfen lässt. Ebenso kann eine – dann aber auch 
auf diese Frage beschränkte – Durchsicht vor Ort erfolgen, wenn in 
Rede steht, ob ein Gerät dem Adressaten der Durchsuchungsanord-
nung zuzuordnen ist. In der Regel ist das Gerät vorläufig sicher-
zustellen, was § 110 StPO auch gegen den Willen des Betroffenen 
erlaubt. Widerspricht der Betroffene der Mitnahme zur Durchsicht 
allerdings oder ist er nicht anwesend, ist – wie bei der Beschlag-
nahme – die gerichtliche Bestätigung herbeizuführen (§ 110 Abs. 
4 in Verbindung mit § 98 Abs. 2 Satz 1 StPO). Ist er umgekehrt 
mit der Sicherstellung einverstanden, stellt diese Einwilligung die 
Grundlage für die Sicherstellung dar und es erübrigen sich Abgren-
zungsfragen zur Beschlagnahme und das Bedürfnis für eine spä-
tere gerichtliche Beschlagnahmeentscheidung.3 Die die Durchsu-
chung durchführenden Beamten tun also gut daran, die Einwilli-
gung zu erfragen und gegebenenfalls zu dokumentieren.4   

Nach der Mitnahme zur Durchsicht oder soweit technisch mög-
lich auch bereits vor Ort ist eine digitale Sicherung zu erstellen, 
an der die Durchsicht vorgenommen wird.5 Die bereits vorher in 
der Praxis angenommene Berechtigung zur Anfertigung einer sol-
chen Sicherung vor der Entscheidung über die Beschlagnahme 
hat durch die Einführung des Abs. 4 gesetzgeberische Bestäti-
gung erfahren. Ein Bedürfnis, auch das Originalgerät weiter 
sicherzustellen, wird nach diesem Zeitpunkt häufig nicht mehr 
bestehen, sodass es herausgegeben werden kann. Der Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz legt dies gerade beim Smartphone, auf das 
der Betroffene alltäglich angewiesen ist, nahe. Von der Heraus-
gabe kann abzusehen sein, wenn aus technischen Gründen keine 

Gewissheit über die Vollständigkeit der Sicherung herrscht oder 
die spätere Möglichkeit eines erneuten Abgleichs mit dem Origi-
naldatenbestand für zwingend erforderlich gehalten wird.6 Übli-
cherweise ist ein nennenswerter Verlust der Beweisqualität aber 
nicht zu verzeichnen, da die Übereinstimmung mit dem Original 
technisch sichergestellt ist. Nicht in Betracht kommt die Heraus-
gabe, wenn das Mobiltelefon ohnehin auch einen potentiellen 
Einziehungsgegenstand gemäß § 74 Abs. 1 StGB darstellt und 
daher gemäß § 111b Abs. 1 StPO beschlagnahmt wird. 

3.3.2 Abgrenzung zur Beschlagnahme

Sind die Beschlagnahme und die Mitnahme zur Durchsicht 
äußerlich nicht voneinander zu unterscheiden, fragt sich auf 
welcher Rechtsgrundlage die Begründung staatlichen Gewahr-
sams nun im Einzelfall erfolgt. Zwar ist eine Falschbezeichnung 
im Sicherstellungprotokoll insoweit unschädlich, als sie durch 
Staatsanwaltschaft oder Gericht im Rechtsschutzverfahren 
gemäß § 98 Abs. 2 Satz 1 StPO (direkt oder eben in Verbindung 
mit § 110 Abs. 4 StPO) noch korrigiert werden kann, sie verur-
sacht aber vermeidbare Unklarheit über das weitere Vorgehen: 
An die Sicherstellung zur Durchsicht schließt – wie geschildert 
– noch eine Entscheidung über die Beschlagnahme an. 

Zu dieser Entscheidung, auf welcher Rechtsgrundlage die Sicher-
stellung erfolgen soll, ist der die Durchsuchung durchführende 
Beamte auch dann berufen, wenn die Durchsuchungsanordnung 
vermeintlich bereits eine Beschlagnahmeentscheidung enthält. 
Die in der Praxis noch gelegentlich anzutreffenden sog. „Kombi-
Beschlüsse“, mit denen neben der Durchsuchung auch gleich die 
Beschlagnahme, der noch aufzufindenden und daher lediglich grob 
umrissenen Beweismittel angeordnet wird, enthalten keine wirk-
same Beschlagnahmeanordnung.7 Sie genügen den Anforderungen 
an die Bezeichnung des Beschlagnahmegegenstandes nicht, der 
so konkret zu benennen ist, dass kein Zweifel darüber besteht, 
ob eine konkrete Sache von der Beschlagnahmeanordnung erfasst 
ist. Lediglich gattungsmäßige Bezeichnungen oder Oberbegriffe 
genügen nicht.8 Dies bedingt, dass die Beschlagnahme kaum je 
angeordnet werden kann, ohne dass der Gegenstand bereits auf-
gefunden wurde. Der Beamte, der meint, bei der Mitnahme von 
Gegenständen, eine solche Anordnung zu vollziehen, ordnet tat-
sächlich konkludent selbst die Beschlagnahme an. Da es sich um 
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eine nicht-richterliche Anordnung handelt, ist diese bei Wider-
spruch oder Abwesenheit des Betroffenen richterlich zu bestätigen 
(§ 98 Abs. 2 Satz 1 StPO).  

Maßgeblich dafür, auf welcher Rechtsgrundlage die Sicher-
stellung erfolgt, ist, ob die Beweisbedeutung als Voraussetzung 
der Beschlagnahme bereits für die Unterlagen oder den Daten-
träger insgesamt zu bejahen ist – dann Beschlagnahme – oder 
man lediglich in der Masse von Papier oder Daten Gegenstände 
zu finden vermutet, denen Beweisbedeutung zukommt – dann 
Durchsicht im Sinne des § 110 StPO. 

Für die den ursprünglichen Anwendungsbereich des § 110 StPO 
ausmachenden Papierunterlagen liegt nahe, anhand des Umfangs 
zu differenzieren und bei größeren Mengen zur Durchsicht, statt 
zur Beschlagnahme zu greifen. Auch hier sollte jedoch geprüft 
werden, ob noch in Betracht kommt, nachträglich zu sortieren 
und einzelne Unterlagen zurückzugeben, oder nicht bereits im 
Moment der Sicherstellung feststeht, dass sämtliche Unterlagen 
dauerhaft sichergestellt werden sollen. Dies ist der Fall, wenn 
den Unterlagen in ihrer Gesamtheit – etwa der Rechnungslegung 
für ein gesamtes Jahr – oder auch dem Umstand Beweisbedeu-
tung zukommt, dass sich bestimmte Urkunden nicht unter den 
Unterlagen befinden – beispielsweise, weil sie der Buchführung 
vorenthalten wurden. Dann ist trotz des Umfangs § 98 StPO und 
nicht § 110 StPO die richtige Rechtsgrundlage.

Bei digitalen Speichermedien – insbesondere Mobiltelefonen 
– hat sich in der Rechtsprechung ein klarer Vorrang der Durch-
sicht herausgebildet. Die Beschlagnahme eines Mobiltelefons 
kommt vor der Durchsicht gemäß § 110 StPO in aller Regel nicht 
in Betracht.9 Allein die Erwartung, auf dem Gerät tatrelevante 
Bilder oder Chatnachrichten etwa mit Komplizen, Käufern oder 
Lieferanten vorzufinden, erlaubt nicht, anzunehmen, dass das 
Mobiltelefon insgesamt als Beweismittel für die Untersuchung 
von Bedeutung sein könne (§ 94 Abs. 1 StPO). Vielmehr ist erfor-
derlich, diese potentielle Beweisbedeutung für konkrete ein-
zelne Datensätze – Bilder, Chatnachrichten oder ähnliches – zu 
begründen, was logisch voraussetzt, dass man diese bereits gese-
hen hat. Anders mag dies liegen, wenn ohne Sichtung bereits die 
Beweisbedeutung des gesamten Datenbestandes bejaht werden 
kann. So etwa wenn zu überprüfen ist, ob eine bestimmte Nach-
richt von dem Betroffenen abgesetzt wurde.  Selbstverständlich 
anders zu beurteilen ist die Situation, wenn es überhaupt nicht 
um den Datenbestand des Mobiltelefons geht, sondern dem Gerät 
als solchem Beweisbedeutung zukommt, etwa weil es als Spu-
renträger in Betracht kommt, nachdem es als Tatwerkzeug einer 
gefährlichen Körperverletzung verwendet wurde10.      

Nicht mehr in Betracht kommt die Mitnahme zur Durchsicht, 
wenn die Durchsicht bereits vor Ort erfolgt ist. Liegt der Mit-
nahme von Unterlagen oder Datenträgern bereits eine Sich-
tung und Einschätzung der Beweiserheblichkeit zugrunde, ist 
die Durchsicht abgeschlossen und das Mitnehmen stellt eine 
Beschlagnahme gemäß § 94 Abs. 1 StPO dar.11  

3.3.3 Durchführung der Durchsicht

3.3.3.1 Zuständigkeit

Zur Durchsicht ist primär der Staatsanwalt befugt, der aber in 
der Praxis standardmäßig von der ihm eingeräumten Möglich-
keit Gebrauch macht, die Durchsicht durch Ermittlungsbeamte 
der Staatsanwaltschaft im Sinne des § 152 GVG12 anzuordnen (§ 
110 Abs. 1 StPO). Andere Polizeibeamte dürfen die Durchsicht nur 
vornehmen, wenn der Betroffene dies genehmigt (§ 110 Abs. 2 
Abs. 1 StPO). Die Mitnahme zur Durchsicht kann aber auch durch 
sie erfolgen (vgl. § 110 Abs. 2 Satz 2 StPO). Zudem sind sie zur 

Grobsichtung – also der oberflächlichen Betrachtung äußerlich 
erkennbarer Merkmale (Beschriftungen etc.) ohne Kenntnisnahme 
des Inhalts – befugt, wenn hierdurch die Sicherstellung umfang-
reicher Datenbestände vermieden werden kann.13 Die Ermittlungs-
beamten dürfen sich bei der Durchsicht der Hilfe von Dolmet-
schern oder sachkundigen Dritten bedienen, wobei darauf zu ach-
ten ist, dass der Beamte weiterhin die Entscheidungshoheit ausübt 
und die Aufgabe nicht insgesamt „outsourct“.14 Bei der Auswahl 
sachkundiger Dritter ist auf deren Neutralität zu achten. Die Hin-
zuziehung etwa eines Vertreters des geschädigten Unternehmens 
ist unzulässig und macht die Durchsicht rechtswidrig.15

3.3.3.2 Anwesenheitsrecht 

Die Frage der Beteiligung des Betroffenen an der Durchsicht ist 
in der Praxis regelmäßig auszufechten. Entgegen einzelnen Ent-
scheidungen16 ergibt sich ein Recht des Betroffenen und/oder 
seines Rechtsbeistands auf Anwesenheit bei der Durchsicht weder 
aus den einschlägigen Regelungen der StPO noch aus verfassungs-
rechtlichen Prinzipien.17 Letzteres lässt sich – anders als teilweise 
behauptet wird18 – auch nicht der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichtes entnehmen. Vielmehr leitet auch das Bundesver-
fassungsgericht aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ein Anwe-
senheitsrecht des Betroffenen nur dort ab, wo man ihm die Anwe-
senheit außerhalb rechtlicher Erwägungen bereits aus Zweckmä-
ßigkeitsgründen gestattet würden: dann nämlich, wenn von ihm 
sachdienliche Hinweise zu erwarten sind, die bei der vorzuneh-
menden Trennung der relevanten von irrelevanten Daten Berück-
sichtigung finden können.19 Legt man dieses Kriterium an die 
üblichen Fallkonstellationen an, ergibt sich ein Anwesenheitsrecht 
lediglich in Ausnahmesituationen, namentlich wenn es sich um 
einen unverdächtigen – und vertrauenswürdigen – Dritten han-
delt, der Angaben dazu machen kann, wie der Datenbestand auf-
gebaut ist und wo daher am ehesten auf die gesuchten Datensätze 
zu stoßen sein wird.20 Für den Beschuldigten oder seinen Verteidi-
ger lässt sich ein Anwesenheitsrecht hieraus nicht ableiten. Auch 
ein Recht auf Einsicht in den nur vorläufig sichergestellten Daten-
bestand kommt dem Verteidiger nicht zu. Nach § 147 Abs. 1 StPO 
hat er ein Recht auf Akteneinsicht und Besichtigung von Beweis-
stücken. Bei nur vorläufig sichergestellten Daten handelt es sich 
weder um Aktenbestandteile noch um Beweisstücke. Erst mit der 
Beschlagnahme werden die Daten Beweisstücke und unterliegen 
damit dem Besichtigungsrecht gemäß § 147 Abs. 1 Var. 2 StPO.21

3.3.3.3 Inhaltliche Ausgestaltung

Durchsicht bedeutet Kenntnisnahme vom Inhalt zur Prüfung, 
ob das Papier oder Speichermedium als Beweismittel in Betracht 
kommt.22 Da die Art der Kenntnisnahme vom jeweiligen Inhalt 
abhängt, kann das „Durchsehen“ bei Audiodateien und -spu-
ren auch in einem Hören bestehen.23 Den Ausgangspunkt für 
die inhaltliche Ausgestaltung dieser Prüfung bildet die richterli-
che Durchsuchungsanordnung. Benennt diese – wie es bei § 103 
StPO stets vorausgesetzt ist – konkrete aufzufindende Dateien 
(Nachrichten, Bilder etc.), erschöpft sich die Durchsicht im Auf-
spüren dieser Dateien.24 Im Übrigen gibt die Umschreibung auf-
zufindender Beweismittel Leitlinien vor, anhand derer das Krite-
rium der Beweisbedeutung für den Einzelfall zu konkretisieren 
ist. In dem hierdurch abgesteckten Rahmen unterliegt die Gestal-
tung der Staatsanwaltschaft, der hierbei ein Ermessenspielraum 
zukommt.25 In der Praxis hat es sich bewährt, mit Suchbegriffen 
zu arbeiten. Hierbei handelt es sich aber um ein bereits aus der 
Datenmenge erwachsenes Gebot der Praktikabilität, eine rechtliche 



RECH
T U

N
D JU

STIZ

19Die Kriminalpolizei Nr. 4 | 2025

˘˘˘  Die strafprozessualen Probleme der Auswertung von Mobiltelefonen - Teil 2

Verpflichtung hierzu besteht nicht.26 Vielmehr steht es dem Beam-
ten frei, auch abgelegene Dateipfade zu öffnen, solange er dort 
beweisrelevante Informationen vermutet. Datei- und Verzeichnis-
bezeichnungen können angesichts der vielfältigen Möglichkeiten, 
Dateien zu verstecken und den Inhalt zu verschleiern, lediglich der 
Orientierung dienen und den Beamten nicht am Zugriff hindern.27 
Anderenfalls wäre jeder Beschuldigte gut beraten, seine Verzeich-
nisse „Verteidigungsunterlagen“ oder „Kernbereich privater Lebens-
gestaltung“ zu nennen. Verwendete Suchbegriffe sind aktenkun-
dig zu machen, wobei dies in dem die Durchsicht abschließen-
den Bericht erfolgen kann. Eine Pflicht, diese bei noch laufen-
der Durchsicht bekannt zu geben28 oder gar mit dem Betroffenen 
abzustimmen29, findet im Gesetz keine Grundlage. Vom Beschul-
digten genannte Suchbegriffe sind als Beweisanträge im Sinne des 
§ 163a Abs. 2 StPO nach Maßgabe der Amtsaufklärungspflicht zu 
behandeln. Ein Anspruch auf ihre Beachtung besteht nicht.30 

3.3.3.4 Zeitliche Begrenzung

Zeitlich begrenzt wird die Durchsicht durch den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit, der gebietet, sie zügig durchzuführen und 
binnen angemessener Zeit abzuschließen.31 Die Angemessenheit 
bestimmt sich dabei nach der Menge des vorläufig sichergestell-
ten Materials und der Schwierigkeit seiner Auswertung und ist 
daher stets eine Frage des Einzelfalls.32 Zwar existieren keine 
starren zeitlichen Grenzen. Insbesondere hat das Bundesverfas-
sungsgericht abgelehnt, die für die Geltung von Durchsuchungs-
anordnungen statuierte Sechs-Monats-Frist zu übertragen33 und 
der Bundesgerichtshof den Ermittlungsrichter nicht als befugt 
angesehen, im Zuge der Bestätigung der vorläufigen Sicherstel-
lung eine Frist festzusetzen34.  Dies sollte aber nicht dazu ein-
laden, die Grenzen des Vertretbaren auszutesten. Insbesondere 
erscheint das Verständnis der Gerichte für allein durch fehlende 
staatliche Ressourcen verursachte Verzögerungen begrenzt.35 
Hier wurden Zeiträume von sieben36, acht37 und neun Monaten38 
für unzulässig gehalten. Für die Einordnung der Entscheidungen 
ist allerdings zu beachten, dass zum einen jeweils die Heraus-
gabe von Originalunterlagen und -datenträgern in Rede stand 
und zum anderen die Verzögerung allein auf fehlenden Ressour-
cen beruhte. Bei sachlicher Rechtfertigung und bei der Arbeit 
an Datensicherungen erscheinen daher auch längere Zeiträume 
denkbar. Soweit zudem auf die Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs verwiesen wird,39 nach der für die vorläufige Beschlag-
nahme nach § 108 StPO „auf der Hand [liege], dass vorläufige 
prozessuale Zwangsmaßnahmen nicht weit über ein Jahr hinaus 
andauern dürfen“40, ist dem entgegenzuhalten, dass die Konstel-
lation des § 108 StPO, bei der das Beweismittel bereits vorliegt, 
nicht vergleichbar ist und das Gericht zum Entscheidungszeit-
punkt 1964 jedenfalls nicht die Durchsicht von Datenbeständen 
von mehreren Terrabyte vor Augen gehabt haben wird.  

Jedenfalls aber lässt das Gebot der zügigen Durchführung ange-
zeigt erscheinen, die gerichtliche Beschlagnahmeanordnung her-
beizuführen, sobald die Beweiserheblichkeit der gesicherten Daten 
fundiert angenommen werden kann.41 Eine vollständige Auswer-
tung ist hierfür nicht nur nicht erforderlich, sondern auch nicht 
zulässig.42 Die eigentliche Auswertung hat nach dem Bundesver-
fassungsgericht vielmehr erst im Anschluss an die Beschlagnahme 
zu erfolgen.43 Das Gericht statuiert dieses Verbot der Auswertung 
vor der Beschlagnahme freilich ohne dem Rechtsanwender klare 
Kriterien an die Hand zu geben, um den Grenzverlauf zwischen 
„Durchsicht“ auf der einen und „Auswertung“ auf der anderen 
Seite zu bestimmen. Der Praxis kann daher nur geraten werden, 
möglichst frühzeitig eine Beschlagnahmeentscheidung herbeizu-
führen, um sich insoweit nicht unnötig angreifbar zu machen. 

3.3.3.5 Umgang mit Zufallsfunden

Ergeben sich bei der Durchsicht des vorläufig sichergestellten 
Datenträgers Datensätze, die zwar nicht im Zusammenhang mit 
den Delikten stehen, die Gegenstand der Durchsuchungsanord-
nung sind, aber – auch erst in der Gesamtschau mit weiteren 
Umständen – den Anfangsverdacht einer anderen Straftat begrün-
den, leitet die Staatsanwaltschaft ein neues Ermittlungsverfah-
ren ein oder erweitert das bestehende und führt die gerichtliche 
Beschlagnahme gemäß §§ 94 Abs. 1, 98 Abs. 1 Satz 1 StPO bezo-
gen auf diesen neuen Vorwurf herbei. Ein Vorgehen nach § 108 
Abs. 1 StPO, der erlaubt, Zufallsfunde einstweilen in Beschlag zu 
nehmen, ist hier nicht angezeigt, da die Gegenstände bereits vor-
läufig sichergestellt sind, für eine weitere vorläufige Maßnahme 
vor der eigentlichen Beschlagnahme also kein Bedürfnis besteht. 

Es versteht sich von selbst, dass die Durchsicht nicht dazu 
zweckentfremdet werden darf, den Datenbestand nach mit dem 
Tatvorwurf nicht im Zusammenhang stehenden Informationen 
zu durchforsten. Eine solche „gezielte Suche nach Zufallsfunden“ 
ist rechtswidrig und ihre Ergebnisse unterliegen einem Beweis-
verwertungsverbot.44 Die angebliche Anfälligkeit der Maßnahme 
hierfür wird regelmäßig als generelle Kritik an der Durchsicht 
ins Feld geführt.45 Nicht nur, dass dies durch eigene praktische 
Erfahrung nicht bestätigt werden kann, der Vorwurf dürfte auch 
nicht ausreichend in Rechnung stellen, wie mühsam bereits die 
Durchsicht von Datenträgern nach verfahrensrelevanten Informa-
tionen ist. Soweit im Einzelfall der Vorwurf der gezielten Suche 
nach Zufallsfunden erhoben wird, kommt hierin regelmäßig ein 
zu weitreichendes Begriffsverständnis zum Ausdruck. Um eine 
rechtmäßige Durchsicht und sicher keine Suche nach Zufallsfun-
den handelt es sich so lange, wie die Suchparameter im Einklang 
mit dem in der Durchsuchungsanordnung dargelegten Tatvorwurf 
und der Umschreibung der aufzufindenden Beweismittel stehen. 
Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die vorherige Beschrei-
bung noch aufzufindender Beweismittel naturgemäß nur einge-
schränkt möglich und es an dem Beamten ist, diese zu konkreti-
sieren.46 Hierin die „gezielte Suche nach Zufallsfunden“ erblicken 
zu wollen, liegt neben der Sache. Die Staatsanwaltschaft und die 
Ermittlungsbeamten sind aber aufgefordert, bei Beantragung und 
Anregung der Durchsuchungsanordnung darauf hinzuwirken, 
dass hier sinnvolle Formulierungen in den Beschluss aufgenom-
men werden, die keine ungewollten Einschränkungen auslösen, 
klare Leitlinien für die Durchsicht formulieren und nachträgli-
chen Streit über die Reichweite nach Möglichkeit vermeiden.  

3.3.4 Anschließende Beschlagnahme

Aus der Funktion der Durchsicht als „Vorstufe der Beschlag-
nahme“ ergibt sich zugleich ein zweistufiges Vorgehen: Nach 
Abschluss der Durchsicht ist hinsichtlich derjenigen Bestandteile, 
deren Beweiserheblichkeit sich ergeben hat, noch eine Beschlag-
nahmeanordnung herbeizuführen. Der die Durchsicht durch-
führende Beamte hat also nach deren Abschluss die Akten der 
Staatsanwaltschaft vorzulegen, damit diese beim Ermittlungs-
richter die Beschlagnahme der beweiserheblichen Unterlagen und 
Datenbestände gemäß §§ 94, 98 Abs. 1 StPO beantragen kann. 
Unterbleibt eine gebotene Beschlagnahmeanordnung, kann diese 
allerdings noch in der Hauptverhandlung durch das Tatgericht 
nachgeholt werden.47 Ein Beweisverwertungsverbot hat das 
Unterbleiben der Anordnung regelmäßig nicht zur Folge.48

Ergibt die Durchsicht keine Beweiserheblichkeit, sind die Unter-
lagen oder Datenträger herauszugeben. Wurde der Originaldaten-
träger bereits herausgegeben und lediglich die Sicherung vorge-
halten, entbindet dies nicht etwa von der Verpflichtung, eine 
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Beschlagnahme der Daten herbeizuführen.49 Beschlagnahmegegen-
stand sind die Daten und nicht der Datenträger50 und § 110 StPO 
erlaubt gerade nur deren vorläufige und eben nicht die dauerhafte 
Sicherung (vgl. § 110 Abs. 4 StPO). Die Daten sind zu löschen, 
wenn sich nach Durchsicht keine Beweiserheblichkeit ergibt.51

Erweisen sich innerhalb einheitlicher Asservate nur einzelne 
Bestandteile als beweiserheblich, sind diese nach Möglichkeit 
zu trennen. Bei Papierunterlagen ist dies regelmäßig einfach 
dadurch zu bewerkstelligen, dass die beweiserheblichen Urkun-
den entheftet und die Ordner mit nicht erheblichen Unterlagen 
zurückgegeben werden. Bei Datenbeständen ist eine digitale 
Trennung vorzunehmen und es sind nur die beweiserheblichen 
Datensätze dauerhaft zu speichern und die übrigen zu löschen, 
soweit dies technisch möglich ist.52 Diese Möglichkeit wird in 
der Praxis jedoch nur in begrenztem Umfang gegeben sein. Ins-
besondere bei den für Mobiltelefonen üblichen Sicherungen ist 
es nicht möglich, einzelne Datensätze herauszulösen, ohne dass 
zugleich die Möglichkeit zerschlagen wird, sodann noch nachzu-
vollziehen, dass die Daten auf dem Gerät gespeichert waren. Da 
dies aber regelmäßig gerade die Beweiserheblichkeit der Daten 
ausmacht, wäre ein solches Vorgehen offensichtlich widersinnig. 
Die fehlende Trennbarkeit macht es dann zwangsläufig erforder-
lich, den gesamten Datenbestand zu beschlagnahmen.53 

3.3.5 Abschließender Überblick 

Die einzelnen Schritte bei der Sicherstellung, Durchsicht und 
Auswertung von Mobiltelefonen und sonstigen Datenträgen 
stellen sich damit wie folgt dar:  

Schritt 1: Durchsuchung gemäß § 102 Abs. 1 / § 103 
Abs. 1 StPO

Schritt 2: Vorläufige Sicherstellung gemäß § 110 StPO
Bei Datenträgern kommt eine Durchsicht vor 
Ort regelmäßig nicht in Betracht. Sie sind mit-
zunehmen und es sind digitale Sicherungen des 
Datenbestands zu erstellen. Bei Widerspruch 
oder Abwesenheit ist die vorläufige Sicherstel-
lung gerichtlich zu bestätigen (§ 110 Abs. 4 in 
Verbindung mit § 98 Abs. 2 Satz 1 StPO).

Schritt 3: Durchsicht gemäß § 110 StPO
Kenntnisnahme des Dateninhalts zur Prüfung 
der Beweisbedeutung als Voraussetzung der 
Beschlagnahme.

Schritt 4: Beschlagnahme gemäß §§ 94 Abs. 1, 98 Abs. 
1 StPO
Ergibt die Durchsicht die Beweisbedeutung, 
ist die gerichtliche Anordnung der Beschlag-
nahme des Datenträgers- oder -bestandes her-
beizuführen. Erweisen sich die Daten als nicht 
beweiserheblich, sind sie herauszugeben oder 
zu löschen.  

Schritt 5: Detaillierte Auswertung

4 Zugriff auf externe Inhalte

Oftmals beschränkt sich die Relevanz von Daten nicht nur auf sol-
che, welche sich unmittelbar auf dem ausgewerteten Mobiltelefon 
befinden. Vielmehr wird ein erheblicher Teil extern gespeichert, 
um einem Verlust bei Wechsel oder Beschädigung des Mobiltelefons 
vorzubeugen und die potentielle Menge der Datennutzung nahezu 
unendlich zu erhöhen. Dies geschieht grundsätzlich mittels 

sog. Cloud-Computing oder Cloud-Storage. Auch werden zahlrei-
che Dienste, wie etwa Apps oder soziale Netzwerke in Anspruch 
genommen, bei welchen mittels des Mobiltelefons nur die Zugangs-
daten gespeichert bzw. übersandt werden und die Datennutzung 
ebenfalls ausschließlich über externe Speichermedien erfolgt. Hie-
rauf hat der Gesetzgeber mit der Regelung des § 110 Abs. 3 StPO 
reagiert, welche zuletzt 2021 novelliert worden ist.54  § 110 Abs. 
3 S. 2 StPO erlaubt den Zugriff auf Daten, wenn durch ein bei der 
Durchsuchung vorgefundenes elektronisches Speichermedium ein 
diesbezüglicher Zugang gegeben ist. Voraussetzung ist ferner ein 
drohender Datenverlust bei Unterbleiben der Maßnahme. Dieser ist 
regelmäßig ab dem Moment gegeben, ab welchem der Beschuldigte 
von der Durchsicht des Mobiltelefons Kenntnis nimmt, da er nun-
mehr mit der Gefährdung auch extern gespeicherter Daten rechnet 
und daher versuchen dürfte, diese zu löschen oder den Zugriff zu 
vereiteln.55 Die Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden bezie-
hen sich dabei typischerweise auch auf Strukturen Dritter, da die 
Daten sich auf Speichermedien kommerzieller Anbieter befinden. 
Dieser Eingriff ist jedoch „minimalinvasiv“, da er grundsätzlich 
mit denselben Befugnissen geschieht, die der kommerzielle Anbie-
ter dem Nutzer des Mobiltelefons ohnehin eingeräumt hat. Ferner 
ist dieses Vorgehen für den kommerziellen Anbieter weniger belas-
tend als die ansonsten erforderliche Sicherstellung des Datenträ-
gers zwecks Durchsicht. Daher kann so insbesondere dem Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit Rechnung getragen werden. 

Für die Strafverfolgungsbehörden ist bei dem Zugriff auf externe 
Daten kaum ersichtlich, wo sich diese befinden; also der Stand-
ort der Speichermedien, meist Server, der kommerziellen Anbieter 
zu lokalisieren ist. Denn anders als bei einer Telekommunikations-
überwachung, bei welcher Standortdaten ersichtlich sind, ist dies 
etwa bei dem Zugriff auf den Account eines sozialen Netzwerkes 
nicht der Fall. Der Speicherungsort dürfte jedoch grundsätzlich 
wohl außerhalb des Hoheitsgebietes der Bundesrepublik Deutsch-
land liegen. Da also mittels Mobiltelefons auf Daten zugegriffen 
wird, welche sich faktisch auf dem Hoheitsgebiet eines anderen 
Staates befinden könnten, ist fraglich, ob hierfür ein Rechtshil-
feersuchen, ggf. in Form einer Europäischen Ermittlungsanord-
nung (EEA), erforderlich sein könnte.56 Dies ist jedoch nicht der 
Fall. So wäre für die Strafverfolgungsbehörden kaum ersichtlich, 
an welchen Staat ein solches Ersuchen zu richten wäre. Denn die 
relevanten kommerziellen Anbieter unterhalten Rechenzentren in 
zahlreichen Staaten. Ferner kaufen diese auch Serverleistungen 
über Drittanbieter nach Bedarf hinzu. Da die Behörden eines Staa-
tes grundsätzlich wohl keine Kenntnis über die genauen Inhalte 
von Speichermedien eines Unternehmens auf ihrem Hoheitsgebiet 
haben, würde zunächst eine Anfrage bei dem jeweiligen Anbie-
ter erforderlich sein, damit jener feststellen könnte, wo genau die 
relevanten Daten gespeichert sind. Es ist jedoch zu bezweifeln, ob 
eine solche Auskunft überhaupt verlässlich erteilt werden könnte. 
Denn der Standort von Daten ist keineswegs stationär, sondern 
folgt datenverarbeitungsrelevanten Abläufen. So werden Daten 
aufgrund von Speicherkapazitäten, erforderlichen Wartungsarbei-
ten oder etwaigen Defekten stetig zwischen Servern transferiert; 
sog. loss of location57. Dies erfolgt bereits mittels Einsatzes künst-
licher Intelligenz. Insofern ist nicht nur problematisch, überhaupt 
herauszufinden, wo sich die Daten befinden, sondern es ist kei-
neswegs garantiert, dass sich zum Zeitpunkt der Stellung eines 
Ersuchens oder der Entscheidung des ersuchten Staates die Daten 
nicht bereits auf den Server in einem anderen Staatsgebiet transfe-
riert worden sind. Ferner wird durch die Strafverfolgungsbehörden 
nicht in die Souveränität eines anderen Staates eingegriffen. Denn 
es erfolgen nur solche Datenverarbeitungsprozesse, welche der 
Nutzer des Mobiltelefons als Kunde des kommerziellen Anbieters 
auch selbst hätte vornehmen können. Dieser Datenverarbeitung 
auf seinem Hoheitsgebiet dürfte der „betroffene“ Staat durch die 
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an den Anbieter gerichtete Erlaubnis zur Einrichtung eines ent-
sprechenden Servers ohnehin zugestimmt haben. Aus diesen Grün-
den würde das Erfordernis eines Rechtshilfeersuchens die Regelung 
des § 110 Abs. 3 StPO weitgehend wirkungslos werden lassen, was 
weder rechtlich geboten ist noch im Interesse einer effektiven 
Strafverfolgung liegen kann.58

Zwar sprechen überzeugende Argumente gegen das Erfordernis 
eines Rechtshilfeersuchens, jedoch soll für die „polizeiliche Pra-
xis“ ebenfalls dargestellt werden, welche Konsequenzen sich aus 
der gegenteiligen Ansicht ergeben könnten. Insofern ist bereits 
fraglich, gegen welche Normen das Unterbleiben eines Ersuchens 
verstoßen würde. In Betracht kommen etwa Art. 31 RL-EEA59 und 
Art 32 CCC60, nach welchen bestimmte Ermittlungsmaßnahmen 
dem betroffenen Staat mitgeteilt, bzw. für die Durchführung um 
Erlaubnis gebeten werden müsste. Deren Anwendbarkeit unter-
stellt, läge ein Verstoß gegen ein sog. Beweiserhebungsverbot 
vor.61 Dem Strafverfahrensrecht lässt sich aber kein allgemein gel-
tender Grundsatz entnehmen, wonach jeder Verstoß gegen Beweis-
erhebungsvorschriften ein strafprozessuales Verwertungsverbot 
nach sich zieht. Ob ein solches besteht, ist vielmehr jeweils nach 
den Umständen des Einzelfalls, insbesondere nach der Art des Ver-
bots und dem Gewicht des Verstoßes, unter Abwägung der wider-
streitenden Interessen zu entscheiden. Maßgeblich beeinflusst 
wird das Ergebnis der Abwägung einerseits durch das Ausmaß des 
staatlichen Aufklärungsinteresses, dessen Gewicht im konkreten 
Fall vor allem unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit weiterer 
Beweismittel, der Intensität des Tatverdachts und der Schwere der 
Straftat bestimmt wird. Andererseits ist das Gewicht des in Rede 
stehenden Verfahrensverstoßes von Belang, das sich vor allem 
danach bemisst, ob der Rechtsverstoß gutgläubig, fahrlässig oder 
vorsätzlich begangen wurde.62 Ferner ist von Relevanz, ob die 
Norm gegen welche verstoßen worden ist, gerade dazu dienen soll, 
die individuellen Rechte des Beschuldigten zu schützen. Dabei 
muss beachtet werden, dass die Annahme eines Verwertungsver-
bots, auch wenn die Strafprozessordnung nicht auf Wahrheitserfor-
schung um jeden Preis gerichtet ist, eines der wesentlichen Prinzi-
pien des Strafverfahrensrechts einschränkt. So hat das Gericht die 
Wahrheit zu erforschen und dazu die Beweisaufnahme von Amts 
wegen auf alle relevanten Tatsachen und Beweismittel zu erstre-
cken. Daran gemessen bedeutet ein Beweisverwertungsverbot eine 
Ausnahme, die nur nach ausdrücklicher gesetzlicher Vorschrift 
oder aus übergeordneten wichtigen Gründen im Einzelfall anzuer-
kennen ist.63 Dies kommt etwa in Betracht bei schwerwiegenden, 
bewussten oder willkürlichen Verfahrensverstößen, bei denen die 
grundrechtlichen Sicherungen planmäßig oder systematisch außer 
Acht gelassen werden.64 Die bezeichneten Normen, gegen welche 
verstoßen werden könnte, dürften primär dem Schutz der Integri-
tät des betroffenen Staates dienen und lediglich nachrangig hier-
durch auch die Rechte eines Beschuldigten stärken.65 Des Weiteren 
erfolgt durch die Strafverfolgungsbehörden auch keine willkürliche 
Verletzung dieser Normen. Zum einen ist es kaum möglich, zeit-
nah zu ermitteln, welcher Staat durch die Maßnahmen betroffen 
werden könnte. Zum anderen ließe sich ohne einen unverzügli-
chen Zugriff auf die Daten, deren drohenden Verlust nicht effek-
tiv vermeiden. Denn zunächst müsste der kommerzielle Anbieter 
kontaktiert und gebeten werden, die Daten „einzufrieren“ und 

anzugeben, in welchem Staat die betroffenen Daten gespeichert 
werden. Hierbei ist bereits aufgrund des erheblich divergierenden 
Antwortverhaltens der betreffenden Unternehmen fraglich, ob die 
begehrten Informationen überhaupt zeitnah erlangt werden kön-
nen. Auch gibt es gegenwärtig keine einheitlichen Rechtsgrundla-
gen, welche die kommerziellen Anbieter zwingen, die relevanten 
Daten im Sinne eines sog. quick freeze zu konservieren.66 Wäh-
rend dieser Zeit, in welcher die Strafverfolgungsbehörden ver-
suchen, die erforderlichen Schritte für ein Rechtshilfeersuchen 
einzuleiten, könnten der Beschuldigte oder Dritte auf die betrof-
fenen Inhalte einwirken und diese so dem Zugriff der Strafver-
folgungsbehörden entziehen. Letztere müssen daher unmittelbar 
handeln, wenn die Effektivität der Maßnahme nicht vollkommen 
konterkariert werden soll. Bei einem nicht willkürlichen Verfah-
rensverstoß der Ermittlungsbeamten ist es im Übrigen nach stän-
diger höchstrichterlicher Rechtsprechung zur Einschränkung der 
Annahme von Beweisverwertungsverboten möglich, dem Verfah-
rensgeschehen einen hypothetischen rechtmäßigen Ermittlungs-
verlauf, also die Stellung eines Rechtshilfeersuchens, zugrunde zu 
legen.67 Der Staat, an welchen ein entsprechendes Rechtshilfeer-
suchen gestellt werden würde, hätte dabei aus den bezeichneten 
Gründen kein nachvollziehbares Interesse, die Durchführung der 
Ermittlungsmaßnahmen zu verweigern. Unter Berücksichtigung 
dieser Grundsätze liegt bei einem potentiellen Verstoß gegen ein 
Beweiserhebungsverbot im Sinne der Art. 31 RL-EEA und Art. 32 
CCC ein Beweisverwertungsverbot fern.

5 Resümee

Die Auswertung von Mobiltelefonen bietet ein schier unerschöpfli-
ches Reservoir rechtlicher und faktischer Probleme, welches sicher 
zukünftig durch weitere technische Innovationen noch Erweiterun-
gen erfahren dürfte. Sind den Ermittlungsbeamten die bestehen-
den Problembereiche jedoch zumindest in Grundzügen bekannt, 
können relevante Verfahrensfehler, welche eine Verwertbarkeit 
von Beweismitteln gefährden könnten, nahezu ausgeschlossen 
werden. Von erheblicher Bedeutung ist im Rahmen des Zugriffs 
auf das Mobiltelefon, dieses „offen“ zu sichern. Hierdurch wer-
den nachfolgende Ermittlungen entscheidend beschleunigt, wenn 
nicht gar überhaupt erst ermöglicht. Insofern sollte sich diesbe-
züglichen innovativen Ansätzen niemals verstellt und auf techni-
sche Neuerungen stets zurückgegriffen werden. Die sog. erlaubte 
kriminalistische List bietet nach der ständigen höchstrichterlichen 
Rechtsprechung hierfür zahlreiche Möglichkeiten. So hat es etwa 
der Bundesgerichtshof in einer aktuellen Entscheidung als zulässig 
angesehen, an Tatverdächtige mittels eines eigens hierfür gegrün-
deten Unternehmens präparierte „Kryptomobiltelefone“ zu veräu-
ßern und anschließend die erlangten Kommunikationsinhalte zu 
deren Lasten in einer Hauptverhandlung zu verwenden.68 Insofern 
sind zahlreiche weit weniger invasive und zeitintensive Maßnah-
men denkbar, mittels welcher ein Beschuldigter veranlasst werden 
könnte, sein Mobiltelefon kurzzeitig auszuhändigen. Dies erfor-
dert jedoch sicherlich Entschlusskraft und Handlungsschnelligkeit. 
Eigenschaften, deren Nutzen bei der Bekämpfung der Kriminalität 
in ihrer heutigen Form kaum überschätzt werden können.
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REZENSION
Mitsch, Karlsruher Kommentar 
zum Ordnungswidrigkeitenge-
setz. 6. Auflage 2025

Der Karlsruher Kommentar zum 
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) 
liegt nunmehr in der neu bearbeiteten 
6. Auflage vor. Herausgegeben vom 
Universitätsprofessor a.D. an der 
Universität Potsdam Dr. Wolfgang 

Mitsch, verarbeitet er die Entwicklungen in Gesetzgebung, 
Rechtsprechung und Rechtswissenschaft in den zurückliegenden 
acht Jahren. 
Die namhaften Bearbeiter sind aus Vertretern von Wissenschaft 
und Justiz zusammengesetzt und stehen wie der Herausgeber 
selbst für viel juristische Qualität. So haben beispielsweise die 
für die Polizei besonders wichtigen Bestimmungen des § 46 
OWiG (Anwendung der Vorschriften über das Strafverfahren) 
und des § 53 OWiG (Aufgaben der Polizei) der Richter am BGH 
Dr. Hans-Joachim Lutz, und der §§ 111-117 OWiG (einzelne 
Verstöße gegen staatliche Anordnungen bzw. gegen die 
öffentliche Ordnung) der Richter am OLG und Honorarprofessor 
an der Universität Münster Dr. Holger Niehaus bearbeitet.
Der Kommentar orientiert sich unmittelbar an den für die 
Praxis relevanten Fragen des Ordnungswidrigkeitenrechts 
und erläutert die einzelnen Normen prägnant, gut 
verständlich und durchgehend auf wissenschaftlichem 
Niveau. Er wertet die einschlägigen Entscheidungen des BGH 
lückenlos aus, bietet aber auch in Fällen nicht gefestigter 

Rechtsprechung praktische Lösungsvorschläge an und 
zeigt umfassend die Querverbindungen zu benachbarten 
Rechtsgebieten auf. Dies gilt vor allem für die Verbindung 
zum Straf- und Strafprozessrecht.
Der aktualisierte Anhang des Werkes enthält eine Vielzahl 
bundesrechtlicher Regelungen, auf die das OWiG verweist 
oder an sie anknüpft. Herauszustellen sind unter anderem 
das Straßenverkehrsgesetz (StVG), das Gesetz gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen (GWB) und die Richtlinien für das 
Strafverfahren und das Bußgeldverfahren (RiStBV). Zudem 
ist im Anhang eine umfangreiche Zusammenstellung landes-
rechtlicher Zuständigkeitsnormen enthalten.
Als besonders positiv ist die Objektivität und Ausgewogen-
heit der Kommentierung sowie die nachvollziehbare Darstel-
lung auch schwieriger Fragestellungen herauszustellen. 
In der Gesamtschau gilt der Kommentar aufgrund seiner Infor-
mationsfülle und Zuverlässigkeit berechtigt als wichtiges Stan-
dardwerk. Es darf daher auch im Bestand größerer Dienststel-
len und Bildungseinrichtungen der Polizei nicht fehlen. 
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Polizeibezogene Fachzeit-
schriften und die Not-
wendigkeit einer sorgfäl-
tigen Quellenauswahl

Von PK Alexander Alff und KK Robert Lippitz, Göttingen1

1 Einleitung

Polizeiliche Fachzeitschriften 
prägen die Berufsrealität der 
Polizei: Sie übersetzen For-
schung in Praxis und formen 
Deutungsmuster. Entsprechend 
sind wissenschaftliche Stan-
dards dort nicht bloß akade-
mischer Natur, sondern praxis-
relevant: Wer über Gruppen, 

Delikte und Ursachen schreibt und dabei bestimmte Quellen 
wählt, beeinflusst Selbstverständnis und Wahrnehmung der 
Organisation.

Aden zeigt: Polizeibedienstete beziehen berufsrelevante 
Informationen überwiegend aus von Kolleginnen und Kollegen 
verfassten Inhalten – in der Ausbildung sogar besonders stark.2 
Diese Wirkung wird durch die große Reichweite der Zeitschrif-
ten verstärkt, besonders der von Berufsorganisationen und 
Gewerkschaften. Etwa die hiesige Zeitschrift erreicht mit rund 
20.000 Exemplaren3 Polizei, Justiz, Verwaltung und Politik. 

Wie schnell politisierte Berichte Deutungen verschieben kön-
nen, zeigen aktuelle Debatten wie um die Berliner Polizistin 
Judy S.4 oder Frauke Brosius-Gersdorf5. Selektive Framings 
und fehlerhafte Zuschreibungen verzerren Wahrnehmung nicht 
nur dort – sondern auch in Fachzeitschriften: Werden falsche 
Darstellungen unkritisch als Belege herangezogen, importiert 
man diese sogar in einen Diskurs, der für sich wissenschaftli-
che Seriosität beansprucht. Veröffentlichung verleiht Autorität: 
Gerade deshalb müssen Beiträge argumentativ sauber sein und 
ihre Quellen transparent einordnen.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Kernfrage: Wie erkennt 
und interpretiert man adäquate Quellen und welche redaktio-
nellen Mindeststandards sollten für polizeiliche Fachzeitschrif-
ten gelten? Der Beitrag bietet hierfür einen kompakten Werk-
zeugkasten und plädiert für eine evidenzbasierte, rechtsstaat-
lich fundierte Publikationskultur.

2 �Quellenarten und Prüfmaßstäbe im Überblick

Um die o.g. Fragen zu beantworten, ist zunächst zu klären, 
welche Quellengattungen es gibt, worin sie sich unterscheiden, 
wie man sie erkennt und wofür sie geeignet sind.

Wissenschaftlich belastbare Quellen arbeiten transparent, mit 
benannter Autorenschaft, nachvollziehbarer Auswertung sowie 
Qualitätssicherung z.B. durch einen Peer-Review-Prozess oder 

eine überprüfende Redaktion.6 In Fachartikeln können dabei 
unterschiedlichste Quellenarten adäquat sein; sie erfüllen 
unterschiedliche Zwecke und stellen jeweils eigene Anforderun-
gen an die Autorenschaft.

Primärquellen sind Originaldatensätze und -texte (z.B. Stu-
dien, Gesetze, PKS). Erkennbar sind sie an klarer Methode und 
Verantwortlichkeit. Ihre Nutzung in Beiträgen benötigt immer 
Interpretation und verlangt Kontext der Erhebung, Bezugsgrö-
ßen und Einordnung.

Sekundärquellen wie Reviews, Metaanalysen oder eben 
Fachzeitschriften bündeln und interpretieren Befunde aus meist 
Primärquellen. Eine Bewertung der Autorenschaft, des Hinter-
grunds und der genutzten Quellen muss hier Grundlage für eine 
Zitation sein.7 

Tertiärquellen (z.B. Lehrbücher) ordnen Wissen ohne eigene 
Analyse. Sie geben Überblick, sind aber nicht geeignet, strittige 
Detailfragen zu beweisen.8

Medienberichte liefern Kontext und können Hypothesen 
anstoßen; ihre Qualitätssicherung ist redaktionell, nicht wis-
senschaftlich. Sie dienen dazu aktuellen Bezug herzustellen, 
jedoch ist ihre Objektivität immer zu hinterfragen.9 

Agendaliteratur wie parteinahe Stiftungen oder Zeitschrif-
ten sowie meinungsstarke Portale verfolgt häufig normative 
Ziele. Sie ist analysierbar, verlangt aber immer Einordnung 
sowie Kontrastierung mit Gegenmeinungen und unabhängi-
gen Primär- bzw. Sekundärquellen.10 Andernfalls droht der 
Vorwurf von Pseudowissenschaft, erkennbar daran, „dass sie 
auf das Zitieren wissenschaftlicher Literatur entweder gänzlich 
verzichte[t] oder die Autorin bzw. der Autor nur eine einseitige 
Auswahl getroffen hat.“11

Ein geschärfter Blick ist bei jeder Zitation unabdinglich. 
Und schließlich: Formale Korrektheit in Fußnoten schafft noch 
keine Evidenz; saubere Nachweise heilen weder argumentative 
Selektion noch die Vermischung von Befund und Deutung.

3 Quelleninterpretation

Zur Veranschaulichung fachgerechter Quelleninterpretation die-
nen nachfolgend ein Praxisbeispiel sowie ein Negativbeispiel.

3.1 PKS-Daten

Wie schwierig Statistikinterpretation ist, zeigt die Debatte um 
Migration und Kriminalität: Die bei Statista abrufbare PKS-
Zeitreihe Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung wirkt 
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zunächst durch einen Anstieg von ~ 270% in zehn Jahren 
alarmierend. Der Befund wird in sozialen Medien12 und sogar 
in parlamentarischen Initiativen der AfD13 als vermeintlicher 
Beleg einer migrationsbedingten Zunahme von Sexualdelikten 
präsentiert.

Quelle: BKA 2025. In: Statista.14

Eine solche Schlussfolgerung verkennt jedoch Wesen und Gren-
zen der PKS. Für eine sachgerechte Einordnung zählt nicht nur 
die Höhe der Fallzahlen, sondern wie sie zustande kommen und 
dafür zählt: was ist die PKS – und was nicht?

Die PKS ist eine Verwaltungsstatistik, keine methodisch kon-
sistente Langzeiterhebung und insbesondere kein Abbild der 
tatsächlichen Kriminalität. Sie misst die Straftaten, von denen 
die Polizei Kenntnis erhält, das sog. Hellfeld.15 Das Dunkel-
feld ist empirisch nicht genau messbar, aber die kriminologi-
sche Forschung ist sich einig: Es geschehen mehr Straftaten, 
die nicht in der PKS auftauchen, als solche, die es tun.16 Folg-
lich ist die PKS stark vom Anzeigeverhalten der Bevölkerung 
abhängig.

Auch die Zählweise wirkt sich aus: Wird z.B. ein neuer 
Straftatbestand eingeführt, erhöht sich die PKS-Zahl einer 
Deliktsgruppe unabhängig von der tatsächlichen Kriminalitäts-
änderung. Die Erhebungsmethodik und die Erhebungsrichtli-
nien ändern sich dabei jährlich.17

Insgesamt lässt sich sagen: Selbst wenn das Tatgeschehen 
in zwei Jahren identisch wäre, würde die PKS Schwankungen 
aufweisen. Periodenvergleiche sind daher nur bedingt aussage-
kräftig bzw. benötigen für eine belastbare Argumentation eine 
genaue Kontextanalyse.

Einige Verzerrungen der genannten Statistik sind bspw.:
	f Bereich Kinderpornografie: Die PKS-Gruppe Straftaten 
gegen die sexuelle Selbstbestimmung enthält nicht nur kör-
perliche Delikte. Insbesondere bei Kinderpornografie haben 
die Strafverfolgungsbehörden ihre Arbeit intensiviert. Beson-
ders die Kooperation mit dem National Center for Missing 
and Exploited Children (NCMEC) und die Strafverschärfungen 
von 2021 ließen die Fallzahlen in diesem Segment sprung-
haft steigen und fügten der Statistik in wenigen Jahren ~ 
50.000 Fälle hinzu.18

	f Mehrfache Rechtsänderungen: 2016 wurde das sog. „Nein-
heißt-Nein-Gesetz“19 und der § 184i StGB (sexuelle Belästi-
gung) sowie 2020 der § 184k StGB (sog. Upskirting) geschaf-
fen.20 Diese Reformen transferierten vormals straffreie Ver-
haltensweisen in den Bereich des Strafrechts – und damit 
zwangsläufig in die PKS.

	f #Me-Too-Debatte: Laut BKA ist seit 2017 „In der Gesell-
schaft […] ein zunehmend starkes Unrechtsbewusstsein sowie 
zunehmendes Wissen über die Strafbarkeit von Sexualstrafta-
ten und über Opferrechte festzustellen. Das hat die Anzeigebe-
reitschaft erhöht“21, die das Hellfeld und damit die PKS aus-
weitet, ohne zwingend auf mehr Kriminalität hinzuweisen. 

Die Aufbereitung der ARD-Faktenfinder liefert nach Einbezie-
hung vieler dieser Ursachen daher ein differenzierteres Bild:

Quelle: BKA 2024, in: Tagesschau. ARD‑Faktenfinder.22

Folglich beruht der Anstieg der Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung vor allem auf der neu eingeführten Katego-
rie „Sexuelle Belästigung“ und der intensiveren Erfassung von 
Kinderpornografie, nicht auf Migration.

Vor diesem Hintergrund problematisch: In einem mehrteiligen 
Beitrag zur „Migrantenkriminalität“ (Die Kriminalpolizei) setzt 
Nowrousian PKS-Fallzahlen 2022/2023 ins Verhältnis zu Bevöl-
kerungsanteilen und leitet daraus eine Überrepräsentation von 
Personen mit Migrationshintergrund ab23 – ein Beispiel dafür, 
wie schnell aus PKS-Zahlen ohne hinreichende Kontextualisie-
rung irreführende Schlussfolgerungen gezogen werden können.

3.2 Selektive Zitate

Weiterhin entstehe nach Nowrousian die höhere Kriminalitäts-
belastung bestimmter Migrantengruppen aus „mental-kulturel-
len und nicht vorrangig aus sozialen Gründen“24. Diese Zuschrei-
bung findet im von ihm zitierten Lehrbuch jedoch keine aus-
reichende Grundlage. Zwar thematisieren die dortigen Autoren 
kulturell geprägte Risikofaktoren für Devianz, jedoch stets im 
Zusammenhang mit sozialen Kontexten wie Bildungschancen, 
familiärer Desintegration oder sozialer Marginalisierung.25 Wäh-
rend Nowrousian türkischen, nordafrikanischen und ex-jugos-
lawischen Einwanderern pauschal eine höhere Belastung mit 
Gewaltkriminalität attribuiert, beschreiben Eisenberg/Kölbel 
lediglich, dass in Familien dieser Herkunft die Akzeptanz (und 
Anwendung) von elterlicher Gewalt im Vergleich stärker ver-
breitet ist. Dies ist zwar ein kriminogener Nahraum-Risikofaktor 
– daraus folgt jedoch nicht, dass „mental-kulturelle“ Ursachen 
die höhere Gewaltbelastung erklären. Im Gegenteil betonen 
Eisenberg/Kölbel, dass einheitliche Befunde zur Kriminalitäts-
belastung ethnischer Minderheiten fehlen; für Deutschland 
verweisen sie vor allem auf demografische Struktur, sozioöko-
nomische Benachteiligung und Desintegrationserfahrungen als 
Ursachen.26

Die Probleme selektiver bzw. uneingeordneter Quellenwahl zei-
gen sich auch am Rückgriff Nowrousians auf journalistische Bei-
träge: Mehrfach stützt er sich auf Beiträge der Wochenzeitung 
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Junge Freiheit (JF), sowie des Onlineportals NIUS um kriminalpo-
litische Thesen zu illustrieren27 und behauptet bspw. Einzelvor-
fälle – etwa aus Gera oder Suhl würden „im Brennglas die statis-
tischen Befunde beleuchten“28. Die JF wird in der wissenschaft-
lichen Literatur als „das Flaggschiff der Neuen Rechten“29 und 
als inoffizielles Pressemedium der AfD30 bezeichnet. Auch NIUS 
wird etwa vom Extremismusforscher Martin Linden als rechtspo-
pulistisches Agitationsformat mit Radikalisierungshintergrund 
beschrieben, zudem ermittelt die Medienaufsicht gegen das Por-
tal wegen Verstoß gegen die journalistische Sorgfalt.31

Ein solcher Kontext beeinflusst zwangsläufig Auswahl, Spra-
che und Gewichtung der berichteten Ereignisse. Die unreflek-
tierte Übernahme solcher Berichte, noch dazu als kontextlose 
Illustration statistischer Trends, birgt daher das Risiko einer 
problematischen Verschmelzung von Fallanekdoten und ver-
meintlich objektiver Analyse.

Hinzu kommt: Studien zeigen, dass selbst in überregionalen 
Qualitätsmedien die Herkunftsnennung insbesondere bei nicht-
deutscher Staatsangehörigkeit deutlich angestiegen ist.32 Hes-
termann spricht dabei sogar von einem medialen Zerrbild, das 
die PKS umkehrt und populistische Deutungsmuster verstärkt.33 
Wenn also bereits in Leitmedien eine selektive Rahmung festzu-
stellen ist, muss bei dezidiert rechtskonservativen Quellen umso 
mehr Vorsicht geboten sein. Fälle aus diesen Medien können 
nie als neutrale Illustrationen dienen. Eine Weiterverwendung 
durch die Veröffentlichung in einer polizeibezogenen Fachzeit-
schrift führt fälschlich zum Anschein der wissenschaftlichen 
Neutralität und ist daher besonders problematisch.

4 �Leitfaden für das Schreiben eines 
Fachbeitrags

In polizeilichen Fachmedien gilt: Jede Person kann und soll bei-
tragen – vom Streifendienst bis zur Hochschule. Doch mit der Frei-
heit zu publizieren, geht Verantwortung einher, sauber zu arbeiten 
und nicht in einseitige Meinungsmache zu verfallen. Die folgenden 
sieben Schritte dienen als Werkzeugkasten, um die Güte von Quel-
len kritisch zu prüfen – für wissenschaftlich fundierte, evidenzba-
sierte Beiträge in einer rechtsstaatlich orientierten Polizeikultur.

	f Quellebene: Zunächst ist zu klären, um welche Quellenart 
es sich handelt (s. Abschnitt „Quellenarten“). Wenn möglich 
sind tiefe Quellebenen zu bevorzugen. Es ist stets zu prüfen, 
ob auf originäre Daten oder Studien zurückgegriffen wird 
und ob die Daten interpretiert oder Aussagen kritisch einge-
ordnet werden müssen.
	f Autorenschaft und Institution: Wessen Gedanken reprä-
sentiert die Quelle? Handelt es sich um Fachleute oder Ins-
titutionen mit klarer wissenschaftlicher Autorität (z.B. For-
schende an Hochschulen oder das BKA) oder um Akteure 
mit politischer oder kommerzieller Agenda (z.B. taz, NIUS 
oder BILD)? Auch das Zielpublikum ist relevant: Eine Publi-
kation, die für ein Fachpublikum verfasst ist, erfüllt andere 
Standards als ein populärer Social-Media-Post oder ein 
Boulevardmedium.
	f Qualitätssicherung: Wurde der herangezogene Text vor Ver-
öffentlichung von unabhängigen Fachleuten geprüft? Peer-
Review-Prozesse oder eine redaktionelle Fachprüfung sind 
Gütesiegel. Häufig variieren die Qualitätskontrollen insbe-
sondere auch bei polizeilichen Fachzeitschriften. Das heißt 
nicht, dass dort publizierte Artikel per se unbrauchbar sind, 
aber die inhaltliche Validierung obliegt stärker der Autoren-
schaft selbst. Es ist also bewusst auf saubere Quellenarbeit 
des Artikels und klare Nachvollziehbarkeit der Argumenta-
tion zu achten.

	f Transparenz und Replizierbarkeit: Verlässliche Quellen 
zeichnen sich durch Offenheit von Daten und Methoden 
aus. Kann nachgeprüft werden, wie die Ergebnisse zustande 
gekommen sind? Nur wenn zugrundeliegende Statistiken, 
Zeiträume oder Berechnungsmethoden zugänglich sind, 
lassen sich Aussagen prüfen und nachvollziehen. Fehlende 
Transparenz sollte insbesondere bei kriminalpolitischen The-
sen skeptisch machen.
	f Einordnung: Daten ohne Kontext können täuschen. Es ist 
zu prüfen, ob eine Quelle Bezugsgrößen wie z.B. Bevölke-
rungsanteile, Altersstruktur oder methodische Änderungen 
berücksichtigt und ob Daten folgerichtig im Gesamtkontext 
betrachtet werden. Gerade bei der PKS können gesetzliche 
Reformen oder geänderte Zählweisen Anstiege erzeugen, die 
nichts mit einer tatsächlichen Kriminalitätszunahme zu tun 
haben. Eine fachgerechte Einordnung ist hier unverzichtbar.
	f Umgang mit Gegenpositionen: Wer ausschließlich Belege 
heranzieht, die ins eigene Bild passen, verstärkt den Confir-
mation Bias. Seriöse wissenschaftliche Beiträge setzen sich 
auch mit abweichenden Befunden auseinander und benen-
nen Limitationen. Es sollten stets kontrastierende Studien 
und alternative Erklärungen geprüft und benannt werden, 
um Verzerrungen zu vermeiden.
	f Politischer Bias: Jede Quelle hat einen Kontext. Es ist stets 
zu hinterfragen: Entstammt ein Beleg einer neutralen Fach-
quelle oder einem Medium mit politischer Linie? Gerade bei 
sicherheitspolitischen Themen gilt: Ideologisch gefärbte 
Medien liefern selektive Darstellungen. Wenn solche Quellen 
zitiert werden, dann mit kritischer Distanz: Die politische 
Stellung der Quelle muss offen benannt und die Position mit 
Gegenpositionen sowie neutralen, wissenschaftlich belastba-
ren Belegen kontrastiert werden.

Wer diese Prüfschritte beachtet, schafft die Basis für belast-
bare, glaubwürdige Fachartikel. Sorgfältige Quellenauswahl und 
-arbeit ist Voraussetzung für einen reflektierten, evidenzorien-
tierten Diskurs in der Polizei. Autorinnen und Autoren in poli-
zeilichen Fachzeitschriften tragen so dazu bei, verzerrte Narra-
tive zu vermeiden und stattdessen eine faktenbasierte polizei-
liche Arbeit zu fördern.

5 Fazit

Quellenarbeit ist nicht nur eine Frage der Methodik, sondern 
auch Ausdruck polizeilicher Berufsethik. Analog zum polizei-
lichen Handeln, das dem Neutralitätsgebot und der Verhältnis-
mäßigkeit unterliegt, muss auch die Quellenauswahl neutral 
und ausgewogen erfolgen. Nur wenn Fakten unvoreingenom-
men und sachlich eingeordnet werden, entstehen belastbare 
und praktisch nutzbare Fachbeiträge.

Der vorliegende Beitrag hat dargestellt, wie wissenschaftli-
che Standards und kritische Quellenprüfung das Fundament 
für belastbare Aussagen bilden und auch, wie es nicht geht: 
Unsorgfältig interpretierte oder selektiv gewählte Belege kön-
nen falsche Narrative erzeugen, die Ausbildung, Einsatzpraxis 
und öffentliche Wahrnehmung verzerren. Nur auf belastbaren 
Grundlagen können Diskurse geführt werden, die dem Anspruch 
einer rechtsstaatlich fundierten Polizeikultur gerecht werden.

Schließlich soll hier daran appelliert werden, menschlich zu 
bleiben: Hinter jeder Statistik und jedem Sachverhalt stehen 
Menschen. Eine evidenzbasierte, korrekte Publikationskultur 
bedeutet nicht nur Genauigkeit, sondern auch Empathie und 
Verantwortungsbewusstsein – im Dienst einer gesellschaftsna-
hen und rechtsstaatlichen Polizeiarbeit.
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Schnittpunkt von Wis-
senschaft und Praxis – 
Austauschprogramm des Master

studienganges Kriminalistik
Von KHK Mario Rietig und KOK Alexander Lösch, Oranienburg1

1 Einführung

Die Komplexität moderner Kri
minalitätsphänomene und die 
damit einhergehenden, stetig 
wachsenden Anforderungen 
an die polizeiliche Ermittlung
sarbeit erfordern eine konti
nuierliche Weiterentwicklung 
polizeilicher Kompetenzen und 
Ausbildungsstrukturen. Vor 

diesem Hintergrund wurde der Masterstudiengang Krimina-
listik an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg 
konzipiert. Dieser zeichnet sich durch einen klaren Fokus 
auf die praktische Anwendbarkeit kriminalwissenschaftlicher 
Erkenntnisse aus. Ziel ist es dabei insbesondere, Kriminalisten 
mit tiefgreifenden, direkt in der Praxis nutzbarem Wissen für 
anspruchsvolle kriminalistische Aufgaben zu qualifizieren. Ein 
besonderes Augenmerk liegt dabei auf einer vertiefenden und 
fachübergreifenden Wissensvermittlung. Damit wird nicht nur 

den immer komplexeren Anforderungen an die kriminalpoli-
zeiliche Arbeit Rechnung getragen, sondern auch die Integra-
tion aktueller Forschungsergebnisse aus den Kriminalwissen-
schaften in die polizeiliche Praxis gefördert. Im Rahmen des 
Moduls „Grundlagen des kriminalistischen Handelns“ dieses 
Studiengangs bot sich uns eine besondere Gelegenheit: Frau 
Mag. Dr. Nina Kaiser, Leiterin des Hans Gross Zentrums für 
interdisziplinäre Kriminalwissenschaften (ZiK) an der Rechts-
wissenschaftlichen Fakultät der Universität Graz, stellte ihre 
Einrichtung und deren innovativen Ansatz vor. Die Präsenta-
tion stieß, ganz im Sinne des wissenschaftlichen und inter-
disziplinären Anspruchs unseres Masterstudiums, auf großes 
Interesse. Die vorgestellten Ansätze zur Verknüpfung von 
Theorie und Praxis sowie die interdisziplinäre Ausrichtung 
des Zentrums weckten unseren Wunsch, diese international 
renommierte Institution näher kennenzulernen. Folgerich-
tig entschlossen wir uns, das Hans Gross Zentrum im Rah-
men einer Erasmus-Mobilität zu besuchen, um vertiefte Ein-
blicke zu gewinnen und den wissenschaftlichen Austausch zu 
suchen.
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2 �Hans Gross Zentrum als kriminalwissen
schaftlicher „One-Stop-Shop“

Das ZiK positioniert sich als ein zentraler Knotenpunkt – ein 
kriminalwissenschaftlicher „One-Stop-Shop“ – an dem juristische 
Expertise mit Erkenntnissen aus Kriminologie, Kriminalistik 
und diversen forensischen Disziplinen systematisch verbunden 
wird.2 Diese Konzeption knüpft unmittelbar an das visionäre 
Erbe seines Namensgebers, Hans Gross, an. Bereits Ende des 
19. Jahrhunderts identifizierte Gross, einer der maßgeblichen 
Wegbereiter der wissenschaftlichen Kriminalistik, die 
Limitationen einer rein juristisch ausgerichteten Ausbildung im 
Kontext der Strafverfolgung. Er postulierte die Notwendigkeit 
einer erweiterten, interdisziplinären Qualifikation für alle 
Akteure im Strafrechtssystem, insbesondere für Juristinnen 
und Juristen sowie Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Diese 
sollte über dogmatische Rechtskenntnisse hinausgehen und 
auch Wissen aus angrenzenden Feldern wie Medizin, Psychologie 
und technischen Wissenschaften integrieren. Das von Gross 
1912 an der Universität Graz etablierte „k.k. kriminalistisches 
Institut“, das Bibliothek, Museum, ein Laboratorium und 
eine Gutachtenstelle umfasste, stellte einen international 
beachteten institutionellen Vorreiter dar, der Forschung, Lehre 
und Praxis auf einzigartige Weise miteinander verwob.3

Unter der Leitung von Frau Mag. Dr. Nina Kaiser führt 
das ZiK diese Tradition fort und adaptiert sie an die 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Es versteht sich 
als Brücke zwischen den verschiedenen wissenschaftlichen 
Disziplinen, die sich mit der Aufklärung, Erklärung, Verfolgung 
und Prävention von Kriminalität befassen, und etabliert eine 
dynamische Schnittstelle zwischen universitärer Forschung 
und praktischer Anwendung. Die fortwährende Relevanz 
eines solchen interdisziplinären Ansatzes manifestiert 
sich eindrücklich in den aktuellen Forschungsprojekten 
des Zentrums. So widmet sich bspw. das Projekt „Intuition 
im Strafverfahren?“ der Analyse jener oft unbewussten 
Faktoren, die spezialpräventive richterliche Entscheidungen 
beeinflussen.4 Im Rahmen von „COVIOCRIM“ wird, in 
Kooperation mit der New Vision University in Georgien und 
dem Institut für Gerichtliche Medizin der Medizinischen 
Universität Graz, eine Plattform zum Kompetenzaufbau gegen 
Gewaltkriminalität, insbesondere gegen Frauen und Mädchen, 
entwickelt. Ein weiteres Projekt, „Wohnraum – Haftraum“, 
untersucht mittels eines multidisziplinären Zugriffs aus 
Kriminologie, Architektur, Psychologie und Recht den Haftraum 
als gelebten Ort, um dessen Potenziale für das Anstaltsklima 
und die Entlassungsvorbereitung zu evaluieren.5 Diese Projekte 
illustrieren exemplarisch die thematische Bandbreite und den 
wissenschaftlichen Anspruch des ZiK, komplexe kriminologische 
und kriminalistische Fragestellungen ganzheitlich zu bearbeiten 
und innovative Lösungsansätze zu entwickeln.

3 �Vorstellung moderner Ermittlungsansätze

Den Auftakt unseres Aufenthalts am Hans Gross Zentrum bildete 
– nach einer herzlichen persönlichen Begrüßung von Frau Mag. 
Dr. Nina Kaiser – eine Vertiefung in das Feld der Open Source 
Intelligence (OSINT) – ein Bereich von zentraler Bedeutung für 
moderne Ermittlungsansätze angesichts ubiquitärer digitaler 
Spuren. Prof. Jeff Walker von der University of Alabama 
at Birmingham demonstrierte eindrücklich, wie durch die 
systematische Analyse offen zugänglicher Informationsquellen – 
von sozialen Netzwerken über Geodaten bis hin zu Webarchiven 
– kriminelle Netzwerke aufgeklärt und Tathintergründe erhellt 

werden können. Besonders prägnant war ein US-amerikanisches 
Fallbeispiel zur Analyse von Waffengewalt im urbanen Raum, 
welches das Phänomen des „Internet Banging“ beleuchtete 
– die Verlagerung von Gangkriminalität und -konflikten in 
den digitalen Raum. Eine hierzu referierte Studie6 zeigt, 
dass jugendliche Gewalttäter soziale Medien gezielt nutzen, 
um Gewalt anzukündigen, Konflikte auszutragen und sich 
gewaltverherrlichend zu inszenieren. Dies verdeutlicht, dass 
Gewalthandlungen zunehmend im digitalen Raum vorbereitet, 
sichtbar gemacht und eskaliert werden. Der für eine fundierte 
kriminalwissenschaftliche Betrachtung unerlässliche „Blick 
über den Tellerrand“ manifestierte sich in besonderer Weise 
im Austausch mit einer Studierendendelegation der Montclair 
State University (US). Diese Gruppe besuchte im Rahmen 
einer Summer School die Universität Graz, um Einblicke in 
das österreichische Justizsystem zu gewinnen. Wir hatten 
dadurch die Gelegenheit, an weiten Teilen ihres Programms 
teilzuhaben. Nach einer Begrüßung durch Prof. Dr. Gabriele 
Schmölzer, Dekanin der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, 
entwickelte sich eine intensive rechtsvergleichende Diskussion 
über die Strafverfolgungssysteme Österreichs, Deutschlands und 
der USA. Dabei wurden strukturelle Gemeinsamkeiten, wie die 
institutionelle Trennung von Polizei, Staatsanwaltschaft und 
Gericht sowie vergleichbare Beschuldigten- und Opferrechte 
in der Ermittlungsphase, ebenso deutlich wie grundlegende 
Unterschiede. So wurzelt das amerikanische Jury-System 
tief in der angelsächsischen Rechtstradition, während das 
österreichische Schöffen- und Geschworenensystem spezifische 
kontinentaleuropäische, historisch gewachsene Entwicklungen 
widerspiegelt, etwa im Kontext der Auseinandersetzung mit 
dem Nationalsozialismus durch das Verbotsgesetz. Differenzen 
zeigten sich auch in der Gewichtung der Strafzwecke, wobei 
in der österreichischen und deutschen Strafrechtsdogmatik 
die Prävention – sowohl spezial- als auch generalpräventiv – 
eine zentralere Rolle als Legitimationsgrundlage des Strafens 
einnimmt als in Teilen des US-amerikanischen Sanktionssystems, 
was sich bspw. in der Debatte um die Todesstrafe oder sehr 
lange Freiheitsstrafen äußert. Die fundamentale Bedeutung 
der Europäischen Menschenrechtskonvention für das 
österreichische Rechtssystem wurde in diesem Kontext ebenfalls 
hervorgehoben. Dieser interkulturelle und rechtsvergleichende 
Austausch verdeutlichte, dass trotz unterschiedlicher rechtlicher 
Ausgestaltungen das übergeordnete Ziel der Gewährleistung 
von Rechtsstaatlichkeit ein universelles Anliegen bleibt. Den 
Abschluss dieses erkenntnisreichen Tages markierte eine 
gemeinsame Stadtführung durch das historische Graz.

4 �Organisation der österreichischen Strafjustiz

Ein weiterer Schwerpunkt unseres Aufenthalts lag auf der 
praktischen Organisation der österreichischen Strafjustiz. Eine 
Exkursion führte uns in die Justizanstalt Graz-Karlau, eine 
traditionsreiche Strafvollzugsanstalt, die für den Vollzug von 
Freiheitsstrafen von über 18 Monaten bis hin zu lebenslangen 
Freiheitsstrafen sowie für den Vollzug freiheitsentziehender 
vorbeugender Maßnahmen („Maßnahmenvollzug“) an 
zurechnungsfähigen, jedoch psychisch schwer erkrankten 
Straftätern zuständig ist und über eine Kapazität von rund 522 
Haftplätzen verfügt. Die Führung bot einen vielschichtigen 
Einblick, wie sich historischer baulicher Rahmen und moderne 
Vollzugskonzepte miteinander verbinden. Vom zeitgemäß 
gestalteten Besucherbereich, über den Aufnahme- und 
Erstzugangsbereich, der der Orientierung neu eingelieferter 
Gefangener dient, bis hin zu besonders gesicherten Abteilungen, 
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in denen bei Bedarf speziell geschulte Einsatzteams der 
Justizwache tätig werden, wurde die Komplexität des 
Anstaltsbetriebs deutlich. Besonders beeindruckend war das 
breite Spektrum an Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten. 
In den anstaltseigenen Betrieben können Inhaftierte nicht 
nur finanzielle Rücklagen für die Entlassungszeit bilden, 
sondern auch Berufskompetenzen bis hin zum Erwerb eines 
Gesellenbriefes erlangen, was das Prinzip der Resozialisierung 
als Anspruch unterstreicht.

5 �Bachelorstudiengang „Recht, Wirtschaft, 
Gesellschaft im digitalen Wandel“

Diese Einblicke in die Spannungsfelder zwischen traditionellen 
Haftstrukturen, modernen Resozialisierungsansätzen und 
der fortschreitenden digitalen Transformation der Justiz 
verdeutlichten den Bedarf an hochqualifizierten Fach- und 
Führungskräften, die sowohl über fundiertes juristisches Wissen 
als auch über interdisziplinäre Kompetenzen verfügen. Eine 
adäquate Antwort auf diese Herausforderungen bietet bspw. 
der an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Graz neu etablierte Bachelorstudiengang „Recht, Wirtschaft, 
Gesellschaft im digitalen Wandel“. Dieses interdisziplinäre 
Studium mit rechtswissenschaftlichem Schwerpunkt, 
ergänzt um wirtschafts- und sozialwissenschaftliche 
Fächer, zielt darauf ab, Absolventinnen und Absolventen 
für die komplexen Anforderungen eines sich dynamisch 
verändernden Arbeitsmarktes vorzubereiten. Eine der drei 
wählbaren Spezialisierungen ist explizit auf „Sicherheit und 
Strafvollzug“ ausgerichtet und vermittelt Kompetenzen, die 
für anspruchsvolle Tätigkeiten und Leitungsfunktionen in 
diesem Sektor essenziell sind. Exemplarisch seien hier Module 
wie „Recht des Sicherheits- und Strafvollzugsmanagements“, 
„Praxis des Sicherheits- und Strafvollzugsmanagements“, 
welche Aspekte wie Gender- und Diversitätsmanagement, 
Sicherheits- und Risikomanagement sowie auch den Schutz 
kritischer Infrastrukturen thematisiert, genannt. Ergänzt 
durch grundlegende Module wie „Künstliche Intelligenz, 
technologische Innovationen und Gesellschaft im digitalen 
Wandel“, wird hier eine zukunftsorientierte Ausbildung 
angeboten, die den Entwicklungen und Bedarfen im Justiz- 
und Sicherheitssektor Rechnung trägt.7

6 �Interdisziplinäre Perspektiven bei häuslicher 
Gewalt

Ein weiterer zentraler Themenschwerpunkt unseres Austauschs 
widmete sich der komplexen Problematik der Gewalt im sozialen 
Nahraum, die aus juristischer, sozialwissenschaftlicher und 
operativer Perspektive beleuchtet wurde. Den Auftakt bildete 
eine Vorlesung von Dr. Sebastian Gölly, der interdisziplinäre 
Perspektiven auf Prävalenz, Prävention und Intervention bei 
häuslicher Gewalt eröffnete, mit einem besonderen Fokus auf 
Methoden der Risikoeinschätzung. Er analysierte die vielfältigen 
Erscheinungsformen von Gewalt – seien sie physischer, 
sexueller, psychischer, emotionaler oder ökonomischer 
Natur – und unterstrich die Notwendigkeit eines sensiblen 
Verständnisses für Eskalationsdynamiken, Interventionsfenster 
und spezifische Schutzbedarfe. Von besonderer Relevanz 
war hierbei die Betonung des Konzepts des „window of 
opportunity“ – eines oft nur kurzen Zeitfensters nach einer 
Gewalttat, in dem Betroffene eine erhöhte Bereitschaft zur 
Annahme von Hilfe zeigen.8 Interessanterweise wurde dieses 

Konzept auch auf Täterinnen und Täter ausgeweitet, die in 
Phasen erhöhter Einsichtsfähigkeit oder emotionaler Labilität 
ebenfalls zugänglicher für Interventionsangebote sein können 
– ein Aspekt, der für die Konzeption und Durchführung von 
Täterprogrammen von erheblicher Bedeutung ist.

Hinsichtlich der rechtlichen Rahmenbedingungen zur 
Bekämpfung häuslicher Gewalt betrachtet sich Österreich selbst 
als Pionier in Europa. Durch drei zentrale Gewaltschutzgesetze 
in den Jahren 1997, 2009 und 2019 wurde der Schutz von 
Betroffenen systematisch und kontinuierlich ausgebaut. 
Im Vergleich zum brandenburgischen Polizeirecht ergeben 
sich bei den polizeilichen Befugnissen nur geringfügige 
Unterschiede – diese sind meist allein begrifflicher Natur. 
Der grundlegende Interventionsansatz „Wer schlägt, der 
geht“ ist auch in Österreich fest verankert, was sich in 
über 15.000 polizeilich ausgesprochenen Betretungs- und 
Annäherungsverboten allein im Jahr 2022 zeigt. Analog zu den 
Entwicklungen in Brandenburg wird – ohne Opferschutzbelange 
zu vernachlässigen – auch in Österreich zunehmend Wert auf 
eine integrative Täterarbeit gelegt.

Die praktische Umsetzung dieser Ansätze wurde am Nachmit-
tag durch Besuche bei zwei zentralen Einrichtungen des Opfer-
schutzes und der Straffälligenhilfe in Graz vertieft. Zunächst 
erhielten wir Einblicke in die Arbeit des Gewaltschutzzentrums 
Steiermark. Seit seiner Gründung im Jahr 1995 hat sich das 
Zentrum zu einer unverzichtbaren Anlaufstelle für Betroffene 
häuslicher Gewalt in der Region entwickelt und bietet umfas-
sende psychosoziale sowie juristische Unterstützung für Betrof-
fene. Es fungiert als wichtige Institution im interministeriel-
len Zuständigkeitsbereich des Justiz-, Innen- und Sozialressort. 
Ein wesentlicher Unterschied zur Rechtslage in Brandenburg 
besteht darin, dass die Polizei in Österreich gesetzlich verpflich-
tet ist, bei Einsätzen im Kontext von Gewalt im sozialen Nahr-
aum das zuständige Gewaltschutzzentrum sowie die zuständige 
Einrichtung für Gewaltpräventionsberatung zu informieren. In 
Brandenburg ist dies eine „Kann-Vorschrift“. Den Abschluss des 
Tages bildete der Besuch bei der Organisation NEUSTART, die 
im Auftrag des österreichischen Justizministeriums ein breites 
Spektrum an Dienstleistungen in den Bereichen Prävention, 
Täter- und Opferhilfe, Bewährungshilfe, Haftentlassenenhilfe 
sowie Tatausgleich anbietet. Besonders eindrücklich war die 
Schilderung der Fallkonstellationen: Von einem achtjährigen 
Kind, das seine Großmutter schwer geschlagen hat bis zu einer 
87-jährigen Person – Gewalt kennt kein Altersprofil. Wesentlich 
für den Erfolg ist die enge Kooperation mit anderen NGOs, die 
eine zeitnahe Weitervermittlung – etwa in psychotherapeuti-
sche Versorgung – sicherstellt.

Diese praxisnahen Einblicke verdeutlichten eindrücklich, dass 
ein effektiver Schutz vor Gewalt im sozialen Nahraum nur durch 
ein koordiniertes Zusammenspiel von adäquater Gesetzgebung, 
konsequentem polizeilichem Einschreiten, umfassender psycho-
sozialer Betreuung und zielgerichteten Präventionsmaßnahmen 
erreicht werden kann. 

7 �Interdisziplinäre kriminalwissenschaftliche 
Ansätze

Der fünfte und letzte Tag unseres Aufenthalts in Graz 
kulminierte in mehrfacher Hinsicht in einer Woche 
intensiver interdisziplinärer kriminalwissenschaftlicher 
Auseinandersetzungen. Dieser Tag fiel zusammen mit dem 
Fakultätstag der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Graz, der unter dem Leitthema „Resilienz“ stand. 
Hierbei wurde die Widerstandskraft des Rechtsstaats und 
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seiner Institutionen aus vielfältigen politischen, juristischen 
und gesellschaftlichen Perspektiven beleuchtet. Nach den 
einleitenden Worten der Universitätsleitung und der Dekanin 
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät eröffnete ein hochkarätig 
besetztes Panel die Diskussionen. Verfassungsrechtler, 
Praktikerinnen und Praktiker aus der Verwaltung sowie 
Digitalisierungsexperten erörterten, ob Krisen primär als 
Katastrophe oder vielmehr als Chance zur Erneuerung und 
Stärkung der Demokratie zu verstehen seien. Im Mittelpunkt 
standen dabei die Spannungsfelder zwischen der Notwendigkeit 
von Effizienz, der Aufrechterhaltung von Widerstandskraft 
und dem unbedingten Erhalt demokratischer Grundwerte. 
Ein zweites Panel, besetzt mit Vertreterinnen und Vertretern 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung aus Deutschland 
und Österreich, des Europäischen Gerichtshofs sowie einer 
Bundesanwältin beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe, 
befasste sich im Anschluss mit der Frage, wie nationale und 
supranationale rechtliche Institutionen auf resilienzbedrohende 
Entwicklungen reagieren können. Thematisiert wurden unter 
anderem die Schutzmechanismen des deutschen Grundgesetzes, 
aktuelle europarechtliche Entwicklungen sowie die 
Herausforderungen für den Internationalen Strafgerichtshof.

Am Nachmittag verlagerte sich der Fokus auf praxisorientierte 
Workshops und Panels. Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei 
auf dem Panel des Hans Gross Zentrums für interdisziplinäre 
Kriminalwissenschaften, das sich erneut – nun einem größeren 
Auditorium öffnend – dem Thema „Gewalt im sozialen Nahr-
aum“ widmete. Im Zentrum der Diskussion standen die struk-
turellen und rechtlichen Grundlagen des Umgangs mit dieser 
Problematik. Dr. Sebastian Gölly und Frau Mag. Dr. Nina Kaiser 
referierten zu den österreichischen Rechtsgrundlagen mit Blick 
auf kriminologische Aspekte während Frau Mag. Ida Leibetseder 
die phänomenologischen Besonderheiten aus psychologischer 
Sicht erläuterten, wobei auch hier das Konzept des „window of 
opportunity“ für potenziell gelingende Interventionen erneut 
eine Rolle spielte. In diesem Rahmen hatten auch wir die Gele-
genheit, als Vortragende aktuelle deutsche Entwicklungen und 
Herausforderungen im Risikomanagement bei Fällen häuslicher 
Gewalt anhand eines realen Fallbeispiels aus der Prignitz (Bran-
denburg) vorzustellen und zur Diskussion zu stellen.

In unserem Beitrag spannten wir den Bogen von der 
europaweit geltenden Istanbul-Konvention, über das deutsche 
Gewaltschutzgesetz, bis hin zu aktuellen bundesdeutschen 
Entwicklungen im Bereich des Risikomanagements. Wir 
berichteten über das vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung geförderte Projekt „GaTe“, im Rahmen dessen 
das standardisierte Risikobewertungsinstrument GaTe-RAI 
entwickelt wurde. Dieses Instrument umfasst 14 empirisch 
validierte Kriterien zur Früherkennung potenziell tödlicher 
Partnerschaftsgewalt, wobei insbesondere das sog. „Leaking“ 

– also Andeutungen oder Ankündigungen von Gewalt – 
sowie psychologische Eskalationsmuster eine zentrale 
Rolle spielen.9 Darauf aufbauend stellten wir das 2024 in 
Brandenburg verabschiedete Landesgesetz zur Verhinderung 
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt vor, das 
die polizeilichen Befugnisse signifikant erweitert. Zu den 
Neuerungen zählen unter anderem die Möglichkeit der 
elektronischen Aufenthaltsüberwachung („Fußfessel“) in 
definierten Hochrisikofällen zur Überwachung von Kontakt- 
und Näherungsverboten, die Verlängerung polizeilicher 
Wohnungsverweisungen auf bis zu 14 Tage, die Möglichkeit, 
unmittelbar eine Opferberatungsstelle hinzuzuziehen, sowie 
die mögliche Verpflichtung von Täterinnen und Tätern zur 
Teilnahme an einer Gewaltpräventionsberatung, sofern hier 
der entsprechende gerichtliche Beschluss vorliegt. Zudem 
wurde eine Rechtsgrundlage für behördenübergreifende 
Fallkonferenzen („Runde Tische“) geschaffen, die einen 
datenschutzkonformen Informationsaustausch zwischen 
Polizei, Justiz, Interventionsstellen, Jugendhilfe und weiteren 
Akteuren in Hochrisikofällen ermöglichen. Diese Maßnahmen 
zielen auf einen Paradigmenwechsel ab: Weg von der reaktiven 
Gefahrenabwehr, hin zu einer frühzeitigen Intervention und 
einer konsequent opferzentrierten Prävention, die Täterarbeit 
stets mitdenkt.

8 Schlussbetrachtung

Der Aufenthalt am Hans Gross Zentrum in Graz war weit 
mehr als ein rein fachlicher Austausch; er verkörperte ein 
gelebtes Plädoyer für die Überwindung disziplinärer und 
institutioneller Grenzen und wird uns als rundum gelungene 
sowie erinnerungswürdige Erfahrung im Gedächtnis bleiben. 
Die intensive Auseinandersetzung mit den österreichischen 
Ansätzen hat den eigenen Blick geschärft. Ein ausdrücklicher 
Dank gilt an dieser Stelle den verantwortlichen Stellen an der 
Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg, die diesem 
Vorhaben nicht mit Vorbehalten, sondern mit regem Interesse 
und tatkräftiger Unterstützung begegnet sind.  Nicht zuletzt 
hat der Masterstudiengang Kriminalistik an der Hochschule 
unsere interdisziplinäre Sichtweise entscheidend geprägt 
und die Grundlage für solche fruchtbaren Austausche gelegt. 
Hinzu kommen die Fähigkeit zum kritischen Blick über den 
„dienststellenegoistischen Tellerrand“ im nationalen wie 
internationalen Kontext sowie wertvolle Erfahrungen in der 
Teamarbeit bei der Erschließung und Bewertung von fachlich 
Anspruchsvollem und Neuem.10 Diese im Masterstudium 
erworbenen Kompetenzen sind es, die es ermöglichen, komplexe 
kriminalistische Herausforderungen auch zukünftig erfolgreich 
und mit einer geweiteten Perspektive zu meistern.
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Philosophie der islami-
schen Welt im schuli-
schen Unterricht –  
Teil 1 

Von Dr. Erdmann Görg und Prof. Dr. Helen Schneider, Trier/Frankfurt/M.1

1 Einleitung

In einer heterogen geprägten 
Gesellschaft kommt Fragen des 
kulturellen Selbstverständ-
nisses, normativen Positionen 
und – im schulischen Kontext 
– auch dem mit solchen Fragen 
verknüpften Philosophieunter-
richt eine besondere Bedeu-

tung zu.2 Hier können sich Schüler und Schülerinnen in der 
Auseinandersetzung mit verschiedenen Denkern und Welt-
anschauungen, eigene Haltungen und Kritikfähigkeit entwi-
ckeln (in der Folge wird die vereinfachte Form „Schüler“ usw. 
gewählt; dies dient ausschließlich der Vereinfachung des Lese-
flusses und stellt keinerlei Wertung oder inhaltliche Präferenz 
dar). Der interkulturellen Philosophiedidaktik kann dabei 
eine Schlüsselrolle zukommen. Indem sie versucht, ein wech-
selseitiges Verstehen zu fördern, kann sie zudem als wichti-
ger Beitrag zur Extremismus- und Gewaltprävention gesehen 
werden. Sie zielt unter anderem darauf ab, den bestehenden 
Unterrichtskanon um die Beschäftigung mit Denkmodellen 
und besonderen Charakteristika  aus anderen Kulturen zu 
erweitern. Zwar besteht bereits ein breites Instrumentarium 
interkultureller Philosophiedidaktik, wie bspw. Franz Wim-
mers „Polylog“ als Konzept eines interkulturellen Philosophie-
rens3, es fehlt jedoch noch an einer entsprechenden Erweite-
rung des „didaktischen Kanons“.4

Im vorliegenden Beitrag wird zunächst erläutert, inwie-
weit eine Öffnung des Kanons durch Positionen der Philoso-
phie der islamischen Welt inhaltlich lohnend ist (Abschnitt 
2). Anschließend soll am Beispiel einer Unterrichtsreihe zur 
Gottesfrage konkret gezeigt werden, wie Positionen der Phi-
losophie der islamischen Welt problemorientiert über den 
Randkanon eingeführt werden können (Abschnitt 3). Darauf 
aufbauend werden wir5 auf unterrichtspraktische Erfahrun-
gen eingehen und anhand einer explorativen Erhebung einen 
ersten Einblick in das empirisch bisher kaum erforschte Feld 
der interkulturellen Didaktik vermitteln (Abschnitt 4). Im 
abschließenden Abschnitt 5 wird ein Fazit zu den gewonne-
nen empirischen Ergebnissen gezogen, das selbstkritisch auch 
auf Limitationen des eigenen Vorgehens eingeht. Vor allem 
dieser finale Abschnitt widmet sich, mit Bezugnahme auf die 
polizeiliche Präventionsarbeit, zudem möglichen Impulsen der 
eigenen empirischen Erkenntnisse für die entsprechende Ext-
remismus- und Gewaltvorbeugung.

2 �Öffnung des didaktischen Kanons: Warum 
überhaupt Philosophie der islamischen Welt 
im Unterricht?

Eine Erweiterung des Unterrichtskanons um Positionen der 
islamischen Welt kann inhaltlich gewinnbringend sein. Mithin 
sind vorliegend Positionen der Philosophie in der islamischen 
Welt gemeint. Es wird also nicht zwingend auf die Philosophie 
von Muslimen abgezielt, sondern vielmehr auf philosophische 
Traditionen, in welchen der Islam kulturell prägend ist.6 Dies 
wird z.B. an Standpunkten von Sadik Jalal al-Azm (geb. 1934 in 
Damaskus, gest. 2016 in Berlin) deutlich, die später noch ange-
rissen werden: Dieser aus Syrien stammende Philosoph, Hoch-
schullehrer und Menschenrechtsaktivist war zwar ein Denker 
der islamischen Welt, aber als Religionskritiker kein Moslem. 
Die Philosophie der islamischen Welt ist aus mehreren Gründen 
für die fragliche Kanonerweiterung geeignet: Viele Schüler mit 
Migrationshintergrund stammen aus islamischen Ländern. Im 
schulischen Kontext dient Philosophie dann oft als Ersatzfach. 
In nicht wenigen Schulen wird der Philosophieunterricht sogar 
mehrheitlich von muslimischen Schülern besucht. In einem 
Gespräch zwischen der an der Philosophiedidaktikerin Vanessa 
Albus (Univ. Paderborn) und dem Islamwissenschaftler Ulrich 
Rudolph aus Zürich nannte dieser sechs Gründe, die Philosophie 
der islamischen Welt im Philosophieunterricht zu behandeln:7 
Muslimische Schüler können ihr kulturelles Erbe näher kennen-
lernen und reflektieren (I.). Weiter wird mit der Philosophie 
der islamischen Welt eine rationale Tradition thematisiert, die 
in der öffentlichen Wahrnehmung zumeist nicht das Gewicht 
bekommt, welches ihr durchaus zustehen würde (II.). Die 
Lebenswelt muslimischer Schüler kann im Unterricht thema-
tisiert (III.), aber auch das Philosophieverständnis der Schü-
lerschaft insgesamt erweitert werden, denn Philosophie sollte 
nicht primär als durch europäische Kultur dominiert betrachtet 
werden (IV.). Zudem können Parallelen (V.) und historische Ver-
bindungen (VI.) zwischen der europäischen und der islamischen 
Kultur deutlich werden.

An solche Überlegungen anknüpfend lassen sich weitere 
Gründe thematisieren. So hatte etwa der Philosoph und Fach-
didaktiker Volker Steenblock (1958-2018) hervorgehoben, dass 
hinreichend differenzierte Bildung für die gesamte Schüler-
schaft offen sein müsse.8 Auch muslimischen Schülern sollten 
daher Möglichkeiten eingeräumt werden, die Grundkonzeption 
ihrer Kultur kritisch reflektieren zu können. Ferner sei darauf 
hingewiesen, dass man es bei der Philosophie der islamischen 
Welt mit Denkschulen, Traditionen und Folgerungen zu tun 
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hat, die in ähnlicher Weise auch seitens des griechischen Den-
kens namentlich der Antike sowie später in der europäischen 
Philosophie aufgegriffen wurden. Griechische und europäische 
Philosophie sowie jene der islamischen Welt kamen in vielen 
Punkten, auch unabhängig voneinander, zu vergleichbaren 
Ergebnissen. Diese Feststellung wiederum kann bei der Schü-
lerschaft zu der wichtigen Erkenntnis führen, dass es am Ende 
doch nur eine Vernunft ist, die hinter allen Kulturen steht und 
sich, trotz aller bei einer oberflächlichen Betrachtung hervor-
stechenden Unterschiede, in ähnlicher Weise in unterschiedli-
chen Weltregionen entfaltet hat. Indem Gemeinsamkeiten zwi-
schen den verschiedenen Traditionslinien herausgearbeitet wer-
den, kann eine Gegenüberstellung von Positionen der Philoso-
phie der islamischen Welt auf der einen Seite und andererseits 
der griechischen bzw. europäischen Philosophie im schulischen 
Unterricht zu einem gegenseitigen Wertschätzen und Verstehen 
führen. Damit kann die Auseinandersetzung mit Standpunkten 
der islamischen Welt im Philosophieunterricht auch als Impuls 
zur Prävention von politischem und religiösem Extremismus 
und damit zur Gewaltprävention dienen.

3 �Konkretisierung für den schulischen Unter-
richt: Erweiterung um Positionen und Facet-
ten der Philosophie der islamischen Welt

Wie kann, als sinnvolles Unterfangen, eine Erweiterung des 
Unterrichtskanons um Positionen und Facetten der islamischen 
Welt konkret gestaltet werden? Konzepte der Philosophie der 
islamischen Welt behandeln die Lehramtsanwärter während ihres 
Studiums höchstens am Rande. Dies liegt unter anderem daran, 
dass Lehrveranstaltungen zu diesem Thema an den Universi-
täten kaum angeboten werden. Daher hat die Philosophie der 
islamischen Welt noch keinen wirklichen Eingang in den Unter-
richtskanon gefunden. Das von uns verfolgte und im Weiteren 
vertiefend darzustellende Explorationsprojekt zielte vor diesem 
Hintergrund darauf ab, Aspekte der Philosophie der islamischen 
Welt über den sog. Randkanon zu integrieren. Der Fokus auf den 
Randkanon begründet sich nicht zuletzt daraus, dass ein aus-
führliches Einarbeiten in diese Aspekte als zentraler Schwer-
punkt die zeitlichen Ressourcen des Lehrpersonals übersteigen 
würde. Ein nachvollziehbares Bestreben lag (und liegt) daher 
darauf, Texte der Philosophie der islamischen Welt mit Blick auf 
Lehrpläne problemorientiert einzuführen. Auf ein solches grund-
sätzliches Vorgehen zielt die Publikation „Perspektiven auf den 
Philosophiekanon – Interkulturelle Philosophie im Philosophieun-
terricht“ ab, an dem weiterhin zusammen mit Ralf Glitza an der 
Ruhr-Universität Bochum gearbeitet wird.9 Dieses Herausgeber-
werk bringt Fachdidaktiker und Lehrpersonal aus der Schulpraxis 
sowie auch Islamwissenschaftler mit ihren jeweiligen Beiträgen 
zusammen. Auf dieses so gewonnene Material stützt sich die hier 
vorgestellte Unterrichts- und Explorationsreihe.

In dieser Reihe sollte anhand der sog. Gottesfrage illustriert 
werden, wie ein solches Einflechten von Positionen der Philo-
sophie der islamischen Welt in den (hier gymnasialen) Philoso-
phieunterricht über den Randkanon aussehen kann. In Nord-
rhein-Westfalen behandeln die Schüler im Inhaltsfeld „Erkennt-
nis und ihre Grenzen“ unter dem inhaltlichen Schwerpunkt 
„Metaphysische Probleme als Herausforderung für die Vernunfter-
kenntnis“ u.a. die besagte Gottesfrage. Zum Standard gehören 
dabei die „klassischen Gottesbeweise“, aber auch Standpunkte 
der Religionskritiker.10 In die auf 12 Stunden ausgelegte Reihe 
ließen sich nun Positionen der Philosophie der islamischen Welt 
wie folgt einfügen (europäische Denker und, jeweils in Klam-
mern gesetzt, Denker der Philosophie der islamischen Welt): 

Thomas von Aquin: Kosmologischer Gottesbeweis; (Ibn Sina: 
Kontingenzbeweis); Anselm von Canterbury: Ontologischer Got-
tesbeweis; Gaunilo von Marmoutiers / Immanuel Kant: Kritik 
am ontologischen Gottesbeweis; (Sadiq al-Azm: Kritik am reli-
giösen Denken).

Nachdem sich die Schüler mit dem kosmologischen Argument 
Thomas von Aquins beschäftigt hatten, konnten zentrale Gedan-
ken nochmalig anhand des Kontingenzbeweises von Ibn Sina 
rekapituliert werden. Ibn Sinas Argumentation zeigt durchaus 
Parallelen zu derjenigen des Thomas von Aquin.11 Seine Über-
legungen zu Gott als notwendig Seiendem können aber auch 
genutzt werden, um das ontologische Argument Anselm von Can-
terburys, welches die Schüler anschließend erarbeiten sollten, zu 
entlasten. Demnach lässt sich Ibn Sinas Kontingenzargument gut 
zwischen dem kosmologischen und dem ontologischen Gottesbe-
weis einordnen, ja es kann die Auseinandersetzung mit beiden 
Denkern erweitern. Nach der eher intuitiven Kritik am ontolo-
gischen Argument durch Gaunilo von Marmoutiers behandelten 
die Schüler die – im Unterricht oft als schwer verständlich emp-
fundene – Kritik durch Kant. Abschließend wurde die kritische 
Einstellung des syrischen Philosophen al-Azm gegenüber dem 
religiösen Denken überhaupt reflektiert. Dieser Denker bot sich 
als Schlusspunkt an, da er die Vereinbarkeit von Religion und 
Wissenschaft kritisch hinterfragt.12

4 �Empirische Exploration – erste unterrichts-
praktische Erfahrungen

Nach eigenen unterrichtspraktischen Eindrücken lässt sich vor 
allem bei muslimischen Schülern das Interesse am Philosophie-
unterricht steigern, indem die Philosophie der islamischen Welt 
aufgegriffen wird. Wichtig dabei ist, dass dies nicht im Sinne 
von Positionen primär für Muslime geschieht (quasi nach dem 
Motto: „Jede Kultur hat ihre Philosophen“), sondern als umfas-
senderer Beitrag insbesondere zu kulturübergreifenden philoso-
phischen Fragestellungen. Der islamische Kulturkreis ist in der 
Wahrnehmung mancher Schüler eher negativ konnotiert. Durch 
die Auseinandersetzung mit der Philosophie der islamischen 
Welt erhalten viele Schüler hingegen ein differenzierteres Bild. 
Von muslimischen Schülern wird die Auseinandersetzung mit 
Positionen der islamischen Welt dabei als wertschätzend emp-
funden, auch wenn etwa der Ansatz, die Argumentation für die 
Existenz Gottes über abstrakte Gottesbeweise und nicht über 
den Koran zu vollziehen, für sie zunächst wohl ungewohnt ist. 
Generell lässt sich bei diesen Schülern eine positive Anmu-
tung zu kulturellen Leistungen feststellen, z.B. hinsichtlich der 
Bedeutung der Aristotelesrezeption durch die islamische Kul-
tur. Aber auch in der kritischen Auseinandersetzung mit der 
eigenen Kultur wird deutlich, dass muslimische Schüler von der 
Beschäftigung mit der Philosophie der islamischen Welt profi-
tieren. Mit Bezug auf die beschriebene Reihe gelang es etwa 
einem muslimischen Schüler, ausgehend vom Gottesbeweis Ibn 
Sinas, in seinen Beiträgen zum Unterricht die eigene Position 
in kritischer Auseinandersetzung deutlich zu schärfen. Von 
nichtmuslimischen Schülern wurde die Auseinandersetzung mit 
der Philosophie der islamischen Welt begrüßt und von vielen 
dieser Schüler mit Interesse aufgenommen. Dabei konnten die 
bestehenden Überschneidungen zwischen der europäischen und 
der islamischen Welt mit erkennbarem Antrieb erkundet und 
herausgearbeitet werden.

All diese Eindrücke mögen jedoch einer in beträchtlichem 
Grade subjektiven Wertung unterlegen haben. Um daher auf 
systematische Weise zu untersuchen, ob eine Erweiterung des 
Randkanons um Positionen der islamischen Welt tatsächlich 
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zu einem Anstieg des entsprechenden Interesses führen kann, 
wurde von uns eine empirische Erhebung geplant und durch-
geführt. Anschließend wurden Gruppendiskussionen vollzogen, 
um erlangte Ergebnisse noch besser verstehen zu können. Die 
Ausgangsthese des empirischen Vorgehens war, dass sich das 
Interesse an der Philosophie der islamischen Welt bei der Schü-
lerschaft durch das Hinzuziehen diesbezüglicher Positionen 
tatsächlich nachweisbar steigern lässt. Solch eine These wird 
allerdings in Fachkreisen kontrovers diskutiert; vom Gymnasial-
lehrer und Philosophiedidaktiker Matthias Tichy wird sie bspw. 

nicht geteilt. Er schreibt in seinem Aufsatz „Fremd im Philo-
sophieunterricht oder: Brauchen wir eine interkulturelle Philo-
sophiedidaktik?“ hierzu Folgendes: „Solche Themen üben auf 
Schülerinnen und Schüler oft den Reiz des Exotischen aus, bilden 
sozusagen das Versprechen eines Ausbruchs aus dem gewöhn-
lichen Alltagsleben oder zumindest den Anlass, einmal einen 
Blick von außen auf die eigene Kultur und das eigene Leben zu 
werfen. Sobald es jedoch um eine genauere Auseinandersetzung 
geht, sinkt erfahrungsgemäß das Interesse“.13 (Teil 2 in der 
Folgeausgabe)

Anmerkungen

1	 Dr. Erdmann Görg war Gymnasiallehrer (Philosophie, Physik) und ist nun Akademi-
scher Rat an der Universität Trier. Seine Forschungsschwerpunkte erstrecken sich 
auf die Wissenschaftsgeschichte, die Philosophie der islamischen Welt im Schulun-
terricht, entsprechende Fragen der Kanonerweiterung und die Philosophiedidaktik. 
Prof. Dr. Helen Schneider ist als Hochschullehrerin für Sozialökonomik an der Frank-
furt University of Applied Sciences tätig.  Ihre Arbeits-/Forschungsschwerpunkte lie-
gen auf der Planung, Steuerung, Organisation und Finanzierung der Sozialwirtschaft 
sowie auf der Sozialraumorientierung im Kontext der sozialen Arbeit.

2	 Vgl. zu den folgenden Darlegungen auch Erdmann Görg (2021): Islamische Philo-
sophen im Philosophieunterricht am Beispiel eines Gottesbeweises von Ibn Sinas. 
In: Ralf Glitza & Vanessa Albus (Hrsg.): Kulturelle Phänomene und philosophische 
Herausforderungen. Impulse für Bildungsprozesse in Theorie und Praxis. Bochum: 
Projektverlag, S. 71-88.

3	 Vgl. Franz Wimmer (1998): Thesen, Bedingungen und Aufgaben interkulturell orien-
tierter Philosophie. In: polylog – Zeitschrift für interkulturelles Philosophieren, 1, S. 
5-12. Siehe umfassend auch Franz Wimmer (2004): Interkulturelle Philosophie. Eine 
Einführung. Wien: Wiener Univ.-verlag.

4	 Vgl. Vanessa Albus (2021): Auf Spurensuche einer interkulturellen Philosophiedi-
daktik. In: Ralf Glitza & Vanessa Albus (Hrsg.): Kulturelle Phänomene und philo-
sophische Herausforderungen. Impulse für Bildungsprozesse in Theorie und Praxis. 
Bochum: Projektverlag, S. 30 (21-31).

5	 Die Unterrichtseinheit und die Erhebung wurden geplant und durchgeführt von Dr. 

Görg. Die entsprechende wissenschaftliche Begleitung erfolgte durch Prof. Schneider.
6	 Vgl. zu Begriffen und Traditionslinie auch Ulrich Rudolph (2012): Einleitung. In: 

Ulrich Rudolph (Hrsg.): Philosophie der islamischen Welt. Band 1, 8.-10. Jahrhun-
dert. Basel: Schwabe, S. XIII-XXXII.

7	 Kompakte Wiedergabe der sechs Gründe gemäß Vanessa Albus & Ulrich Rudolph 
(2013): Islamische Philosophie: Überlegungen zur Kanonmodifizierung im Ethik- und 
Philosophieunterricht: Ein Gespräch. Zeitschrift für Didaktik der Philosophie und 
Ethik, 35(3), S. 84-88.

8	 Siehe z.B. Volker Steenblock (2017): Philosophische Bildung als Arbeit am Logos. In: 
Julian Nida-Rümelin, Irina Spiegel & Markus Tiedemann (Hrsg.): Handbuch Philoso-
phie und Ethik. Band 1: Didaktik und Methodik. 2. Aufl. Paderborn: F. Schöningh, 
S. 58 (57-68).

9	 Ralf Glitza & Erdmann Görg (Hrsg.): Perspektiven auf den Philosophiekanon – Interkul-
turelle Philosophie im Philosophieunterricht. Herne: G. Schäfer Verlag.

10	Vgl. dazu bspw. Jörg Peters & Bernd Rolf (2014): philo Einführungsphase. Bamberg: 
Buchner, S. 150-160 und S. 164-165.

11	Für eine historische und philosophische Begründung sowie entsprechende Quellen 
bzw. Unterrichtsmaterialien vgl. wieder Görg 2021 (siehe Anm. 2).

12	Geeignete Quellen/Unterrichtsmaterialien können später der folgenden Publikation 
entnommen werden: Katharina Schulz & Kata Moser: Sadik Jalal al-Azm zur Frage 
der Vereinbarkeit von Religion und Wissenschaft. In: Glitza & Görg (siehe Anm. 9): 
Perspektiven auf den Philosophiekanon – Interkulturelle Philosophie im Philosophie-
unterricht. Herne: G. Schäfer Verlag, S. 275-304.

13	Matthias Tichy (2010): Fremd im Philosophieunterricht oder: Brauchen wir eine 
interkulturelle Philosophiedidaktik? In: Zeitschrift für Didaktik der Philosophie und 
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REZENSION
Möstl/Weiner, Polizei- und Ord-
nungsrecht Niedersachsen, Kom-
mentar. 2. Auflage 2025

Der vorliegende Kommentar stellt 
das Polizei- und Ordnungsrecht 
des Landes Niedersachsen klar 
und übersichtlich dar. Er wird von 
systematischen Vorbemerkungen 
umrahmt, in denen es um grund-

sätzliche Fragestellungen zum Gefahrenabwehrrecht in 
Deutschland, die spezifischen Entwicklungen in Nieder-
sachsen und die Datenschutz-Richtlinie (EU) 2016/680 
geht. Unter anderem werden die in einem ambivalenten 
Spannungsverhältnis stehenden Leitbegriffe „Freiheit und 
Sicherheit“ erläutert. Dabei wird sowohl die Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts als auch der im europäischen 
Unionsrecht maßgebliche „Raum der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts“ berücksichtigt.
Für eine leichte Orientierung der Nutzer sorgt die stringente 
Strukturierung. Ausgehend vom Gesetzestext, einem allge-
meinen Überblick und einer Inhaltsübersicht, werden die 
einzelnen Vorschriften vom Allgemeinen hin zum Besonde-
ren erörtert. Hervorzuheben ist der jeweils fundierte Ein-
stieg unter Hinweis auf praxisrelevante Fragen, eine diffe-
renzierte Betrachtung der erkannten Problemstände sowie 
die durchgehende Objektivität bei Bewertungen auf der 
Basis der juristischen Methodik. Hinzu kommt ein überzeu-
gendes Sachverzeichnis, das die Recherche erleichtert.

Der Kommentar wird von Prof. Dr. Markus Möstl, Universität 
Bayreuth, sowie Rechtsanwalt und Prof. a.D. Dr. Bernhard Wei-
ner, vormals Polizeiakademie Niedersachsen, herausgegeben. Als 
Bearbeiter konnten zudem weitere Autoren aus dem Hochschul-, 
Ministerial-, Verwaltungs- und Polizeibereich gewonnen werden, 
die durchgehend ausgewiesene Kenner der Materie sind.
Die 2. Auflage bringt das Werk hinsichtlich Gesetzgebung, 
Rechtsprechung und Literatur auf den Stand vom 1. April 
2024.
Als Zielgruppe werden Angehörige der Justiz, von Polizei- 
und Verwaltungsbehörden, Ministerien sowie Lehrende und 
Studierende an Hochschulen ausgewiesen. 
Da das Standardwerk auf nahezu alle Fragen des allgemei-
nen Polizei- und Ordnungsrechts Niedersachsen fundierte 
Antworten bereithält, gehört es zweifellos in jede Polizei-
dienststelle des Landes. Aber auch für den länderübergrei-
fend angelegten wissenschaftlichen Diskurs leistet der Kom-
mentar einen wichtigen Beitrag und die Auswertung dürfte 
daher obligatorisch sein.
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Strafrechtliche Recht-
sprechungsübersicht

Von EPHK & Ass. jur. Dirk Weingarten, Wiesbaden

Wir bieten Ihnen einen Überblick 
über strafrechtliche Entscheidun-

gen, welche überwiegend – jedoch nicht ausschließlich – für die 
kriminalpolizeiliche Arbeit von Bedeutung sind. Im Anschluss an 
eine Kurzdarstellung ist das Aktenzeichen zitiert, so dass eine 
Recherche möglich ist. 

1 Materielles Strafrecht

§ 184b Abs. 2 Var. 2 bzw. § 184c Abs. 2 Var. 2 StGB – Ver-
breitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer bzw. 
jugendpornographischer Inhalte; hier: Bandenmäßige Tat-
begehung. Der A schloss sich dem Internetforum „B.“ unter 
Verwendung eines Nutzernamens an. Es handelte sich dabei 
um einen szenetypischen, internationalen Zusammenschluss 
pädophiler Personen, die hierüber einen längerfristigen und 
umfangreichen Austausch kinder- und jugendpornographischer 
Bild- und Videodateien abwickelten. Das Internetforum war 
über das TOR-Netzwerk erreichbar. Eine Anmeldung war nach 
Registrierung möglich, wozu Nutzername und Passwort hinter-
legt wurden. Voraussetzung war ferner, dass Nutzer die durch 
die Administratoren festgelegten „Forenregeln“ akzeptierten. 
Hierzu gehörte namentlich, dass ausschließlich Dateien mit 
männlichen Kindern ab dem ersten Lebensjahr und Jugendli-
chen hochgeladen werden. Sämtliche Nutzer konnten auf die 
Dateiinhalte zugreifen. Zur Tatzeit gehörten dem Internetforum 
etwa 245.000 registrierte aktive Mitglieder an.

Bandenmäßig im Sinne von § 184b Abs. 2 Var. 2 bzw. § 184c 
Abs. 2 Var. 2 StGB handelt, wer einem zum Zwecke des Aus-
tauschs kinder- und jugendpornographischer Inhalte betriebe-
nen zugangsbeschränkten Internetforum beitritt und entspre-
chend den hierfür aufgestellten Regeln zugleich (konkludent) 
erklärt, hierüber fortan einen wiederholten Tauschhandel mit 
anderen registrierten Nutzern zu betreiben. Eine Bandenabrede 
ist auch zwischen Personen möglich, die sich sämtlich nicht 
näher kennen, sondern unter Pseudonymen und Decknamen 
im virtuellen Raum des Internets miteinander handeln. (BGH, 
Beschl. v. 14.11.2023 - 6 StR 449/23)

§ 185 StGB – Beleidigung; hier: Polizei als „Affenbande“. 
Die Polizeibeamten wurden mit dem Schimpfwort „Affenbande“ 
betitelt, nachdem der A sich nach einem Gespräch mit dem 
Arzt bereits freiwillig zur Blutentnahme bereit erklärt hatte. 
Danach hatten auch schon zwei Polizeibeamte den Raum, in 
dem sich der A befand, wieder verlassen. Zu diesem Zeitpunkt 
fragte der die Blutentnahme durchführende Arzt den A, „was 
er denn konsumiert habe“. Hierauf antwortete der A dem Arzt, 
er werde es ihm erst sagen, wenn die „Affenbande“, also die 
zwei noch im Zimmer anwesenden Polizeibeamten, den Raum 
verlassen hätten. 

Die Bezeichnung von Polizeibeamten als „Affenbande“ ist 
eine Formalbeleidigung. In diesem Fall hat eine Abwägung zwi-
schen der Meinungsfreiheit und dem Schutz der Persönlichkeit 
im konkreten Einzelfall zu erfolgen. Bei wertender Betrachtung 
dieser Umstände überwog nach Ansicht des Senats das Inter-
esse am Schutz der Persönlichkeit der betroffenen Polizeibe-
amten. Dabei war vor allem von Bedeutung, dass der verwen-
dete Ausdruck kein Beitrag zu einer seriösen Meinungsbildung 
war, sondern lediglich die beiden Beamten gegenüber dem Arzt 
herabsetzen sollte. (BayObLG, Beschl. v. 4.10.2024 – 205 StRR 
323/24)

§ 201a Abs. 1 Nr. 1 StGB – Verletzung des höchstpersönli-
chen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch 
Bildaufnahmen; hier: Höchstpersönlicher Lebensbereich – 
neutrale Handlungen. Der Angeklagte (A) und das 21-jährige 
spätere Tatopfer hatten eine problematische persönliche Bezie-
hung, zeitweise auch eine Liebesbeziehung. Im Laufe dessen 
fügte der A der Geschädigten auch Gesichtsverletzungen zu. In 
den Folgemonaten fertigte er zu insgesamt sieben Gelegenhei-
ten heimlich durch ein Fenster mit seinem Mobiltelefon, befes-
tigt an einem Selfie-Stick, Videoaufnahmen von der in ihrem 
Wohnzimmer weilenden Geschädigten an. Diese Aufnahmen 
zeigten diese jeweils in bekleidetem Zustand auf dem Sofa sit-
zend und fernsehend oder in eine Decke eingehüllt schlafend.

Hinsichtlich der sieben Videoaufnahmen, die die Geschädigte 
in ihrem Wohnzimmer beim Schlafen oder Fernsehen zeigte, 
hat der BGH festgestellt, dass das unbefugte Herstellen die-
ser Bildaufnahmen, die die Geschädigte jeweils bei sog. „neu-
tralen Handlungen“ abbilde, nicht deren höchstpersönlichen 
Lebensbereich verletze und damit nicht den Straftatbestand der 
„Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Per-
sönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen“ (§ 201a Abs. 1 Nr. 1 
StGB) erfülle. (BGH, Beschl. v. 1.10.2024 – 1 StR 299/24)

§ 263a Abs. 1 StGB – Computerbetrug; hier: Eingabe 
falscher Daten, „Setzen eines Hakens“. Der Angeklagte 
Arzt (A), sei während der Corona-Pandemie aufgrund 
einer Kooperationsvereinbarung mit der Kassenärztlichen 
Vereinigung Bayern (KVB) als Impfarzt in verschiedenen 
Impfzentren in Bayern tätig gewesen. Dabei soll er in 18 
tatmehrheitlichen Fällen gegenüber der KVB insgesamt 
641.467,47€ falsch abgerechnet haben, indem er auch 
tatsächlich nicht erbrachte Leistungen geltend gemacht 
hätte. Er habe die Honorare über das von der KVB für die 
Impfabrechnung eingerichtete Online-Portal „Meine KVB“ 
beantragt. Dazu musste er die Daten der vorgenommenen 
Impfungen mit Zeit und Ort der Leistungserbringung eingeben. 
Die Eingabemaske enthielt am Ende des Eingabevorgangs 
folgenden Hinweis: „Bitte beachten Sie, dass Angaben 
wahrheitsgemäß sein müssen und Sie keine Leistungen angeben 
dürfen, die Ihnen Dritte erstatten.“ Unmittelbar darunter sei 
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ein Kästchen angebracht gewesen, das er durch das Setzen 
eines Hakens aktivieren musste. Neben diesem habe sich 
folgender Text befunden: „Hiermit bestätige ich, dass die 
Angaben wahrheitsgemäß sind und ich für diese Tätigkeiten 
keine Erstattung Dritter, z.B. von einem privaten Dienstleister, 
der das lmpfzentrum betreibt, erhalte“. Erst nach Setzen 
des Hakens konnte der weitere Button „Abrechnung jetzt 
einreichen“ aktiviert und die Abrechnung abgeschickt werden. 
Die KVB habe die Anträge sodann monatlich für den jeweils 
vorangegangenen Monat abgerechnet.

Computerbetrug durch Verwendung unrichtiger Daten  
(§ 263a Abs. 1 Var. 2 StGB) ist auch dann möglich, wenn diese 
Daten in ein Programm eingegeben werden, das sie nicht prüft. 
Die falsche Abrechnung von ärztlichen Leistungen über das 
Online-Portal der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern („Meine 
KVB“) kann einen Computerbetrug darstellen. (LG Nürnberg-
Fürth, Beschl. v. 9.4.2024 – 12 KLs 112 Js 10426/22)

§  267 Abs. 1 StGB – Urkundenfälschung; hier: Unechte 
Urkunde; Urkundenfälschung durch Fantasieausweis 
„Königreich Deutschland“. Bei einer verdachtsunabhängigen 
Personenkontrolle durch die Polizei, bei der der A aufgefordert 
wurde, sich auszuweisen, zeigte er eine „Identitätskarte“ in der 
Erwartung vor, diese werde von den Kontrollierenden akzeptiert 
werden, um sich als angeblicher Staatsangehöriger des „König-
reichs Deutschland“ auszuweisen. Die „Identitätskarte“, welche 
aus Plastik gefertigt ist, hat die gleiche Stärke und das gleiche 
Format wie der amtliche Personalausweis der Bundesrepublik 
Deutschland und ist ebenso wie dieser an den Ecken abgerun-
det. Anders als dieser ist die „Identitätskarte“ in einem gelbli-
chen Ton gehalten.

Eine unechte Urkunde im Sinne des § 267 Abs. 1 StGB liegt 
vor, wenn ein Ausweisdokument zumindest bei oberflächlicher 
Betrachtung den Eindruck erweckt, es sei im Namen einer exis-
tierenden staatlichen Behörde und nicht von einer privaten 
Organisation ausgestellt worden. (Bayerisches Oberstes Landes-
gericht, Beschl. v. 17.3.2025 – 201 StRR 4/25)

§ 316b Abs. 1 Nr. 3 StGB – Störung öffentlicher Betriebe; 
hier: „Unbrauchbar machen“ durch „Blitzerschubsen“. 
Nachdem der Angeklagte A  die Messeinrichtung (mobile 
Geschwindigkeitsmessanlage ESO 3 – Messanlage bestehend 
aus vier hintereinander aufgestellten Komponenten: 
Messsensor, eine auf einem 3-Bein-Stativ befestigten 
Seitenkamera, Blitzwürfel und eine ebenfalls auf einem 
3-Bein-Stativ befestigten (Front-)Kamera) erblickt hatte, 
ging er zunächst weiter und drehte nach ca. 30 bis 40 Metern 
um, um auf dem Radweg in Richtung der Messeinrichtung 
zurückzugehen. Dort angekommen, trat der A zielgerichtet 
und mit Wucht zunächst gegen die zweite Komponente – die 
Seitenkamera –; anschließend boxte er die vierte Komponente 
– die Frontkamera – um. Wie von A beabsichtigt, stürzten 
hierdurch beide Kameras um. Hierdurch erlitten die Kameras 
keinen Schaden, allerdings  konnten einstweilen keine 
weiteren Geschwindigkeitsmessungen mehr durchgeführt 
werden, worum es dem A von Anfang an ging. 

Durch das Umwerfen der beiden Kameras konnte der 
mit der Geschwindigkeitsmessanlage verfolgte Zweck, 
Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen, für eine gewisse, 
nicht unerhebliche, Zeitdauer nicht mehr erreicht werden, 
so dass hierdurch der Betrieb der Anlage verhindert worden 
ist. Bedeutungslos ist, dass keine Beschädigung der Anlage 
erfolgte. Ebenfalls bedeutungslos ist, dass die Messanlage nur 
deshalb für längere Zeit außer Betrieb gewesen ist, weil sich 
die Polizei dafür entschieden hatte, Spuren zu sichern und vor 

Ort die umgeworfenen Kameras auf etwaige Beschädigungen zu 
kontrollieren bzw. selbige auszuschließen. Denn selbst wenn 
die letztlich unbeschädigt gebliebenen Kameras sofort wieder 
aufgerichtet worden wären, konnten ab dem Moment, in dem 
die Kameras durch den A umgestoßen wurden, – zumindest 
temporär – keine Messungen mehr erfolgen. Überdies 
mussten die Kameras auf Schadensfreiheit überprüft werden, 
um sicherzustellen, dass zukünftige Messungen fehlerfrei 
durchgeführt werden können. (OLG Hamm, Beschl. v. 1.4.2025 
- 4 ORs 25/25)

2 Prozessuales Strafrecht

§ 102 StPO – Durchsuchung bei Beschuldigten; hier: 
Anonyme Anzeige als Tatverdachtsgrundlage. Dem 
Strafverfahren lag eine über das anonyme Hinweisgebersystem 
der Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und 
Korruption im Gesundheitswesen (ZKG) erfolgte anonyme 
Anzeige zugrunde. Diese hat unter anderem folgenden Inhalt: 
„In der XXX Apotheke, kommt es immer wieder durch mehrere 
Kunden zum Betrug der Krankenkassen. Eine spezielle Kundin, 
die ich namentlich kenne, kommt regelmäßig in die Apotheke, 
um sich auf einmal im Schnitt zwischen 10 – 20 Rezepten, 
die sie von ihren Ärzten gesammelt hat, nachquittieren zu 
lassen. X verkauft diese Waren nicht, sondern bedruckt 
lediglich die Rezepte, damit diese die Rezepte bei ihrer 
Krankenkasse (privat) einreichen kann. Beide Damen kennen 
sich schon länger und es geht schon eine ganze Zeit lang so. 
X macht das auch bei anderen ihrer Kunden so, die ich aber 
namentlich nicht kenne. Zudem verkauft X auch sehr viele 
verschreibungspflichtige Medikamente (darunter auch starke 
Schlaftabletten) ohne Rezept an ihre Kunden.“ Es werden 
Beweise benannt und zum konkreten Tatzeitraum Angaben 
gemacht.

Eine anonyme Anzeige über ein Hinweisgebersystem kann 
eine für die Anordnung einer Durchsuchung gemäß § 102 StPO 
ausreichende Verdachtsgrundlage bieten. Eine derartige Anzeige 
muss von beträchtlicher sachlicher Qualität sein oder es muss mit 
ihr zusammen schlüssiges Tatsachenmaterial vorgelegt worden 
sein. In diesen Fällen müssen die Eingriffsvoraussetzungen des 
§ 102 StPO besonders sorgfältig geprüft werden. (LG Nürnberg-
Fürth, Beschl. v. 14.2.2024 – 18 Qs 49/23, 18 Qs 50/23, 18 Qs 
51/23)

§ 112 StPO – Voraussetzungen der Untersuchungshaft; 
Haftgründe; hier: Verlängerung der Untersuchungshaft 
bei Auswertung von Millionen von Chatnachrichten in aus-
ländischer Sprache. Der Beschuldigte (A) patrouillierte als 
bewaffneter Kämpfer der Vereinigung IS mit anderen in Pick-
ups durch die syrische Stadt G, um das durch den IS eingenom-
mene Gebiet gegen Angriffe zu verteidigen. Daneben steuerte 
er mit Lautsprechern versehene Fahrzeuge zwecks Verbreitung 
der Glaubens- und Verhaltensregeln des IS in der Bevölkerung. 
Außerdem befehligte er eine Festnahmeeinheit. Deren etwa 30 
Mitglieder waren mit Langwaffen, unter anderem AK 47-Sturm-
gewehren, ausgerüstet, trugen Schutzwesten mit Ersatzmaga-
zinen sowie Messern und patrouillierten in Pick-ups oder zu 
Fuß durch die Straßen. Sie verschleppten Angehörige der geg-
nerischen Freien Syrischen Armee (FSA), wobei der A darüber 
bestimmte, wen dies traf, indem er auf die Häuser der Personen 
zeigte. 

A wurde im März 2024 festgenommen und befindet sich seit-
her ununterbrochen in Untersuchungshaft. (BGH, Beschl. v. 
2.10.2024 - AK 72/24, AK 73/24)
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Aktuelles aus dem Netz
Von EKHK Christian Zwick, Ludwigshafen

150-kW-Laser EOS 
Apollo kann 50 
Drohnen pro Minute 
abschießen

Das australische Unternehmen EOS hat sein Hochenergie-Laser-
System Apollo vorgestellt. Das bis zu 150 kW starke System 
soll Drohnen-Schwärme kostengünstig abwehren und bis zu 
50 Drohnen pro Minute vernichten können. […] Seine hohe 
Schwenkgeschwindigkeit von weniger als 1,5 Sekunden für eine 
60-Grad-Drehung ermöglicht eine schnelle Neuzielerfassung, 
während die kontinuierliche Stromversorgung unbegrenzte 
Einsätze bei Anschluss an externe Stromquellen ermöglicht. 
Mehr: https://winfuture.de/news,153562.html, Meldung vom 
12.9.2025.

Starlink kauft Mobilfunkfrequenzen: Direct-to-
Cell ohne Partner möglich

Elon Musks SpaceX hat sich in einem 17-Milliarden-Dollar-Deal 
Frequenzlizenzen von EchoStar gesichert. […] Mit dem Einkauf 
der Frequenzen bietet sich Starlink jetzt die Möglichkeit, sich 
nicht nur als Ergänzung zu vorhandenen Mobilfunkangeboten 
zu positionieren, sondern eigene an den Markt zu bringen. 
Mehr: https://www.heise.de/news/Starlink-kauft-Mobilfunk-
frequenzen-Direct-to-Cell-ohne-Partner-moeglich-10636727.
html, Meldung vom 8.9.2025.

KI-Videogenerierung: Veo 3 unterstützt 1080p, 
vertikale Videos und kostet weniger

Google überarbeitet die Features und Verfügbarkeit der für die 
KI-Videogenerierung genutzten Modelle Veo 3 und Veo 3 Fast. 
[…] Eine Sekunde KI-Video generiert mit Veo 3 kostet jetzt 
nicht mehr 0,75 US-Dollar, sondern lediglich noch 0,40 US-Dol-
lar. Für das weniger leistungsfähige, aber schnellere Modell Veo 
3 Fast ruft Google ab sofort nur noch 0,15 US-Dollar statt 0,40 
US-Dollar pro Sekunde auf. Mit beiden Varianten des KI-Modells 
lassen sich derzeit bis zu 8 Sekunden lange Videoclips inklusive 
Audio erstellen. Mehr: https://www.computerbase.de/news/
apps/ki-videogenerierung-veo-3-unterstuetzt-1080p-vertikale-
videos-und-kostet-weniger.94250/, Meldung vom 9.9.2025.

Fake-Bestellungen bei Amazon: So funktioniert 
der Brushing-Trick

Händler – häufig aus dem Ausland – bestellen Produkte über 
Fake-Accounts und lassen sie an reale Adressen liefern. Diese 
Adressen sind keine Zufallsfunde. Oftmals stammen sie aus älteren 
Datenlecks, von gekauften Adressdatenbanken oder wurden 
über zwielichtige Drittanbieter beschafft. […] Sie inszenieren 
Bestellungen und liefern tatsächlich aus, um anschließend 

positive Bewertungen schreiben zu können, die auf den ersten 
Blick echt wirken. Schließlich wurde das Produkt ja wirklich 
verschickt. […] Rein rechtlich gesehen ist der Versand solcher 
Pakete meist unproblematisch – solange keine Rechnung gestellt 
wird. Mehr: https://t3n.de/news/amazon-fake-bestellungen-
brushing-trick-1687968/, Meldung vom 24.8.2025.

Justiz: Einführung der E-Akte wird verschoben

Während ein Teil der Anwender bereits von der E-Akte profitiert 
und Papier und Zeit spart, läuft es nicht überall rund. Aktuell 
sind viele Länder dabei, die „E-Akte in Strafverfahren“ 
einzuführen. Jetzt soll die Frist verlängert werden und zwar 
auf Anfang 2027. Die Pilotphase für die E-Akte startete 
bereits 2016. Das Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz (BMJV) hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, 
den das Bundeskabinett nun beschlossen hat. […] Außerdem 
soll es „einzelfallbezogene Ausnahmen“ von der elektronischen 
Form geben, etwa wenn der Aufwand ansonsten zu hoch wäre. 
Mehr: https://www.heise.de/news/Justiz-Einfuehrung-der-E-
Akte-wird-verschoben-10631377.html, Meldung vom 5.9.2025.

iPhone Air ohne SIM-Kartenslot: Ende der 
physischen Karte eingeläutet?

Seit den frühen Neunzigerjahren gehört sie zum festen 
Bestandteil jedes Handys – die SIM-Karte. […] Immer mehr 
Hersteller setzen auf die elektronische Variante, die sogenannte 
eSIM. Dabei handelt es sich um einen fest verbauten Chip, 
auf den sich Mobilfunkprofile per Software aufspielen lassen. 
[…] Mit dem neuen iPhone Air erscheint erstmals ein 
Modell in Deutschland, das vollständig auf einen SIM-Slot 
verzichtet. Nutzerinnen und Nutzer müssen zwingend ein 
eSIM-Profil aktivieren, um das Gerät verwenden zu können. 
Mehr: https://www.computerbild.de/artikel/News-Handy-
iPhone-Air-ohne-SIM-Kartenslot-Ende-der-physischen-Karte-
eingelaeutet-40355927.html, Meldung vom 12.9.2025.

IAA: Qualcomm und BMW bringen 
automatisiertes Fahrsystem auf den Markt

Das KI-fähige automatisierte Fahrassistenzsystem Snapdragon 
Ride Pilot basiert auf Snapdragon Ride-System-on-Chips 
und einer neuen, gemeinsam entwickelten Software für 
automatisiertes Fahren. […] Technisch setzt Snapdragon Ride 
Pilot auf einen Verbund aus hochauflösenden 8-Megapixel- 
und 3-Megapixel-Kameras sowie Radarsensoren, die eine 
360-Grad-Abdeckung erlauben. Hinzu kommen hochauflösende 
Kartierung und präzise GNSS-Lokalisierung. Mehr: https://www.
heise.de/news/Qualcomm-und-BMW-bringen-automatisiertes-
Fahrsystem-auf-den-Markt-10637004.html, Meldung vom 
8.9.2025.
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Sexuelle Belästigung 
– Sexualstraftat?!

Von Erika Krause-Schöne, Rostock*

Seit „MeToo“ und „Nein heißt 
Nein“ wird zunehmend offen über sexuelle und sexualisierte 
Übergriffe gesprochen. Das ist besonders wichtig für die 
betroffenen Personen – und das sind überwiegend Frauen. 
Dennoch bleibt es oft ein harter Kampf. Gerade beim Thema 
sexuelle Belästigung gibt es nach wie vor viele Hürden. 
Betroffenen wird häufig Hysterie oder „Emanzengetue“ 
unterstellt. Oft heißt es, es handele sich nur um ein 
„Kavaliersdelikt“ oder die Frauen seien selbst schuld – „sie 
provozieren es doch“, sei es durch Kleidung, Aussehen oder 
bloße Anwesenheit. Aber ist es wirklich so einfach?

Unter einer sexuellen Belästigung ist jedes unerwünschte 
Verhalten mit sexuellem Bezug zu verstehen, das die Würde 
einer Person verletzt und als beleidigend oder abwertend 
empfunden wird. Es umfasst verbale, nonverbale und physische 
Handlungen wie sexuelle Anspielungen, anzügliche Kommentare, 
unerwünschte Berührungen, aufdringliche Blicke oder das Zeigen 
von pornografischem Material. Entscheidend ist die Perspektive 
der betroffenen Person, die Absicht der belästigenden Person ist 
nicht ausschlaggebend. Sie beginnt dort, wo die persönlichen 
Grenzen der betroffenen Person überschritten werden und dies 
als entwürdigend empfunden wird. 

Verbale und non-verbale Belästigungen gelten jedoch 
rechtlich nicht als Sexualstraftaten und auch nicht als 
Ordnungswidrigkeiten. Das Strafgesetzbuch (§ 184i StGB) legt 
klar fest, dass für eine strafbare sexuelle Belästigung eine 
körperliche Berührung in sexueller Form Voraussetzung ist. 
Rein verbale oder sexuell anzügliche Kommentare sind nicht 
strafbar, solange keine körperliche Berührung erfolgt.

Nicht jede unangenehme oder unerwünschte Interaktion 
erfüllt also den Tatbestand der sexuellen Belästigung. Verbale 
und non-verbale Übergriffe fallen eher unter unangemessenes 
Verhalten – schlicht gesagt, wo war die „gute Kinderstube“.

Hierzu zählen das Anstarren, anzügliche Bemerkungen, uner-
wünschte Berührungen, eindeutige Einladungen sowie das Ver-
sprechen von Vorteilen bei sexuellem Entgegenkommen. Sexu-
elle Belästigung ist kein Flirt und kein harmloser Spaß. Sie 
erfolgt bewusst und mit voller Absicht. Für die Betroffenen ist 
sie beleidigend, zutiefst entwürdigend und verletzend. 

Und es geht hier schlicht und einfach um Macht und 
Machtausübung. Den Betroffenen wird auf subtile Art und 
Weise suggeriert, dass sie klein und schwach sind und sich des-
halb zu fügen haben.

Aktuell wird viel über den Begriff „Catcalling“ diskutiert 
und dies auf das „Hinterherpfeifen“ reduziert. Diese Diskussion 
greift jedoch oft zu kurz. Frauen und Mädchen berichten von 
ihren Erlebnissen, fühlen sich dadurch stigmatisiert und ihr 
subjektives Sicherheitsgefühl wird beeinträchtigt. 

Auch heute wird oft verkannt, dass verbale und non-verbale 
Belästigungen ohne körperliche Berührung bei Betroffenen 
psychische Störungen, Ängste und Krankheitsbilder hervorrufen 

können. Prävention und Sensibilisierung stoßen dabei schnell 
an Grenzen – nicht nur im öffentlichen Raum, sondern 
besonders am Arbeitsplatz.

Auch die Polizei ist nicht frei von sexuellen und 
sexualisierten Belästigungen. Viele Behörden haben reagiert 
und Dienstvereinbarungen oder Leitfäden eingeführt. In der 
praktischen Umsetzung zeigen sich jedoch Schwächen: Häufig 
wird das Benennen von Übergriffen als „Nestbeschmutzung“ 
wahrgenommen.

Die Masterarbeit an der DHPol von Stephan Bockting aus 
dem Jahr 2021 zu sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Polizei 
zeigt, dass Betroffene, die die Übergriffe melden, oft mehrfach 
Opfer werden – sei es durch erste Ermittlungen, durch Getuschel 
am Arbeitsplatz oder im weiteren Verfahren, zum Beispiel bei 
Straf- oder Disziplinarverfahren. Solidarität mit den Opfern 
ist begrenzt, während Stimmen des Negierens stärker gehört 
werden. Oft verlässt das Opfer freiwillig den Arbeitsplatz – nicht 
die verursachende Person. Dadurch wird das Werteverständnis 
und das Vertrauen stark erschüttert. Viele Opfer schließen 
daraus: Besser nicht beschweren, sondern erdulden.

Verursachende Personen handeln selten einmalig, fühlen 
sich sicher und müssen selten Konsequenzen fürchten. Häufig 
erfolgt eine Bagatellisierung oder sogar Schuldumkehr. Ein 
großes Dunkelfeld bleibt: Nur etwa 25 Prozent der Betroffenen 
erheben tatsächlich Beschwerde; der Rechtsweg wird fast 
nie eingeschlagen. Das häufig genannte Argument „falscher 
Anschuldigungen“ spielt hier kaum eine Rolle – solche Fälle 
sind verschwindend gering.

Jede Person sollte sich überlegen: Wie würde ich reagieren, 
wenn mir jemand von hinten ins Ohr flüstert: „Du bist geil“ 
oder „Du willst es doch spüren“? Ein Perspektivwechsel kann 
das Verständnis für Betroffene stärken.

Behördenleiter sollten den Mut haben, auf wissenschaftlicher 
Basis zu prüfen, ob ein generelles Problem besteht oder ob nur 
Einzelne betroffen sind. Dies wäre insbesondere in Bezug auf 
die Personalgewinnung junger Menschen für den Polizeiberuf 
ein wichtiges Signal, um eigene Schwächen in der streng 
hierarchischen und maskulin geprägten Organisation zu 
erkennen und anzugehen.

Die Initiative, einen eigenen Tatbestand für verbale und non-
verbale sexuelle Belästigung im Strafgesetzbuch aufzunehmen, 
sollte unterstützt werden. Sie würde insbesondere Mädchen und 
Frauen zusätzlichen Schutz bieten.

Es geht hierbei nicht um bloßes „Hinterherpfeifen“ oder 
ein „Kavaliersdelikt“ – es geht um die Würde der betroffenen 
Personen.

Anmerkungen
* �Erika Krause-Schöne ist Bundesfrauenvorsitzende der GdP und stellv. Vorsitzende des 

GdP-Bezirks Bundespolizei/Zoll.


